
 

"Das Problem, welches sich das Naturrecht stellte, ist nur lös-
bar im Zusammenhang der positiven Wissenschaften des 
Rechts. [...] Hieraus folgt, dass es eine besondere Philosophie 
des Rechts nicht gibt, dass vielmehr ihre Aufgabe dem philo-
sophisch begründeten Zusammenhang der positiven Wissen-
schaften des Geistes wird anheimfallen müssen".395  
(WILHELM DILTHEY) 

"Nachdem ich mich eine Reihe von Jahren mit Rechtsphiloso-
phie beschäftigt habe, bin ich zum Resultat gekommen, dass 
der schwerwiegendste Einwand, der gegen einen ziemlich 
grossen Teil der vorliegenden Literatur gerichtet werden kann, 
darin besteht, dass die Rechtsphilosophie weder Philosophie 
noch Rechtslehre ist. [...] Ich glaube deshalb, dass man, um auf 
rechtsphilosophischem Gebiete etwas Wertvolles zu leisten, 
entweder Philosoph oder Jurist sein muss, oder natürlich am 
liebsten : beides; − doch auf keinen Fall 'Rechtsphilosoph', also 
keins von beiden".396  
(ALF ROSS) 

6. Eine Staats- und Rechtslehre Wilhelm Diltheys ? −   
Fundament einer lebenspraktischen Lehre der politischen 
Vergemeinschaftung 

Positivität des Rechts und Geisteswissenschaftlichkeit der Jurisprudenz 
zusammendenken − Ausgangslage und Programm, N. 44, S. 396; 
Beschränkte Tragweite einer Untersuchung der Aussagen Wilhelm Dilt-
heys zu Staat und Recht, N. 45, S. 404; Dennoch : Eine Übersicht über die 
Beschäftigung Wilhelm Diltheys mit rechts- und staatsphilosophischen 

 
395 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 

für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seite 79. 

396 Alf Ross: Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis − Zugleich Prolegomena zu 
einer Kritik der Rechtswissenschaft, Kopenhagen/ Leipzig: Levin & Munksgaard/ Felix 
Meiner, 1933, Vorwort: "Einem Philosophen vom Fach muss die Art und Weise, in der 
Rechtsphilosophen häufig einen Philosophen oder eine (in der Regel bereits lange über-
holte) philosophische Richtung annektieren, um dann mit einer Intensität, die im umge-
kehrten Verhältnis zum philosophischen Horizonte des Rechtsphilosophen steht, die 
empfangene, oft ausserordentlich entwertete, philosophische Valuta auszumünzen, 
höchst unwissenschaftlich und wenig original vorkommen. Für den Juristen vom Fach 
müssen die oft ziemlich abstrakten juristischen Kenntnisse des Rechtsphilosophen und 
die spinnwebdünne Verbindung mit den Problemen und Begriffen der Rechtswissen-
schaft den unangenehmen Verdacht aufkommen lassen, dass Rechtsphilosophie, juris-
tisch gesehen, eine Mischung von Dilettantismus und unsinnigem Tiefsinn sei". 
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Themen im engeren Sinn, N. 46, S. 407; Die Rezensionen von Rechts- und 
Staatswissenschaftern der Zeit an Wilhelm Diltheys "Einleitung in die 
Geisteswissenschaften", N. 47, S. 418; Kommentar zu den Kapiteln 12 und 
13 des ersten Buchs von Wilhelm Diltheys "Einleitung in die Geistes-
wissenschaften" − Recht und Sitte, N. 48, S. 421; Kommentar zu den Kapi-
teln 12 und 13 des ersten Buchs von Wilhelm Diltheys "Einleitung in die 
Geisteswissenschaften" (Fortsetzung I) − Die äussere Organisation der 
Gesellschaft, N. 49, S. 425; Kommentar zu den Kapiteln 12 und 13 des ers-
ten Buchs von Wilhelm Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" 
(Fortsetzung II) − Recht und Staat als Objektivationen des Lebens und der 
Gesamtwille, N. 50, S. 428; Wilhelm Diltheys Kritik am Naturrecht und 
seine Rehabilitierung des Naturrechts − Eine Lebensphilosophie des Rechts 
am Horizont, N. 51, S. 436; Naturrechtslehre und Historische Schule bei 
Wilhelm Dilthey − Rechtsbewusstsein in einer Zweckgemeinschaft und 
funktionale Betrachtung des Naturrechts bei Gaetano Calabrò, N. 52, S. 
444; Politik, Staat und Recht im Kontext des Historismus − Die Beiträge 
von Giuseppe Cacciatore, N. 53, S. 446; Vorläufige Konsequenzen für eine 
geisteswissenschaftliche Rechtsauffassung − Die Verhältnisse des Rechts 
zur Moral und zur Gesellschaft, N. 54, S. 449; Im Dienst des Individualis-
mus und Humanismus − Orientierung an den an der Ausbildung von 
Recht und Staat beteiligten intellektuellen Leistungen, N. 55, S. 453. 

44. Positivität des Rechts und Geisteswissenschaftlichkeit der Jurisprudenz 
zusammendenken − Ausgangslage und Programm. − Noch bevor die Beschäfti-
gung WILHELM DILTHEYs mit rechts- und staatsphilosophischen Themen 
vorgestellt wird, und noch vor einer einlässlichen Kommentierung der in 
unserem Zusammenhang zentralen Stellen der "Einleitung in die Geistes-
wissenschaften", soll eine Vorausschau die gewaltigen Dimensionen der von 
Dilthey anvisierten Problemstellung aufreissen. Bei den nachfolgend heraus-
kristallisierten Determinanten des Rechts- und Staatsverständnisses von 
Dilthey handelt es sich um das Verhältnis von positivem Recht und Natur-
recht, um die Konzeption der moralisch-politischen Wissenschaften und 
um die handlungstheoretische oder funktionalistische Grundorientierung 
seiner Überlegungen. Die Herauslösung der drei Aspekte aus dem syste-
matischen Kontext und ihre vorangestellte Zusammenfassung mögen den 
Zugang erleichtern und als Aufhänger für das Verständnis der weiters 
diskutierten Themen dienen. 

a) Gewissermassen zum Motto meiner Überlegungen habe ich einen 
Satz Diltheys gewählt, der mich quasi von Berufes wegen zunächst gera-
dezu erschüttert hat : 

"Das Problem, welches sich das Naturrecht stellte, ist nur lösbar im Zusam-
menhang der positiven Wissenschaften des Rechts. [...] Hieraus folgt, dass 
es eine besondere Philosophie des Rechts nicht gibt, dass vielmehr ihre 
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Aufgabe dem philosophisch begründeten Zusammenhang der positi-
ven Wissenschaften des Geistes wird anheimfallen müssen".397

Die beiden Aussagen sind so frappant, weil die übliche Grenzziehung 
zwischen Naturrecht und Positivismus radikal in Frage gestellt erscheint, 
und weil das Verhältnis zwischen einer möglichen Rechtsphilosophie und 
einer Grundlegung der Jurisprudenz als Geisteswissenschaft pointiert 
bestimmt wird.398 Die zitierte Stelle stellt ein Konzentrat dar und ist zudem 
nicht gerade glücklich formuliert, so dass sich ein auslegender Nachvoll-
zug geradezu aufdrängt : Mit der Bezeichnung des Problems des Natur-
rechts bezieht sich Dilthey auf die "Verbindung von geschichtlicher und 
psychologischer Analyse". Eine grundlegende erkenntnistheoretische Wis-
senschaft habe sich mit der "Feststellung der Beziehung der Begriffe und 
Sätze, deren sie sich die Wissenschaften der Gesellschaft bedienen, zu den 
psychologischen und psychophysischen" Tatsachen zu befassen. Aus 
dieser Aufgabenstellung folgert Dilthey, dass eine spezielle Rechtsphilosophie 
unmöglich sei, und dass die gemeinhin der Rechtsphilosophie überlassenen 
Fragestellungen von einer Philosophie oder Theorie ("Grundlegung" im 
Sinn von "philosophisch begründetem Zusammenhang") der Rechtswiss-
enschaft (allgemein : "der positiven Wissenschaften des Geistes") behandelt 
werden müssten. In dieser seiner zeitgemässen Transformation anerkennt also 
Dilthey die Berechtigung der naturrechtlichen Problemstellung und weist zugleich 
die von ihm beabsichtigte "grundlegende Wissenschaft" in das Erbe der traditio-
nellen Naturrechtslehre ein. Die Aberkennung des Eigenrechts von gebietsspezifi-
schen Philosophien (hier der speziellen Rechtsphilosophie), der Rückzug der 
philosophischen Einzeldisziplinen aus der Mittelstellung zwischen Gesell-
schaftswissenschaften und Erkenntnistheorie, kommt einer Aufwertung der 
positiven Geisteswissenschaften (hier der Rechtswissenschaft) gleich, bedeutet 
eine Anerkennung ihrer Leistungsfähigkeit. Die Aufgabe der Koordination der 
Leistungen der einzelnen Gesellschaftswissenschaften fällt der von Dilthey projek-
tierten Grundlagenwissenschaft der Geisteswissenschaften zu. Eine wichtige 
Konsequenz dieser Bestimmung des Verhältnisses der Wissenschaft des 
positiven Rechts und den Staatswissenschaften ist, dass diese voneinander 
entkoppelt werden und dadurch eine relative Eigenständigkeit gewinnen. 
So bezeichnet Dilthey als den "tiefen Gedanken des Naturrechts", dass 
Recht "nicht gemacht, sondern gefunden" werde und bestimmt die Begriffsbil-
dungen in der Rechts- und in den Staatswissenschaften als je voneinander 

 
397 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 

für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seite 79. 

398 Immerhin heisst es schon in den Eingangsworten zu den Pandekten, die Jurisprudenz 
enthalte selber ihre "wahre Philosophie": "veram nisi fallor philosophiam, non simulatam", 
was gegen eine schul-philosophische Behandlung des Rechts gewendet erscheint. 
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abhängig. Um ein vorsichtiges Fazit vorwegzunehmen : Der Gedanke einer 
geisteswissenschaftlichen Grundlegung der Jurisprudenz bedeutet 
zugleich eine Anerkennung einer weitestgehenden Selbständigkeit der Rechts- 
und Staatswissenschaft. Es gilt letztlich, den juristischen Positivismus mit 
der geisteswissenschaftlichen Grundlegung der Jurisprudenz zusammen-
zudenken.399

b) In den Vorarbeiten für die Abhandlung "Über das Studium der 
Geschichte der Wissenschaften des Menschen, der Gesellschaft und dem 
Staat" von 1875 finden sich Voruntersuchungen Diltheys "zur Begründung 
einer generellen Wissenschaft des Menschen und der Geschichte", von ihm auch 
"moralisch-politische Wissenschaft(en)" genannt. An dieser Stelle werden die 
Staatswissenschaften charakterisiert gegen die die positive Rechtswissen-
schaft abzusetzen ist. Dilthey formuliert die Fragen, ob die Wissenschaften 
des Menschen (Anthropologie), der Gesellschaft (Soziologie) und dem 
Staat (Staatswissenschaften und so auch die politische Wissenschaft sowie 
die Staatslehre) als Wissenschaften von Gesetzmässigkeiten aufzufassen 
seien, und ob ihnen die induktive oder die deduktive Methode angemes-
sen sei : 

"Gibt es nun Gesetze, welche innerhalb des Studiums der Lebensäus-
serungen und Kräfte von Staaten in derselben Weise [wie in den 
Naturwissenschaften] an jedem einzelnen Staat studiert werden kön-
nen ? Und wenn es solche gibt, sind sie ebenfalls feststellbar auf dem 
Wege der Analyse irgendeines politischen Körpers ? Wäre dies der Fall, 
so gäbe es einen besonderen Teil der auf Induktionen gegründeten Wissen-
schaft von Staaten, welcher nicht nur relative, sondern absolute Wahrheiten 
enthielte und welcher einen von den Schicksalen und Wandlungen des Erfah-
rungskreises der Geschichte unabhängigen Fortschritts besässe. In Wirklich-
keit gibt es einen solchen nicht oder wenigstens ist ein solcher bis jetzt 
nicht aufgestellt worden. / Demgemäss ist die Geschichte der indukti-
ven Methode auf diesem Gebiet zugleich die der relativen und wech-
selnden Generalisation[en], die Methode auf diesem Gebiete Verglei-
chung; der Fortschritt auf diesem Gebiet Wachstum des Erfahrungs-

 
399 Für einen wenig beachteten Ansatz dazu siehe Norberto Bobbio: Il positivismo giuridico, 

Lezioni di filosofia del diritto raccolte dal Nello Morra, Torino: Cooperativa Libraria 
Universitaria Torinese, 1960; dens.: Sur le positivisme juridique, in: Mélanges en l'hon-
neur de Paul Roubier, Paris: Librairies Dalloz & Sirey, 1961, Band 1; und dens.: Gius-
naturalismo e positivismo giuridico (Diritto e cultura moderna, Band 1), Milano: Edi-
zioni di Comunità, 1965. 
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begriffs, verbunden mit dem Wachstum der Künste und Hilfsmittel 
der Bearbeitung dieser Erfahrungen".400

Der erste Teil der Antwort heisst : eine auf Gegenstandserfahrung grün-
dende Methode habe die in den Staatswissenschaften verwendeten Begriffs-
bildungen auf dem Weg der Induktion und der Vergleichung aufzuarbeiten, oder 
kurz : die Wissenschaft habe adäquate Behandlungsweisen auszubilden, 
um die Erfahrungen an ihren Gegenständen zu bearbeiten.401 Dilthey for-
dert aber als zweiten Teil einer adäquaten Antwort auf seine Frage eine 
Ergänzung der induktiven Methode und die Erweiterung zu einer "doppelten 
Methode" in den politischen Wissenschaft und in der Jurisprudenz. Zwar habe 
die historische Schule an der konstruktiven Methode Kritik geübt; aber 
Dilthey nimmt die deduktive Methode vor den Angriffen des Historismus 
in Schutz : "In allen Wissenschaften arbeitet eine zweite Methode mit, wel-
che man im Wechsel der Zeiten deduktiv, apriorisch, spekulativ genannt 
hat, Ausdruck alles für eine zweite Möglichkeit, den Umfang unserer 
Erkenntnis zu erweitern".402 Im Anschluss an IMMANUEL KANTs Relativie-

 
400 Wilhelm Dilthey: Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften des Menschen, 

der Gesellschaft und dem Staat (ab 1871), in: Die Wissenschaften vom Menschen, der 
Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, hrsg. von Helmut Johach und 
Frithjof Rodi, Band 18), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, Seiten 19ff., 25; mit 
meiner Hervorhebung. −   
Dass sich die Insuffizienzen der Deduktion auf den Gebieten der Moralphilosophie und 
der Jurisprudenz entsprechen hat hervorgehoben Carl Wellman: Deduction in Legal and 
Moral Reasoning, in: Reasoning on Legal Reasoning (The Society of Finnish Lawyers, 
Publications Group D, Nummer 6), hrsg. von Aleksander Peczenik und Jyrki Uusitalo, 
Vammala: Vammalan Kirjapaino Oy, 1979, Seiten 193ff. 

401 Das bedeutet nun jedoch nicht, dass die Erfahrung unter Umgehung der von Philoso-
phie und den Wissenschaften bereitgestellte begriffliche Struktur ein mythisch verklär-
tes Urteilsvermögen in seiner Tätigkeit anzuleiten vermöchte; vgl. Leonard Nelson: Vorle-
sungen über die Grundlagen der Ethik − System der philosophischen Rechtslehre und 
Politik, Leipzig: Peter Reinhold, 1924, Vorwort, Seite XII f.: "Wer meint, sich für sein 
Urteil nur an die von aller Philosophie freie Erfahrung halten zu können, täuscht sich 
selbst. Ja, er versperrt sich selbst den Weg, wirklich aus der Erfahrung zu lernen. Die 
Erfahrung bestätigt scheinbar sein Urteil, weil er da, wo sie ihm ungünstig ist, an ihrer 
Unabgeschlossenheit eine Ausflucht findet, während er sie im anderen Fall als abge-
schlossen hinnimmt. In Wahrheit deutet er also die Erfahrung bereits nach seinem Vor-
urteil : Statt sich von der Erfahrung belehren zu lassen, vergewaltigt er sie durch eine 
verkappte Philosophie. [...] / Es gibt nur einen Weg, um die Erfahrung gegen den Des-
potismus der Vorurteile zu schützen : Hilfe bei einer ehrlichen Philosophie zu suchen, 
einer Philosophie, die nichts anderes sein will als eine systematische Kritik des Dogma-
tismus in seinen mannigfachen Gestalten, und die uns lehrt, die Erfahrung so zu befra-
gen, dass diese uns eine von aller willkürlichen Deutung freie Antwort zu geben ver-
mag". 

402 Wilhelm Dilthey: Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften des Menschen, 
der Gesellschaft und dem Staat, am angegebenen Ort, Seite 26. 
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rung des Werts aller Induktion schreibt er, wenn es auf dem Gebiet der 
moralisch-politischen Wissenschaften "strengere uneingeschränkt gültige 
Wahrheiten" gebe, dann seien diese deduktiv zu gewinnen. Die Notwendig-
keit einer deduktiven Ergänzung demonstriert Dilthey in einer Passage über 
das neuzeitliche Naturrecht : die Theorie des Naturzustands und des 
Gesellschaftsvertrags könne nicht mit dem Hinweis auf ihre Ungeschicht-
lichkeit kritisiert werden, vielmehr gelte es, Recht, Gesetz und staatliche Ord-
nung "auf den unbedingten Grund ihrer Gültigkeit zu erkennen" : 

"In Wirklichkeit sind dies [die naturrechtlichen] Elemente einer Kon-
struktion a priori, welche nicht die Erklärung von Recht und Staat, 
sondern die juristische Konstruktion derselben sowie der einzelnen 
Rechtsinstitute zum Gegenstande hat. Diese juristische Konstruktion hat 
es nicht mit dem Ursprung, sondern mit der konstruktiven Entwicklung des 
rechtlichen Elementes in seiner idealen Form zu tun. Sie hat also nicht die 
Entstehung, sondern die ideale Natur des Staates und der Rechtsin-
stitute zu ihrem Gegenstande. [...] Daher man jede Vorstellung von 
geschichtlichem Ursprung von sich fernhalten muss, wenn das Natur-
recht anhebt, den Rechtsgrund zu entwickeln".403

Und zur Würde der ergänzenden deduktiven Methode schreibt Dilthey : 

"Das Naturrecht ist ein einzelner Fall der Anwendung deduktiver 
Methoden auf Erscheinungen. Diese Anwendung deduktiver Metho-
den ist der schönste Teil menschlicher Wissenschaft. Der Gedanke und 
das logische Vermögen herrschen hier in königlicher Macht über die Tatsa-
chen. Von Elementen der Tatsachen ausgehend entwickeln sie sich nach ihrem 
eigenen Gesetz, gewiss, an einem entfernten Punkte ihr ganzes Raisonnement 
durch die nunmehr konstruierte Wirklichkeit bestätigt zu sehen. Mathematik 
und Mechanik einerseits, das Recht [sic !] auf der anderen Seite sind 
die gewaltigsten Schöpfungen dieser höchsten Eigenschaft menschli-
cher Intelligenz".404

Alles scheint für die politisch-moralischen Wissenschaften auf die Ver-
mittlung von induktiv gewonnenem Erfahrungswissen und allein deduk-
tiv abzuleitendem Geltungsgrund anzukommen, auf die Vermittlung der 
sicheren Tatsachenfeststellung mit dem Anspruch der Berechtigung des 
Wissens, der nur auf dem Königsweg der Deduktion zu erhärten ist. Dabei 

 
403 Daselbst, Seite 28; mit meiner Hervorhebung. 
404 Daselbst, Seiten 30f.; das Zitat wird fortgesetzt mit einem Hinweis auf die Forscherper-

sönlichkeit der Vertreter der genannten Disziplinen: " Man kann sagen, dass die Charak-
tere der Forscher von den Methoden, deren sie sich bedienen, ihre Gepräge empfangen, 
und die Macht des abstrakten Gedankens verkörpert sich in den grossen Beispielen 
deduktiver Methode". 
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scheint die Rechtswissenschaft deduktiv, die Staatswissenschaften induk-
tiv dominiert zu werden.405

c) In der Abhandlung "Über das Studium der Geschichte der Wissen-
schaften vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staat" von 1875 selber 
entwickelt Dilthey die Beziehungen der Staatswissenschaften zur Moral-
philosophie und führt die Auseinandersetzung mit der Bedrohung durch 
den moralischen Skeptizismus und der Lebensferne der Wissenschaft von 
der Moral. Diese Grundanlage führt zu einer ausgedehnten Beschäftigung 
mit den Theorien von JOHN STUART MILL, JEREMY BENTHAM, AUGUSTE 
COMTE und ROBERT VON MOHL, die hier auch nicht nur nachvollzogen 
werden kann. Dilthey fasst die moralisch-politischen Wissenschaften als 
Bindeglied zwischen den exakten Wissenschaften und der Geschichte auf 
und man kann sich fragen, ob die Überwindung einer solchen Spannung 
anders als durch den Historiker-Philosophen vom Schlag Diltheys gelingen 
kann. In der Bestimmung der Eigenart der Wissenschaften vom "prakti-
schen Leben der Gesellschaft", der "bürgerlichen Ordnung oder Gesell-
schaft des Volkes" verspricht sich Dilthey einiges von erkenntnistheore-
tisch-logischen Untersuchungen über die Zergliederung des Problems des 
Kausalzusammenhangs. Aber : 

"Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der 
Geschichte bilden nicht ein Ganzes von einer logischen Konstitution, welche 
der Gliederung der Naturerkenntnis analog wäre".406

Dilthey behauptet nicht die Unmöglichkeit einer "Logik" der moralisch-
politischen Wissenschaften, sondern fordert nur, dass keine Analogien mit 
dem Wissenschaftsverständnis der Naturwissenschaften gemacht werden 
dürfen; daher rührt denn auch die Kritik nicht nur an Comte und Mill, 
sondern auch die Kritik am politischen Ökonomismus (ADAM SMITH und 
KARL KNIES; WILHELM ROSCHER, BRUNO HILDEBRAND und FRIEDRICH LIST 
wären auch noch zu nennen).407 Worauf es Dilthey zuvörderst ankommt, 

 
405 Vgl. die präzisierende Fortsetzung der Besprechung der Thematik in der untenstehen-

den Note 41 zum Naturrecht. 
406 Wilhelm Dilthey: Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, 

der Gesellschaft und dem Staat (1875), in: Die Geistige Welt − Einleitung in die Philo-
sophie des Lebens, Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften (Gesam-
melte Schriften, Band 5), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 8., unveränderte Auflage 
1990, Seiten 31ff., 53. 

407 Illustrativ für diese Richtung siehe nur Wilhelm Roscher: Politik − Geschichtliche 
Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie, Stuttgart/ Berlin: J. G. Cotta, 3. 
Auflage 1908. −   
Vgl. die Studie von Max Weber: Roscher und Knies und die logischen Probleme der his-
torischen Nationalökonomie, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hrsg. von 
Johannes Winckelmann, Tübingen: J. C. B. Mohr, 6., erneut durchgesehene Auflage 1985 
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ist eine logische Untersuchung des Übergangs von den "Tatbeständen der Wirk-
lichkeit zu dem Sollen, dem Zweck, dem Ideal". Daher ist auch die Ablehnung 
zu verstehen, die Dilthey gegenüber dem Gewährenlassen einer wissen-
schaftlich unkontrollierbaren "politischen Kunst" hegt : 

"Die Ableitung der Sprache, der Sitten, des Rechts, des Staates aus ver-
standesmässiger Erfindung wurde abgelöst durch die grossartige 
Anschauung eines unbewusst in der Weise des künstlerischen Genius schaf-
fenden Volksgeistes, eines organischen Wachstums seiner Hauptlebens-
äusserungen",408

beschreibt Dilthey den Übergang von der vernunftrechtlich Geprägten 
Politikauffassung des Achtzehnten Jahrhunderts zum Staatsverständnis 
der Romantik, deren Erbe die "metaphysische Formel eines unbewusst schaffen-
den Weltgeistes" sei.409 Die Einordnung der Sitten in die Äusserungen des 

 
(1. Auflage 1922), Seiten 1ff.; sowie Arthur Sommer: Friedrich Lists System der politischen 
Ökonomie, in: List-Studien − Untersuchungen zur Geschichte der Staatswissenschaften, 
Heft 1, Jena: G. Fischer, 1927 (Nachdruck Vaduz: Topos, 1984). −   
Zur Nationalökonomie der Historischen Schule allgemein siehe die Beiträge bei Peter 
Koslowski: The Theory of Ethical Economy in the Historical School − Wilhelm Roscher, 
Lorenz von Stein, Gustav Schmoller, Wilhelm Dilthey and Contemporary Theory (Stu-
dies in Economic Ethics and Philosophy), Berlin: Springer, 1997; Lawrence A. Scaff: 
Geschichte und Historismus in der deutschen Tradition des politischen und ökonomi-
schen Denkens, in: Historismus am Ende des 20. Jahrhunderts − Eine internationale Dis-
kussion, hrsg. von Gunter Scholtz, Berlin: Akademie-Verlag, 1997, Seiten 127ff.; und 
Bertram Schefold: Nationalökonomie und Kulturwissenschaften − Das Konzept des Wirt-
schaftsstils, in: Geisteswissenschaft zwischen Kaiserreich und Republik − Zur Entwick-
lung von Nationalökonomie, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft im 20. Jahrhun-
dert (Aus den Arbeitskreisen "Methoden der Geisteswissenschaften" der Fritz Thyssen-
Stiftung), hrsg. von Knut Wolfgang Nörr u.a., Stuttgart: Franz Steiner, 1994, Seiten 215ff. 

408 Wilhelm Dilthey: Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, 
der Gesellschaft und dem Staat, am angegebenen Ort, Seite 64. 

409 Freilich kann die Formel vom Weltgeist auch von einer lebensphilosophischen Auffas-
sung weitergeführt werden und bedeutet dann genau die Rücksicht auf das Besondere 
(die ja auch den Vorrang der Praxis vor jeder Theorie begründet), an der auch Wilhelm 
Dilthey viel gelegen ist; so in Bezugnahme auf William Shakespeare und auf Johann Wolf-
gang von Goethe besonders José Ortega y Gasset: Reform der Intelligenz (Reforma de la 
inteligencia, 1926), in: Gesammelte Werke, 4 Bände, Zürich (Stuttgart): Manesse (Deut-
sche Verlags-Anstalt), 1954, Seiten 351ff., 351: "In einem Aufsatz über Shakespeare fasst 
Goethe seine Gedanken über den grossen Briten in den Worten zusammen : 'Shake-
speare gesellt sich zum Weltgeist'. Er drückt damit seine Bewunderung für eine geniale 
Gabe aus, die auch ihn selbst fast nie im Stich liess : mit allen Dingen gerecht zu verfah-
ren [gemeint ist damit : die dichterische Urteilskraft]. Dank ihrer erreicht Shakespeare, 
dass in seinem Werk jedes Wesen das ganz wird, was es ist, sündig oder tugendhaft, ein 
klarer oder ein dumpfer Geist, eine leidenschaftliche Frau, ein Unwetter oder eine 
Blume. / Ich glaube, dass jede einigermassen druchdringende Intelligenz ebenso 
bestrebt sein wird, 'sich dem Weltgeist zu gesellen', und erblicke darin ihre erste und 
allgemeinste Pflicht. Daher auch die Liebe für die Einzelumstände, welche Goethe so tief 
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praktischen Lebens der Gesellschaft und die Unterscheidung von Urteils- 
und Handlungs-/ Motivationsperspektive als Ausgangspunkte der Moral-
philosophie 410 lässt die Frage im Raum stehen, wie sich Dilthey eine logi-
sche Behandlung des Übergangs zwischen den empirisch festzustellenden 
Tatbeständen der Wirklichkeit und dem idealen Sollen möglich erachtet.411 
Es bleibt an dieser Stelle − trotz des Eindrucks einer Kapitulation der Meta-
physik vor der Dynamik geschichtlicher Veränderungen − letztlich bei 
einer transzendental angelegten Spannung einer Moralphilosophie nach dem 
idealistischen Modell : 

"Indem man eine bestimmte Stelle an den Konfinien der Anthropologie 
und Geschichte einerseits, der Moral andererseits gewahrt und 
untersucht, wird der Verbindungspunkt zwischen dem Studium der 
menschlichen Natur und Geschichte und der Konstruktion des ethi-
schen Ideals sichtbar. Es ist wahr, dass die Untersuchung der Hand-
lungen der Menschen, der Veränderungen ihrer Gewohnheiten wie 
des Stetigen in denselben ganz wertlos ist für die Grundlegung der 
Ethik. Keine Brücke führt von der Anschauung menschlicher Charaktere und 
ihres verworrenen Handelns zu dem Sollen, dem Ideal".412

d) Andernorts empfiehlt Dilthey eine konkurrierende handlungstheoreti-
sche, nicht erkenntnistheoretische Perspektive als Grundlage für eine Wissenschaft 
vom handelnden Menschen und so auch der juristischen Begriffs- und Sys-
tembildung.413 In der Einleitung in eine nicht-ausgeführte Abhandlung 
"Über das Naturrecht der Sophisten", in Überlegungen zum "Abhängigkeits-
verhältnis der Wahrheiten innerhalb der Geisteswissenschaften", schlägt Dilthey 
vor, dieses sich vorzustellen als "Abhängigkeit der Tatbestände [...] in ihrer 
Koexistenz und Sukzession" oder aber, als zweite Möglichkeit, als ein 

 
empfand. Oberflächliche Seelen verachten die charakteristischen Umstände des ein-
zelnen Falls und denken gleich an allgemein gültige Verhältnisse, die natürlich niemals 
eintreten und nur eine unsaubere Abstraktion sind. Denn das Leben der Personen und 
des ganzen Universums kennt keine definitiven Zustände, sondern nur eine unaufhörli-
che Folge von Umständen, die einander ablösen und aufheben. Keiner davon kann vor 
den anderen als der einzig vollkommene ausgezeichnet werden". 

410 Dazu beispielhaft Andreas Graeser: Philosophie und Ethik, Düsseldorf: Parerga, 1999, 
Seiten 63ff. 

411 Zur Forderung nach einer analytischen Moralwissenschaft siehe die Behandlung der 
Habilitationsschrift Wilhelm Diltheys im Paragraphen 10 in Teil IV. 

412 Wilhelm Dilthey: Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, 
der Gesellschaft und dem Staat, am angegebenen Ort, Seite 67. 

413 Erkenntnis und Handeln auf wissenschafts- und erkenntnistheoretischer Ebene zu ver-
mitteln, ist das Bestreben von Peter Janich: Grenzen der Naturwissenschaft − Erkennen 
als Handeln, München 1992; und dems.: Erkennen als Handeln − Von der konstruktiven 
Wissenschaftstheorie zur Erkenntnistheorie, Erlangen/ Jena 1993. 
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relativ selbständiges, weil konsistentes Regelwerk für das Anleiten von Hand-
lungen : 

"Die privatrechtlichen, staatsrechtlichen und völkerrechtlichen Begriffe, 
gegründet auf gewisse zu einer Zeit gültige philosophische Begriffe, bilden ein 
Ganzes von grösserer oder geringerer Folgerichtigkeit. Dieses Ganze steht in 
einem freieren Verhältnis zu herrschenden historischen, ethischen und psy-
chologischen Begriffen. Es ist nicht ein Erkenntnisbegriff in Bezug auf 
irgendeinen Kreis von Tatsachen, sondern ein Inbegriff von Regeln zur 
Leitung aller Handlungen innerhalb der Gesellschaft. Historische 
Gelehrsamkeit kann die zugrunde liegenden Ideale bedingen, so wie 
auch philosophische Weltansicht es kann. Aber das System dieser 
Begriffe, Sätze und Regeln ist in den einzelnen voneinander abhängi-
gen Gliedern nur durch seine Aufgabe, Handlungen zu regeln, 
bedingt".414

Diese von Dilthey eröffnete handlungsorientierte Perspektive eröffnet nun 
neue Möglichkeiten für eine logische Behandlung des Übergangs zwischen 
den empirisch festzustellenden Tatbeständen der Wirklichkeit und dem 
idealen Sollen : die Operation des Urteils kann in einer Logik der Geistes- 
qua Handlungswissenschaften auch allgemeiner bestimmt werden als 
Denken eines Besonderen (des positiven Rechts) als unter einem Allgemeinen (der 
Idee des Rechts, den gültigen Begriffen der Rechtswissenschaften oder dem 
spekulativen "Naturrecht") stehend.415

45. Beschränkte Tragweite einer Untersuchung der Aussagen Wilhelm 
Diltheys zu Staat und Recht. − Die Rechtsauffassung WILHELM DILTHEYs hat 
bis dato nur zweimal eine eingehendere Behandlung erfahren, in den 
beiden juristischen Dissertationen von NIKOLAUS KREISSL 416 und W. 
KOHL,417 die jedoch nur darstellend und nachvollziehend gehalten sind 
und in Anlage und Durchführung dem Stoff nicht gewachsen sind. Ihr 
Ungenügen wird schmerzlich erfahren, weil sie sich darauf beschränken, 
all diejenigen Stellen zusammenzutragen und kommentarlos zu kompilie-
ren, in denen im Quellentext selber von Rechtsphänomenen die Rede ist. 
So kommt beispielsweise Kreissl über einen Anfang der Beschäftigung 

 
414 Wilhelm Dilthey: Einleitungen zu Untersuchungen über die Geschichte des Naturrechts 

(um 1874), in: Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte 
(Gesammelte Schriften, hrsg. von Helmut Johach und Frithjof Rodi, Band 18), Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, Seiten 38ff., 55; mit meinen Hervorhebungen. 

415 Vgl. weiterführend die Besprechung der geisteswissenschaftlichen Urteilslogik im Para-
graphen 10 in Teil IV. 

416 Nikolaus Kreissl: Das Rechtsphänomen in der Philosophie Wilhelm Diltheys (Basler Stu-
dien zur Rechtswissenschaft, Heft 93), Basel/ Stuttgart: Helbing & Lichtenhahn, 1970. 

417 W. Kohl: Diltheys Lehre vom Wesen des Rechts (Dissertation), Darmstadt 1940. 
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nicht hinaus, weil er sich erklärtermassen darauf beschränkt, in den 
"gesammelten Schriften" Diltheys nach dem Namen des Rechts zu suchen : "Was 
Dilthey selbst ,mit der Etikette 'Recht', 'Gesetz', 'Staat' und ähnlichem ver-
sehen hat, das und nur das gehört zunächst zu dem gesuchten Material".418 
Freilich ist zuzugestehen, dass alle weitergehenden Ansprüche angesichts 
des Quellenmaterials ziemliche Zumutungen darstellen und an philosophi-
scher Umsicht und psychologischem Einfühlungsvermögen grosse Anfor-
derungen stellen. Die rechtsgeschichtliche und geisteswissenschaftliche 
Bedeutung des Zusammenhangs zwischen positivem Recht und Rechts-
bewusstsein ist nicht zu bestreiten, also darf gerade in einer Behandlung 
der Philosophie Diltheys die Wirklichkeit des Rechts nicht verstümmelt wer-
den : 

"Das Recht ist ein auf das Rechtsbewusstsein als eine beständig wir-
kende psychologische Tatsache gegründeter Zweckzusammen-
hang".419

Dilthey selber hat als Warnung die Gefahr unmissverständlich bezeichnet : 
"So opfert hier der systematische Geist, welcher sich in den Geisteswissenschaften 
so selten der Grenzen seiner Leistung bewusst ist, die volle Wirklichkeit der 
abstrakten Anforderung an Einfachheit der Gedankenentwicklung".420 Bedauer-
lich, aber symptomatisch ist es, dass bisanhin niemand aus der Zunft der 
Philosophen eine Bearbeitung der Rechts- und Staatsauffassung Diltheys 
durchgeführt hat. Eine hervorragende, wenn auch ältere Behandlung des 
Naturrechts als eines zentralen Aspekts der Rechtsauffassung Diltheys 
findet sich immerhin bei GAETANO CALABRÒ, der Naturrechtslehre und Histo-
rische Rechtsschule in der dichten Verflechtung ihrer Problematik zu behan-
deln unternimmt.421 Eine knappe Darstellung der Rechts- und Staatsauffas-
sung Diltheys im Kontext des Historismus hat der Neapolitaner Philosoph 
GIUSEPPE CACCIATORE am internationalen Kongress im Mai 1983 an der 
Università "La Sapienza" in Rom anlässlich der 100jährigen Publikation der 
"Einleitung in die Geisteswissenschaften" vorgetragen und später in 
erweiterter Fassung in einem Band von Aufsätzen publiziert.422 Im 

 
418 Nikolaus Kreissl: Das Rechtsphänomen in der Philosophie Wilhelm Diltheys, am angege-

benen Ort, Seite 3. 
419 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaft − Versuch einer Grundlegung für 

das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seite 54. 

420 Daselbst, Seite 55. 
421 Gaetano Calabrò: Dilthey e il diritto naturale − Giusnaturalismo e storicismo nell'intreccio 

della loro problematica più viva, Napoli: Morano, 1968. 
422 Giuseppe Cacciatore: Politica, diritto e Stato in Dilthey, in: Vita e forme della scienza 

storica − Saggi sulla storiografia di Dilthey (Collana di filosofia, Neue Serie Band 7), 
Napoli: Morano, 1985, Seiten 219ff. (vgl. die erste Fassung in: Dilthey e il pensiero del 
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weiteren Kontext der Kultur-, Sozial- und Gesellschaftswissenschaften ist 
allenfalls noch der Beitrag von KARL ACHAM für das Dilthey-Jahrbuch ein-
schlägig,423 dem "Organ" der an der Dilthey-Forschungsstelle der Ruhr-
Universität Bochum zusammenlaufenden Dilthey-Forschung.424 Mit Aus-
nahme der beiden regelmässig zu an Diltheys Philosophie orientierten 
Fragestellungen publizierenden FRITHJOF RODI, dem langjährigen Leiter 
der genannten Forschungsstelle, und HANS-ULRICH LESSING hat sich der an 
er Emory University (Atlanta/ Georgia) lehrende RUDOLF A. MAKKREEL 
verdient gemacht um die weitere Bekanntmachung des Vermächtnisses 
von Dilthey. Letzterer hat in seiner Dilthey-Monographie die Korrelation 
(wechselseitig Bedingungen des Daseins) von Recht und äusserer Organi-
sation der Gesellschaft deutlich herausgestellt und den sich dadurch erge-
benden Zweckzusammenhang so zusammengefasst : 

"Das Recht könne entweder als Kultursystem der Rechtstheorie aufge-
fasst werden, das solche Lehren wie das Naturrecht herausbilde, oder 
als äussere Organisation, die die Kodifizierung und Durchsetzung des 
positiven Rechts darstelle. Dilthey erinnert daran, dass für jedes Indi-
viduum immer eine Spannung bestehe zwischen dem Glauben an ein 
höheres Gesetz und der praktischen Anforderung, sich dem positiven 
Recht zu unterwerfen. Diese Spannung verlange einen fortwährenden Ver-
gleich beider Elemente und ihre Auffassung als korrelative, doch nicht aufein-
ander reduzierbare Strukturen. Die theoretischen Bemühungen, entweder 
das positive Recht aus dem Naturrecht zu deduzieren oder auf induk-
tive Weise durch Abstraktion von verschiedenen Systemen des positi-
ven Rechts zu einem höheren Gesetz zu gelangen, seien alle irregelei-
tet. [...] Die Untersuchung des Kultursystems Recht muss die positiven 
Kodifikationen einzelner Staaten zur Kenntnis nehmen und umgekehrt".425

Dilthey (wie später noch HERMANN HELLER) hat die für das Verstehen von 
Recht und Staat als "Willenstatbeständen" dominante Teleologie ernstgenom-
 

novecento [Collana di filosofia delle scienze umane], hrsg. von Franco Bianco, Milano: 
Franco Angeli, 1985, Seiten 136ff.). 

423 Karl Acham: Diltheys Beitrag zur Theorie der Kultur- und Sozialwissenschaften, in: 
Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht), hrsg. von Frithjof Rodi u.a., Band 3 (1985), Seiten 9ff. 

424 Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften, hrsg. von 
Frithjof Rodi, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 10 Bände von 1983 bis 1996. 

425 Rudolf A. Makkreel: Dilthey − Philosoph der Geisteswissenschaften (Dilthey − Philoso-
pher of the Human Studies), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991 (Princeton University 
Press, 1975), Seiten 73f. (Seiten 65ff. der englischsprachigen Originalausgabe); unter Ver-
weisung auf Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaft − Versuch einer 
Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schrif-
ten, Band 1), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1981, Seite 
54. 
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men und theoretisch im Rahmen seiner Grundlegung der Geisteswissen-
schaften auch durchgeführt. Daran dass eine Befassung mit dem Gedanken 
von Zweckzusammenhängen prima facie lohend erscheint, vermag auch die 
seitherige massive Kritik an Mittel/ Zweck-Vorstellungen durch HANS 
KELSEN 426 und später, mit gänzlich anderer Geisteshaltung, durch NIKLAS 
LUHMANN 427 grundlegend nichts zu ändern. 

46. Dennoch : Eine Übersicht über die Beschäftigung Wilhelm Diltheys mit 
rechts- und staatsphilosophischen Themen im engeren Sinn. − Im Werk 
WILHELM DILTHEYs befindet sich weder eine Rechts- noch eine Staatsphilo-
sophie; und doch hat dieser sich als Historiker und als Philosoph wieder-
holt mit den Gegenständen des Staates, der Politik und des Rechts befasst. 
Als Theologe hatte Dilthey ein Gespür für die Wichtigkeit der dogmatischen 
Denkformen und dafür, dass das Rechtsdenken die historischen Lebensfor-
men nachhaltig prägt und deshalb quer zu allen möglichen Fragestellun-
gen mit in Anschlag zu bringen ist. So sind denn die Ausführungen Dilt-
heys unablässig durchwebt von Überlegungen zur Struktur und zu den 
Funktionen der der jeweiligen Epoche zugrundeliegenden Rechts- und 
Staatsverständnisse. Nachfolgend sei, propädeutisch quasi, eine nachvoll-
ziehende und knapp kommentierte Auswahlbibliographie der Fundstellen 
geliefert : 

a) Im "Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft 
und der Geschichte", im unbestrittenen Hauptwerk der "Einleitung in die 
Geisteswissenschaften" von 1883, finden sich die Rechtsauffassung und das 
Staatsverständnis Diltheys in systematischer und konzentrierter Gestalt.428 
Diese zentralen Quellentexte des ersten, einleitenden Buchs, einer "Über-
sicht über den Zusammenhang der Einzelwissenschaften des Geistes, in 
welcher die Notwendigkeit einer grundlegenden Wissenschaft dargetan 
wird", bilden die Grundlage der nachfolgenden Ausführungen : vorwegge-
nommen wird das Recht in den Zusammenhang der äusseren Organisation 
der Gesellschaft und in Beziehung zur Sittlichkeit gestellt, Recht und Staat 
erscheinen als Objektivationen des Lebens. Darüberhinaus finden sich in 

 
426 Hans Kelsen: Hauptprobleme der Staatsrechtslehre − Entwickelt aus der Lehre vom 

Rechtssatze, Aalen: Scientia, 1984 (2. Neudruck der 2., um eine Vorrede vermehrten Auf-
lage von 1923; 1. Auflage 1911), Seiten 57ff. 

427 Niklas Luhmann: Zweckbegriff und Systemrationalität − Über die Funktion von Zwecken 
in sozialen Systemen, Tübingen: J. C. B. Mohr, 1968; und ders.: Selbstreferenz und Teleo-
logie in gesellschaftstheoretischer Perspektive, in: Teleologie (Neue Hefte für Philoso-
phie, Heft 20), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, Seiten 1ff. 

428 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaft − Versuch einer Grundlegung für 
das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seiten 52ff. bezie-
hungsweise 64ff. 
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der "Einleitung in die Geisteswissenschaften" auch Darstellungen der 
antiken Staatsphilosophie bei PLATON und ARISTOTELES und derjenigen bei 
THOMAS VON AQUIN.429

b) In der Sitzung der Berliner Akademie der Wissenschaften vom 23. 
November 1905 verlas Dilthey ein Referat, seine Behandlung der Preisauf-
gabe aus dem Jahr 1900 : "Die Entwicklungsgeschichte des Hegelschen 
Systems soll mit Benutzung der auf der Königlichen Bibliothek zu Berlin 
befindlichen Manuskripte Hegels dargestellt und historisch verständlich 
gemacht werden. Hierbei soll insbesondere berücksichtigt werden die Aus-
bildung seines Pantheismus, seiner dialektischen Methode, der Anordnung 
der Kategorien in seiner Logik und seines Verfahrens, die Gestalten des 
geschichtlichen Lebens in einen philosophischen Zusammenhang zu 
bringen".430 Die 280seitige Abhandlung zur "Jugendgeschichte Hegels" stellt 
dieses Referat mit anderen Texten zusammen und manifestiert somit Dilt-
heys Beschäftigung vorab mit der Religionsphilosophie GEORG WILHELM 
FRIEDRICH HEGELs, aber auch mit dessen politischen Schriften, insbeson-
dere mit der fragmentarischen Schrift über die "Verfassung Deutschlands".431 
Erst diese Schrift Hegels habe "die theoretische Wiederherstellung und 
Fortbildung der Gedanken von Gottfried Wilhelm Leibniz vollzogen", der 
"die Eigenschaft des Staates für jede politische Organisation in Anspruch 
nahm, welche tatsächlich die Macht hat, ihren willen nach innen, vor allem 
aber nach aussen, gegenüber anderen 'Staaten' zur Geltung zu bringen". 
Über das Merkmal der Souveränität schreibt er : 

"Es war ein Prinzip, welches sich an theoretischer Durchsichtigkeit 
und Anwendbarkeit mit dem Naturrecht nicht messen konnte und 
auch an propagandistischer Kraft für die innere Entwicklung des 
Staates von damals weit hinter demselben zurückstand. Aber es war 
ein echt wissenschaftliches Prinzip. Denn es allein ist der Mannigfal-
tigkeit politischer Lebensformen gewachsen, welche die Wirklichkeit 
erzeugt hat oder erzeugen wird, und seit dem Anfang des Neunzehn-
ten Jahrhunderts wirkte es in den besten Köpfen unseres Volkes nun 
doch auch praktisch in der Richtung auf ein Staatsideal, bei welchem 

 
429 Daselbst, Seiten 226ff. beziehungsweise 346ff. 
430 Aus den Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Jahr-

gänge 1899/ 1900, Seite XXXVI. −   
Diese Aufgabe war sicherlich eine Reaktion auf die Publikation des Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel-Buchs von Kuno Fischer: Hegels Leben, Werke und Lehre, Heidelberg 1901. 

431 Diese Schriften sind jetzt in einer kritischen Edition zugänglich; Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel: Schriften und Entwürfe 1799-1808, in: Gesammelte Werke, Band 5, hrsg. von 
Manfred Baum und Jurt Rainer Meist, Hamburg: Felix Meiner, 1998; die "Fragmente 
einer Kritik der Verfassung Deutschlands" stammen aus den Jahren 1802 und 1803. 
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politische Energie und freie Kulturentwicklung vereinigt sind und sich 
gegenseitig fördern".432

Für die besondere Lage Deutschlands im Neunzehnten Jahrhundert wird 
damit faktisch das Machtstaatsprinzip empfohlen, das im höchsten Souve-
ränitätsrecht, anderen Staaten den Krieg zu erklären, gipfelt.433 Dilthey 
lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass Hegel das politische Elend Deutsch-
lands geschichtlich zu erklären sucht und erblickt in dieser "Kritik der deut-
schen Verfassung über den praktischen Zweck des Augenblicks hinweg 
ihren Wert, indem Hegel sie mit einer geschichtlichen Rechtfertigung 
dieser Verfassung verbindet".434

c) Im Anhang über die "praktische Philosophie" zu Diltheys "System 
der Ethik" findet sich eine utilitaristisch gefärbte Stellungnahme in der 
Beurteilung des Verhältnisses von Gemeinwohl und persönlicher Sittlich-
keit und damit ein Hinweis auf die Möglichkeit einer der politischen ähnlichen 
"moralischen Ökonomie" : 

"Die Analysis der in der Menschheit verbundenen Willensvorgänge 
ermöglichte die Auffindung eines allgemeinen Prinzips, welches die 
Bildung der inhaltlichen Willensintentionen, die in diesen Formen ent-
halten sind, nach den Prozessen und deren Gesetzen erfährt. Dies 
Prinzip ist das des Gemeinwohls. Jeder Inhalt einer Sitte, einer Rechts-
vorschrift oder eines moralischen Urteils kann daraus abgeleitet wer-
den, dass in der Gesellschaft die Intention auf ihr Wohl besteht und 
sich in diesen Formen durchsetzt. Es ist die Aufgabe der historischen 
Forschung, auf dem Gebiet von Sitte, Recht und gesellschaftlichem 
Urteil die Mittelglieder aufzufinden, welche bei dieser Bildung mitge-
wirkt haben. / Das Prinzip des Gemeinwohls ist von Jeremy Bentham 
in diesem richtigen Verstande der Legislation zugrundegelegt worden. 
Es ist biologisch von Herbert Spencer begründet und historisch in 
Recht und Sitte von Rudolf von Ihering nachgewiesen worden. So 
bereitet sich die Möglichkeit vor, einer der politischen Ökonomie ähn-

 
432 Wilhelm Dilthey: Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte 

des deutschen Idealismus (Gesammelte Schriften, Band 4), Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 6., unveränderte Auflage 1990, Seiten 126ff., hier 128. 

433 Vgl. dazu die Kritik von Hermann Heller: Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in 
Deutschland − Ein Beitrag zur politischen Geistesgeschichte, in: Gesammelte Schriften, 
hrsg. von Christoph Müller, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2. Auflage 1992, 
Band 1, Seiten 21ff. (Leipzig/ Berlin: B. G. Teubner, 1921). 

434 Wilhelm Dilthey: Die Jugendgeschichte Hegels, am angegebenen Ort, Seiten 132f. −  
Zum Verhältnis von Geschichte und Politik bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel siehe Giu-
seppe Bedeschi: Politica e storia in Hegel, Roma/ Bari: Laterza, 1973, im Zusammenhang 
mit der "Phänomenologie des Geistes" besonders Seiten 111ff. 
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liche Theorie herzustellen, in welcher aus der Intention einer Gesell-
schaft, Gemeinwohl hervorzubringen, vermittels der Grundgesetze des 
Willenslebens die Umsetzungen in scheinbar ganz heterogene Willens-
inhalte abgeleitet werden".435

Die wissenschaftstheoretische Hoffnung, an den Willensformen einer 
Gesellschaft liessen sich empirisch die im Prinzip des Gemeinwohls ent-
haltenen Einzelwerte ablesen wird aber von Dilthey nicht zuendegeführt 
und auch nicht beurteilt. Er erblickt in der Güterlehre eine gewisse Wahr-
heit und fordert für die Beschreibung der zusammengesetzten Systeme des 
gesellschaftlichen Lebens die Disziplinen der Soziologie und der (Kultur-) 
Anthropologie auf. 

d) Unter den Jugendaufsätzen zu "deutschen Geschichtsschreibern" 
interessiert vor allem derjenige zu JOHANNES VON MÜLLER, zwar nicht 
unbedingt weil er Schweizer ist und die Geschichtsschreibung der Schweiz 
nachhaltig geprägt hat,436 sondern weil er durch seinen Abfall von der 
"deutschen Sache" in Preussen grosse politische Wirkung entfaltet hat. 
Dilthey lobt Müller zudem als Fortsetzer des Vorhabens und der Methode 
von JUSTUS MÖSER und schätzt, dass sein Stil, "der aus solcher Anstrengung 
eines für historische Form unstreitig genialen Kopfes entstand, von unge-
meinem Einfluss auf die Form unserer Historiker war".437

 
435 Wilhelm Dilthey: System der Ethik (Gesammelte Schriften, Band 10), Göttingen: Vanden-

hoeck & Ruprecht, 4. Auflage 1981, Seiten 119f.; überhaupt ist Dilthey als einer der 
englischsten deutsprachigen Denker des Neunzehnten Jahrhunderts anzusehen. −  
Die Verweisungen beziehen sich auf Jeremy Bentham: Principien der Gesetzgebung (An 
Introduction to the Principles of Morals and Legislation), hrsg. von Étienne Dumont, 
Köln: Heinrich August Arend, 1833 (Nachdruck Frankfurt am Main: Sauer und Auber-
mann, 1966; Oxford: Clarendon Press 1879); auf Herbert Spencer: A System of Synthetic 
Philosophy (erschienen in 5 Teilen, London 1855 bis 1896), in: Works, London 1892 bis 
1904, Bände 1 bis 10 (Nachdruck Osnabrück 1966); und auf Rudolf von Ihering: Der Zweck 
im Recht, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1877/ 1883 (2., umgearbeitete Auflage Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1884/ 1886). −   
Zur Staatslehre von Herbert Spencer siehe Adolf Menzel: Über Herbert Spencers Staats-
lehre, in: Beiträge zur Geschichte der Staatslehre (Sitzungsberichte der Akademie der 
Wissenschaften in Wien (Wien/ Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky), Philosophisch-his-
torische Klasse, Band 210 [1929], Abhandlung 1, Seiten 492ff. (Nachdruck Glashütten im 
Taunus: Detlev Auvermann, 1976; erstmals in: Zeitschrift für öffentliches Recht, Band 2 
[1923], Seiten 395ff.). 

436 Vgl. Johannes von Müller: Allgemeine Aussicht über die Bundesrepublik im Schweizer-
land (1776/ 1777), nach den Handschriften hrsg. von Doris und Peter Walser-Wilhelm, 
Zürich: Ammann, 1991. 

437 Wilhelm Dilthey: Vom Anfang des geschichtlichen Bewusstseins − Jugendaufsätze und 
Erinnerungen (Gesammelte Schriften, Band 11), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 5., 
unveränderte Auflage 1988, Seiten 79ff., hier 91; die anderen Teile dieses Aufsatzes 
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"Das Grösste, was er tat, war doch, dass er zuerst einem modernen 
Volke [dem Schweizervolk] die ganze Erinnerung seiner Vergangen-
heit so anschaulich hinstellte, dass diese Bilder sich an allen Orten 
wieder erneuerten, wo die Begebenheiten geschehen waren, dass die 
Jugend von ihnen erfüllt wurde, dass durch die so erneuerten Erinne-
rungen die Schweiz selbst in den Augen der Nachbarnationen erhoben 
wurde. Denn es entstand ein durchaus verschönertes Bild dieses Lan-
des durch sein Werk".438

Dass Dilthey die Bedeutung des schriftstellerischen Stils für die 
Geschichtsschreibung hervorstellt, und dass er von einer Erneuerung der 
Erinnerung an die Vergangenheit spricht, verweist auf eine Geschichtsauf-
fassung, die derjenigen von ROBIN GEORGE COLLINGWOOD nicht unähnlich 
ist.439

e) In verschiedenen Beiträgen hat sich Dilthey immer wieder mit der 
preussischen Geschichte befasst und dabei natürlich besonders das 
Reformwerk von FREIHERR VOM STEIN, KARL AUGUST VON HARDENBERG und 
WILHELM VON HUMBOLDT gewürdigt.440 Diese Schriften sind durchwegs 
werkbiographisch gehalten und heute nicht mehr von besonderem 
Interesse, anders als die grossangelegte Studie über das "Allgemeine Land-
recht" Preussens von 1794 und dessen Vorgeschichte.441 In dem Werk der 
Gesetzgebung unter FRIEDRICH DEM GROSSEN erblickt Dilthey die Objekti-
vierung des Geistes des Friderizianischen Staates.442

f) In einer zweibändigen Biographie Diltheys finden sich eine ausführli-
che Darstellung und eine sympathetische Besprechung der Staatslehre FRIEDRICH 
ERNST DANIEL SCHLEIERMACHERS.443 Dilthey beschäftigt sich auch mit den 

 
beziehen sich auf Barthold Georg Niebuhr, Friedrich Christoph Schlosser, Friedrich Christoph 
Dahlmann und Friedrich von Raumer. 

438 Daselbst, Seite 93. 
439 Dazu siehe untenstehend im Paragraphen 9 in Teil III. 
440 Wilhelm Dilthey: Zur preussischen Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 12), Göttin-

gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 5., unveränderte Auflage 1985, Seiten 37ff., 53ff. und 64ff. 
441 Daselbst, Seiten 131ff. 
442 Die Darstellung des Allgemeinen Landrechts durch Dilthey wird untenstehend in Note 

50 beispielhaft für die Objektivation des Geistes in der Rechtsordnung eingehender 
besprochen. 

443 Wilhelm Dilthey: Leben Schleiermachers − Schleiermachers System als Philosophie und 
Theologie, aus dem Nachlass hrsg. von Martin Redeker (Gesammelte Schriften, Band 
14), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985 (Nachdruck der Ausgabe Berlin: Walter 
de Gruyter, 1966), Seiten 361ff. −   
Vgl. weiterführend auch die einfühlsame Monographie von Günther Holstein: Die Staats-
philosophie Schleiermachers (Bonner Staatswissenschaftliche Untersuchungen, hrsg. 
von H. Dietzel u.a., Heft 8), Bonn/ Leipzig: Kurt Schroeder, 1923. 
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Ausführungen Schleiermachers zu den kulturhistorischen Fragen von 
nationaler Einheit und Staat, dann aber schwergewichtig mit den "Hand-
schriften zur Staatslehre" und insbesondere mit dem Problem der Staats-
formen.444 In der Ethik erblickt Dilthey zwar die Grundlage für die Staats-
lehre Schleiermachers, dessen Stellungnahmen zu konkreten staatspoliti-
schen Problemstellungen freilich sind geprägt von den schwebenden poli-
tischen Tagesfragen. Von der Methode der Staatslehre lehrt Schleiermacher 
− und Dilthey scheint sich ihm anzuschliessen − : 

"Der Staat wird nicht gemacht. Es gibt auch keinen vollkommenen 
Staat, den man als Modell zugrunde legen könnte. Er entsteht im 
bewusstlosen Wirken der geistigen Natur, und nur ganz subaltern ist 
die Hilfe, die reflektierendes Denken bei Entstehung und Entwicklung 
dieses geschichtlichen Naturgebildes leisten kann. [...] Die Staatslehre 
hat es mit einem lebendigen Organismus zu tun; sie hat seine Funktio-
nen und deren Verhältnis zu erkennen; sie muss zu einer Physiologie 
des Staates werden".445

Dieses Bekenntnis zu einem vorwissenschaftlichen Gegenstand der Staatslehre ist 
richtungweisend auch für die Auffassung des Staates als der äusseren 
Organisation der Gesellschaft.446 Das Gesetz erscheint nur als "die 
bewusste Explikation der Sitte und der Gewohnheiten".447 In seinem "Sys-
tem der Staatslehre" übt Schleiermacher Kritik an der Einteilung der Verfas-
sungen in demokratische, aristokratische und monarchische und schlägt an 
deren Stelle eine Einteilung mit genetischem Charakter vor, aus der sich 
ergibt, dass die Staatsform nicht durch das Verhältnis der gesetzgebenden 
und vollziehenden Staatsgewalt bestimmt sein kann : 

"Die Art des Zusammenwirkens der beiden Gewalten ist nicht einer 
einzelnen Verfassungsform eigen, sondern entspringt aus dem politi-
schen Lebensprozess selber. Wie im organischen Körper die Funktio-
nen in einer bestimmten gesetzmässigen Weise zusammenwirken, so 
ist auch der Zusammenhang der gesetzgebenden und vollziehenden 

 
444 Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher: Über die Begriffe der verschiedenen Staatsformen, 

vorgelesen den 24. März 1814, in: Philosophische und vermischte Schriften (Sämtliche 
Werke, Abteilung 3: Zur Philosophie), Berlin: G. Reimer, 1838, Band 2, Seiten 247ff. 

445 Daselbst, Seite 397. 
446 Mit dem Versuch Friedrich Ernst Daniel Schleiermachers einer "Staatslehre als empirischer 

Staatskunde" in den "Vorlesungen über Staatslehre" aus dem Jahr 1829 beschäftigt sich 
eingehend Günther Holstein: Die Staatsphilosophie Schleiermachers (Bonner Staatswis-
senschaftliche Untersuchungen, hrsg. von H. Dietzel u.a., Heft 8), Bonn/ Leipzig: Kurt 
Schroeder, 1923, Seiten 118ff. 

447 Dass die Gewohnheiten wenigstens die normativen Fakten für die Rechtsphilosophie 
wie für die Rechtspolitik ausmachen, hat betont Norberto Bobbio: La consuetudine come 
fatto normativo, Padova: CEDAM, 1942. 
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Gewalt in dem Leben des Staates selber gegründet. Er kann unvoll-
kommener oder vollkommener herausgearbeitet sein, aber überall ist 
er derselbe. Die einzelnen Modifikationen in der Art, wie die innere 
Form der Verbindung dieser Funktionen sich im einzelnen verwirk-
licht, sind dann unzählig; 'jeder [...] geschichtlich gewordene Staat ist' 
hierin 'von jedem anderen verschieden', und diese Unterschiede gehö-
ren 'gleichsam zum persönlichen Charakter der Staaten'".448

In seiner Beschäftigung mit der Staatslehre Schleiermachers steht Dilthey 
damit erkenntlich in der romantischen Tradition der Organismuslehre, wie sie 
von ADAM HEINRICH MÜLLER in Preussen bekannt wurde;449 erst mit seiner 
eigenständigen Position in der "Einleitung in die Geisteswissenschaften" 
vermag sich Dilthey von der Staatsauffassung Schleiermachers zu lösen. 

g) In seinen kurzen, in Periodika abgedruckten Aufsätzen und Rezensio-
nen hat sich Dilthey wiederholt mit Gegenständen des Staates, der Politik 
und des Rechts befasst; die wichtigsten seien nachfolgend wenigstens 
genannt : 

 Vom Goethe-Forscher ADOLF SCHÖLL rezensiert Dilthey einen Vor-
trag vom 14. März 1861 zum Thema "JOHANN WOLFGANG VON 
GOETHE als Staatsmann".450

 Ebenfalls für die Preussische Zeitung rezensiert Dilthey die deutsche 
Übersetzung von HENRY THOMAS BUCKLEs "Geschichte der Civilisa-
tion in England" 451

 sowie unter dem Titel "Geschichte des Parlamentarismus" einen 
Band von Reden und Vorträgen von FRIEDRICH JULIUS STAHL.452

 
448 Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher: Über die Begriffe der verschiedenen Staatsformen, 

am angegebenen Ort, Seiten 403f.; unter Zitierung der Werke Friedrich Ernst Daniel 
Schleiermachers, Bände 3/2, Seite 285. 

449 Vgl. Adam Heinrich Müller: Elemente der Staatskunst, hrsg. von Jakob Baxa, Wien/ Leip-
zig: Literarische Anstalt, 1922; und die Ausführungen zur Organismustheorie des Staa-
tes im Paragraphen 7 in Teil III. 

450 Wilhelm Dilthey: Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts (Gesammelte Schriften, 
Band 16), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2., unveränderte Auflage 1985, Seiten 
46ff. (erstmals in: Preussische Zeitung vom 17. März 1861, Nummer 129, Seiten 1ff.); vgl. 
Adolf Schöll: Goethe als Staatsmann, in: Preussische Jahrbücher, Band 10 (1862), Seiten 
423ff. und 585ff.; Band 11 (1863), Seiten 135ff. und 211ff. 

451 Daselbst, Seiten 51ff. (erstmals in: Preussische Zeitung vom 15. Juni 1861, Nummer 273, 
Seiten 1f. und vom 18. Juni 1861, Nummer 277, Seiten 1f.); vgl. Henry Thomas Buckle: 
Geschichte der Civilisation in England, Heidelberg/ Leipzig 1860. 

452 Daselbst, Seiten 80ff.; vgl. Friedrich Julius Stahl: Siebzehn parlamentarische Reden und 
drei Vorträge, Berlin 1862. −   
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 Dilthey bloss zugeschrieben werden können die folgenden Auf-
sätze :453 "System der Politik",454 "Politik der Zukunft",455 "Philoso-
phie des Rechts" 456 und eine Mitteilung von Biographischem zur 
Person FRIEDRICH CARL VON SAVIGNYs.457

h) Blosse Literaturanzeigen Diltheys 458 betreffen unter anderem zwei 
Vertreter der staatswissenschaftlichen Disziplin, FRANZ VON HOLT-
ZENDORFF 459 und GEORG JELLINEK.460

i) Im Rahmen von Vorarbeiten zur Abhandlung "Über das Studium 
der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und dem 
Staat" von 1875 schreibt Dilthey zur Geschichte des "Naturrechts" und 
"über das Naturrecht der Sophisten". Und unter dem Titel der "Wissen-

 
Vgl. auch dens.: Die Philosophie des Rechts (Band 1: Die Geschichte der Rechtsphiloso-
phie; Band 2: Rechts- und Staatslehre auf der Grundlage christlicher Weltanschauung), 
Heidelberg: J. C. B. Mohr, 4. Auflage 1870; dens.: Die Revolution und die constitutionelle 
Monarchie − Eine Reihe ineinandergreifender Abhandlungen, Berlin: Hertz, 2., ver-
mehrte Auflage 1849; und dens.: Die Staatslehre und die Philosophie des Staatsrechts, 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. 

453 Daselbst, Seiten 109ff., 138ff., 382ff. beziehungsweise 409ff. 
454 Besprechung von Georg Waitz: Grundzüge der Politik nebst einzelnen Ausführungen, 

Kiel 1862. −   
Vgl. auch dens.: Deutsche Verfassungsgeschichte, 8 Bände, Kiel 1844 bis 1847. 

455 Besprechung von Constantin Frantz: Eine Politik der Zukunft − Kritik aller Parteien, 
Berlin 1862. −   
Vgl. auch dens.: Die Naturlehre des Staates als Grundlage aller Staatswissenschaft, 
Leipzig/ Heidelberg: C. F. Winter, 1870; sowie dens.: Blätter für deutsche Politik und 
deutsches Recht − Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1873 bis 1875, 1880. 

456 Besprechung von Adolf Trendelenburg: Naturrecht auf dem Grunde der Ethik, Leipzig: S. 
Hirzel, 1860 (2. Auflage 1868). 

457 Besprechung von Roderich von Stintzing: Friedrich Carl von Savigny − Ein Beitrag zu 
seiner Würdigung, Berlin 1862; und von Albrecht Friedrich Rudorff: Friedrich Carl von 
Savigny − Erinnerung an sein Wesen und Wirken, Weimar 1862. 

458 Wilhelm Dilthey: Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts (Gesammelte Schriften, 
Band 17), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2., unveränderte Auflage 1988, Seite 404, 
beziehungsweise 418f. 

459 Besprechung von Franz von Holtzendorff: Die Principien der Politik − Einleitung in die 
staatswissenschaftliche Betrachtung der Gegenwart, Berlin, 2., durchgehends verbesserte 
und ergänzte Auflage 1879 (1. Auflage 1869; Übersetzung ins Französische: Principes de 
la politique − Introduction à l'étude du droit public contemporain, Hamburg: Richter, 
1887). −   
Vgl. auch dens. (Hrsg.): Encyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer und 
alphabetischer Bearbeitung, hrsg. unter Mitwirkung vieler namhafter Rechtsgelehrter, 
Leipzig: Duncker & Humblot, 2. Auflage 1873. 

460 Besprechung von Georg Jellinek: Die socialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und 
Strafe, Wien: Alfred Hölder, 1878. 
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schaften vom handelnden Menschen" hält er als "Übersicht über Theorie-
entwicklung" folgendes fest: 

"Neben der konstruktiven Methode müssen zur Ergänzung beobach-
tend-historische Methoden gehandhabt werden. / Das Verhältnis die-
ser beiden Methoden zueinander wird von der gegenwärtigen Logik 
nicht richtig aufgefasst, und die Jurisprudenz steht unter dem Vorur-
teil der historischen Rechtsschule. [...] Das Recht fixiert sein natürliches 
System auch äusserlich zu einem national bestimmten Ganzen. Daher 
positives Recht und Naturrecht sich hier äusserlich scheiden. In den 
anderen Wissenschaften sind die natürlichen Systeme der Analyse 
nicht in solchen äusserlich und scharf abgegrenzten Organisationen 
gegeben. Daher hier eine solche Unterscheidung nicht stattfindet".461

In diesem gerafften Programm gibt Dilthey seine Auffassung kund, dass 
positives Recht und das Recht überhaupt ("Naturrecht") mittels einer 
Transformation, einer Funktion der Objektivierung äusserlich geschieden 
werden.462 Damit wird ein wichtiger Ausgangspunkt für die weitere Ent-
wicklung der Fragestellung bezeichnet, der aber von Dilthey nicht mehr 
durchgeführt worden konnte. 

k) Im "Gesamtplan des zweiten Bandes der Einleitung in die Geistes-
wissenschaften", dem sogenannten Berliner-Entwurf von um 1893, figurie-
ren einige Sätze für ein Kapitel zur historischen Schule; in unserem Zusam-
menhang ist daraus eine Bemerkung zur Abhängigkeit von Teil und Gan-
zem der geschichtlichen Entwicklung von Bedeutung : 

"Die historische Schule beginnt mit der Anschauung, dass die 
geschichtlichen Zustände korrelat und voneinander bedingt wie in 
einem Gesamtzustand bedingt, andererseits Stufen seien. Damit ist 

 
461 Wilhelm Dilthey: Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte 

(Gesammelte Schriften, Band 18), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, Seiten 27ff. 
und 42ff., beziehungsweise Seiten 19ff. (hier zitiert die Ziffern 10, 11 und 18). 

462 Auf der Grundlage einer pragmatischen Einschätzungen der Leistungen des Rechtsposi-
tivismus kommt von gänzlich anderer Richtung zu einem ähnlichen Schluss Walter Ott: 
Der Rechtspositivismus − Kritische Würdigung auf der Grundlage eines juristischen 
Pragmatismus (Erfahrung und Denken − Schriften zur Förderung der Beziehungen zwi-
schen Philosophie und Einzelwissenschaften, Band 45), Berlin: Duncker & Humblot, 
1976 (2., überarbeitete und erweiterte Auflage 1992), Seite 267: "Die Anliegen sowohl des 
idealistischen wie auch des realistisch-positivistischen Philosophen wären erfüllt, wenn 
es gelänge, die / Idealität der Entwürfe des ersteren in die Positivität des Rechts zu ver-
wandeln, damit die vom letzteren geforderte Objektivität der Rechtserkenntnis gesichert 
ist [das ist aber : Positivierung als Objektivierung]. Die Forderung für die Zukunft lautet 
also kurz : / Objektivität von Idealität durch Positivität". 
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bedingt, dass auch beim aktiven Leben Verfassung, Poesie undsowei-
ter bedingt sind durch das Ensemble".463

Dabei erstaunt nicht nur, dass der Prozess der Verfassunggebung in die 
Nähe der Poesie gerückt wird, sondern das dezidierte Bekenntnis, dass die 
Gestaltungsfreiheit in die Geschichtsmacht der Gesamtentwicklung fest eingebun-
den ist. 

l) In seinen Briefen an PAUL GRAF YORCK VON WARTENBURG bemerkt 
Dilthey, RUDOLF VON IHERING sei in die "Mördergrube des deutschen 
Darwinismus" gefallen;464 diese Disqualifizierung erstaunt einigermassen, 
weil Dilthey seinen zeitweiligen Kollegen an der Universität Göttingen in 
seinen gedruckten Schriften sonst regelmässig als Autorität auf dem Gebiet 
der Rechtswissenschaft anerkennt. So wird etwa die Leistung des dritten 
Bandes des "Geist des römischen Rechts auf verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung" explizit anerkannt : es handle sich um ein Buch, 

"durch welches auch den Philosophen ein unschätzbares Geschenk 
gemacht, eine tiefere Rechtsphilosophie erst möglich" 

 
463 Wilhelm Dilthey: Grundlegung der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und 

der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 19), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1982, Seite 303. 

464 Sigrid von der Schulenburg (Hrsg.): Briefwechsel Wilhelm Dilthey und Graf Paul Yorck 
von Wartenburg (Philosophie und Geisteswissenschaften, hrsg. von Erich Rothacker, 
Band 1), Halle an der Saale: Max Niemeyer, 1923, Seite 3: "(Durchackern von vier 
Quartbänden fragmenta historicorum graecorum nach einigen Körnchen politischer Philo-
sophie der Alten und fangen das ein und andre Capitelchen des Schleiermacher an.) 
Ihering ist ja, nach dem was man hört, in die Mördergrube des deutschen Darwinismus 
gefallen. Aus Egoismus Gesetze, aus Anpassung derselben an die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse ihre Entwicklung, aus diesen thatsächlichen Gesetzen das Rechtsgefühl: 
wenn das wirklich der darwinistisch-naturrechtliche Kern der schönen dicken Hülse ist, 
so ist wieder einmal ein schöner Verstand todt geschlagen"; und Seite 76: "So ist ein 
fetter, satter und behaglicher Utilitarismus von Jeremy Bentham her zu Herbert Spencer 
entwickelt worden, dann hat Ihering die Mechanik des gesellschaftlichen Lebens ver-
mittelst der Triebfedern von Lohn, Strafe und Zwang sowie das historische Gesetz vom 
Überleben der Sitte nach dem Schwinden ihrer ersten Motive und im Wiederersatz der-
selben durch neue Motive hinzugefügt"; vgl. die beiläufige Nennung, Seite 5; und die 
Einschätzung von Paul Graf Yorck von Wartenburg, Seite 194: "Wilhelm Wundt erinnert in 
der Art geistreicher Benutzung von Lesefrüchten ausserhalb seines eigenen Forschungs-
gebietes sehr an Ihering". −   
Dazu dass diese Einschätzung fehlschlägt, siehe Okko Behrends: Iherings Evolutions-
theorie des Rechts zwischen Historischer Rechtsschule und Moderne − Wissenschafts-
geschichtliche Einordnung des Iheringschen Rechtsdenkens aus Anlass der Herausgabe 
der Wiener Antrittsvorlesung, in: Rudolf von Ihering, Ist die Jurisprudenz eine Wissen-
schaft ? Iherings Wiener Antrittsvorlesung vom 16. Oktober 1868, aus dem Nachlass 
hrsg. und mit einer Einführung, Erläuterungen sowie einer wissenschaftsgeschichtlichen 
Einordnung versehen von Okko Behrends, Göttingen : Wallstein, 1998, Seiten 93ff., 173ff. 
("Weder Eudämonologie noch Soziobiologie, sondern die 'schwache Kraft' der Kultur"). 
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sei.465 Die derzeitige Lehre datiere das Auftreten der Jurisprudenz erst in 
eine Zeit, als die Fundamentalbegriffe des Rechts bereits fertig gebildet 
sind; sie komme also zu spät, um an der schöpferischen Rechtsentwicklung 
noch teilzunehmen, argumentiert Ihering. Und Dilthey referiert Ihering 
wie folgt : "Dieser Auffassung gegenüber tritt Ihering den Beweis an, dass 
die Begriffe und Formeln des älteren römischen Rechts das Ergebnis 
bewusster, verstandesmässig geschulter juristischer Kunst sind, harter 
Arbeit juristischen Denkens, welcher Vorgang freilich nicht in seiner 
ursprünglichen flüssigen Gestalt erhalten ist, sondern 'objektiviert und 
komprimiert auf kleinstem Raum, das heisst in Gestalt von Rechtsbegrif-
fen'".466 In diesem Zusammenhang stellt Dilthey eine weitgehende Überein-
stimmung mit der eigenen Rechtsauffassung fest, wenn er bemerkt, Ihering 
habe nachgewiesen, "wie juristisches Denken durch eine im Rechtsleben selber 
sich vollbringende bewusste geistige Arbeit die Grundbegriffe des römischen 
Rechts geschaffen hat".467 Dilthey scheint aber nur mangelnde Kenntnis zu 
besitzen vom zweiten Band von Iherings selbsterklärtem Hauptwerk 
"Zweck im Recht";468 dabei müssten die dortigen Ausführungen zur Kon-
nexität von Teleologie und Sittlichkeit für Dilthey von grösstem Interesse 
gewesen sein. In Fragen der Begriffsbildung der Rechtswissenschaft jedoch 
schliesst sich Dilthey ebenfalls Ihering an : 

"Fasst man dieses Problem für das System des Rechts allgemein und 
vergleichend, so kann die Mitwirkung der Psychologie nicht entbehrt 
werden, und Ihering selber hat, indem er von seinem Geist des römi-
schen Rechts zu dem Werke über den Zweck im Recht vorandrang 
und den Nachweis unternahm, dass 'der Zweck die Grundlage des 
ganzen Rechtssystems sei', sich entschliessen müssen, 'auf seinem 
Gebiet Philosophie zu treiben', das heisst eine psychologische Grund-
legung zu suchen".469

 
465 Wilhelm Dilthey: Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, 

der Gesellschaft und dem Staat, in: Die Geistige Welt (Gesammelte Schriften, Band 5), 
Leipzig/ Berlin: B. G. Teubner, 1924, Seiten 31ff., 65. 

466 Daselbst, Seite 65; siehe auch die Parallelstelle bei Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geis-
teswissenschaften − Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und 
der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., 
unveränderte Auflage 1990, Seite 59. 

467 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 
für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seite 21. 

468 Rudolf von Ihering: Der Zweck im Recht, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1877/ 1883 (2., 
umgearbeitete Auflage Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1884/ 1886). −   
Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen im Paragraphen 2 von Teil I. 

469 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften, am angegebenen Ort, Seite 60. 
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Das im Briefwechsel mit Graf Yorck aufscheinende Urteil über JOHN 
STUART MILL ist geteilt zwischen Sympathie, was die Begründung der Eigen-
ständigkeit der Geisteswissenschaften anbetrifft, und vorwurfsvoller Ableh-
nung aufgrund von dessen (nebenbei : typisch englischen) Intellektualis-
mus.470

47. Die Rezensionen von Rechts- und Staatswissenschaftern der Zeit an Wil-
helm Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften". − Die Publikation von 
WILHELM DILTHEYs "Einleitung in die Geisteswissenschaften" hat auch bei 
Staatswissenschaftern und Staatsrechtslehrern Beachtung gefunden, was 
für die damalige Zeit selbstverständlich war. Es sind demnach der eigentli-
chen Behandlung der Materie noch rezeptionsgeschichtliche Hinweise vor-
ausschicken auf die in unserem Zusammenhang bedeutende Rezensionen 
und Kritiken von Gustav Schmoller, Otto von Gierke und Franz Hille-
brand : 

a) GUSTAV SCHMOLLER, bekannt als Herausgeber seines für das gesamte 
Gebiet der Staatswissenschaften bedeutenden Jahrbuchs, hat bereits kurz 
nach Erscheinen der "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (1883) diese 
einer wohlwollenden Rezension unterzogen. Allerdings dürfte sein pau-
schales Urteil aus heutiger Sicht eine Fehleinschätzung sein : "Der Glanz-
punkt in dieser Übersicht oder vielmehr das, was die staatswissenschaftli-
chen Kreise am meisten dabei interessiert, ist die Genesis der griechischen, 
der mittelalterlichen und der abstrakten natürlichen Staats- und Gesellschaftslehre 
des Achtzehnten Jahrhunderts".471 Die historische Bedeutsamkeit des Haupt-

 
470 Sigrid von der Schulenburg (Hrsg.): Briefwechsel Wilhelm Dilthey und Graf Paul Yorck 

von Wartenburg, am angegebenen Ort, Seite 8: "Über Mill : 'Über die Freiheit' ist mein 
Urtheil weit weniger günstig als das Ihrige. Er dokumentirt sich als Vertreter einer 
endlich im Absterben begriffenen Staatsauffassung. Auch ihm ist der Staat nichts als eine 
Rechtsanstalt, die Gesellschaft eine Masse von Atomen. Der Standpunkt der Betrachtung 
ein rein abstrakter. Als Staatsbürger setzt er selbständige, urtheilsfähige Menschen vor-
aus und kommt natürlich bei solcher Voraussetzung zu praktisch unmöglichen und ver-
derblichen Consequenzen. Er vergisst, dass Ethisches anerzogen und nicht bewiesen 
wird, die Consequenz der falschen Stellung, welche der dem Intellekt giebt. Ich finde 
wie in den kleinen Schriften von Hume eine oberflächliche Lucidität. Politiker ist er nun 
gar nicht, da Politik nicht in Durchführung eines Prinzips, sondern richtiger Vinkulirung 
verschiedener Prinzipien und Interessen besteht. Formale Politik wesentlich = Mittel-
lehre"; vgl. auch Paul Graf Yorck von Wartenburg an Wilhelm Dilthey über John Stuart Mills 
"Logik", in der immerhin die human sciences eine wichtige Stellung einnehmen, Seite 14: 
"Bis jetzt habe ich viel Gutes, aber nicht eigentlich viel Neues gefunden. Überdem die 
bekannte, bei Hume am Glänzendsten auftretende nationale scharfsinnige Oberflächlich-
keit"; und das Bekenntnis Diltheys an Graf York, Seite 199: "Sie haben Hume, die Mills 
viel genauer als ich gelesen.". 

471 Gustav Schmoller: Rezension von Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaf-
ten (Leipzig: Duncker & Humblot, 1883), abgedruckt bei Hans-Ulrich Lessing: Die zeit-
genössischen Rezensionen von Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (1883 
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werks Diltheys liegt zweifelsohne an einem ganz anderen Ort; der Autor 
hat es seinen Lesern damals wie heute freilich nicht einfach gemacht, aus 
dem Reichtum des mitgeteilten ideengeschichtlichen Materials die Kern-
aussagen herauszudestillieren. Schmoller ist es immerhin zugutezuhalten, 
dass er weiten Kreisen der Staatswissenschaft eine gute Bekanntmachung 
des reduzierten Inhalts bietet und in seinem Referat auch persönlich Anteil 
nimmt : 

"Die Einzelwissenschaften aber bedürfen eines Bewusstseins über das 
Verhältnis ihrer Wahrheiten zu den Wirklichkeiten, die gleich ihnen 
aus dieser Wirklichkeit abstrahiert sind : das heisst sie bedürfen einer 
erkenntnistheoretischen Grundlegung der Geisteswissenschaften, einer Kritik 
der historischen Vernunft, die Erkenntnistheorie und Logik zugleich ist".472

Schmoller schliesst seine Literaturanzeige mit einem frohen Zuruf an 
Dilthey, stellvertretend wohl für seine Leserkreise : "in dankbarer Anerken-
nung von seiten der Staatswissenschaft ein sympathisches 'Glück auf !'". 

b) Die wohl wichtigste (und zugleich ausführlichste) Stellungnahme 
zum Erscheinen von Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" 
stammt von OTTO VON GIERKE, bekannt als Verfechter des Genossen-
schaftsgedankens auf dem Gebiet des Staatsrechts.473 Schon allein weltan-
schaulich verbindet Gierke mit Dilthey eine Geistesverwandtschaft mit der 
Historischen Schule und er erblickt denn zunächst im "ebenso nützlichen 
wie schwierigen Werk" eine "philosophische Grundlegung" der Histori-
schen Schule. Gierke teilt die Auffassung, dass eine geisteswissenschaftli-
che Grundlegung auf Psychologie und Erkenntnistheorie verwiesen sei 
und bietet seinen Lesern darauffolgend eine detaillierte Zusammenfassung 
der metaphysikkritischen Teile des ersten und zweiten Buchs der "Einlei-
tung" bis zur Hegel-Kritik Diltheys. Ein beredtes Zeugnis von der Univer-
 

bis 1885), in: Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaf-
ten (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht), hrsg. von Frithjof Rodi u.a., Band 1 (1983), 
Seiten 91ff., 96ff., 97 (erstmals in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wirthschaft im Deutschen Reich, Band 7 [1883], Seiten 975ff.; wiederabgedruckt in: Zur 
Litteraturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaften, Leipzig 1888, Seiten 275ff.). −  
Zur methodischen Grundlegung der Nationalökonomie in den Kulturwissenschaften 
siehe Gustav Schmoller: Historisch-ethische Nationalökonomie als Kulturwissenschaft − 
Ausgewählte methodologische Schriften (Beiträge zur Geschichte der deutschsprachigen 
Ökonomie, Band 11), Marburg: Metropolis, 1998. 

472 Daselbst, Seite 103. 
473 Vgl. Otto von Gierke: Die Historische Rechtsschule und die Germanisten, akademische 

Rede, gehalten am 3. August 1903 an der Berliner Universität (Berlin: Gustav Schade, 
1903); und ders.: Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheo-
rien (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1915; erstmals in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft, Jahrgang 1874, Hefte 1 und 2), beide im Nachdruck in: Drei kleine Abhandlun-
gen, Aalen: Scientia, 1973. 
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salgelehrtheit Gierkes liegt im verständigen Nachvollzug der nicht eben 
einfachen Gedankengänge Diltheys. Die Kritik an der Darstellung der 
Organismuslehre − zu der sich Gierke herausgefordert fühlen muss − mün-
det in eine Diskussion des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesell-
schaft in der skizzierten Gesellschaftslehre Diltheys. Dabei bekundet 
Gierke aber Sympathie mit dem neuen systemtheoretischen Ansatz Dilt-
heys : 

"Indem Dilthey das Wesen und die Gradation der Beziehungen zwi-
schen Systemen und Verbänden untersucht, weist er namentlich dem 
Recht eine eigentümliche Stellung an. In einer tief eindringenden Ana-
lyse, die jeden Juristen fesseln wird, sucht er darzutun, dass im Recht noch 
in ungesonderter Einheit beisammen ist, was dann in Systeme der 
Kultur und äussere Organisation der Gesellschaft auseinandergeht. Er 
fasst das Recht als einen auf das Rechtsbewusstsein als eine beständig 
wirkende psychologische Tatsache gegründeten Zweckzusammen-
hang auf. Allein er findet zugleich, dass dieser Zweckzusammenhang, 
weil er auf eine äussere Bindung der Willen in einer festen und allge-
meingültigen Abmessung gerichtet ist, an jedem Punkte das Moment 
der organisierten Willenseinheit enthält. Die beiden Tatsachen des Zweck-
zusammenhanges des Rechts und der äusseren Organisation der Gesellschaft 
sind dergestalt korrelativ, dass sie stets nur neben und miteinander bestehen, 
und zwar nicht als Ursache und Wirkung, wohl aber jede als Daseins-
bedingung der anderen verknüpft sind. Darum ist auch das Recht bei 
seiner Bildung und bei seiner Durchsetzung auf den Gesamtwillen angewie-
sen, ohne dass hiermit das Rechtsbewusstsein seine gestaltende und 
schützende Funktion verlöre".474

Mit dieser Passage ist Gierke eine knappe und formelhafte Zusammenfas-
sung der zentralen Momente der Besprechung der Rechtsauffassung von 
Dilthey gelungen. Er hat die Vermittlungsposition in Diltheys Behandlung 
von Staat und Recht als erster erkannt und sie sich sogleich zu eigen 
gemacht, wenn er zum Problem der Staatsauffassung und ihrem Zusam-
menhang mit der Jurisprudenz beiden eine relative, bedingte Selbständigkeit 
zuerkennt : "Die Rechtswissenschaft kann die ihr durch den tiefen Gedan-
ken des Naturrechts errungene Selbständigkeit nicht aufgeben, die Staats-
wissenschaft kann auf ihre unabhängiges Reich nicht verzichten : weil aber 
 
474 Otto von Gierke: Rezension von Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften 

(Leipzig: Duncker & Humblot, 1883), abgedruckt bei Hans-Ulrich Lessing: Die zeitgenös-
sischen Rezensionen von Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883 bis 
1885), in: Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht), hrsg. von Frithjof Rodi u.a., Band 1 (1983), Seiten 
91ff., 118ff., 152f. mit meinen Hervorhebungen (erstmals in: Preussische Jahrbücher, 
Band 53 [1884], Seiten 105ff.). 
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das Recht zugleich eine Funktion der äusseren Organisation der Gesellschaft ist 
und weil umgekehrt der Staat und jeder andere Verband nur in Rechtsbegriffen 
konstruiert werden kann, so sind die Wissenschaften von Recht und Staat durch-
einander bedingt und vermögen jeden ihrer Begriffe nur mit Hilfe der in dem 
anderen Wissenschaftsgebiet gefundenen Begriffe zu entwickeln".475

c) In der "Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegen-
wart" publizierte FRANZ HILLEBRAND im Jahr 1885 eine Rezension der "Ein-
leitung", die zugleich Reaktion auf die Rezension durch Schmoller ist. 
Hillebrand tritt der begeisternden Beurteilung durch Schmoller mit dem 
Vorwurf entgegen, Dilthey habe in seinem Buch die Methode der Geistes-
wissenschaften und deren analytische Rechtfertigung nur in Aussicht 
gestellt, die Einlösung des Versprechens jedoch auf den geplanten (aber nie 
fertiggestellten) zweiten Band vertagt. Der Rezensent bringt zwei Gründe 
für seine Ablehnung vor : "Einmal ist der Verfasser [Wilhelm Dilthey], wie 
auch immer vieles bei seinem Unternehmen unklar bleibt, deutlich wenigs-
tens ein Gegner jener Methode, welche die Geisteswissenschaften nach Analogie 
der Naturwissenschaften behandeln will. Nun ist es aber [...] gerade diese 
Methode, von der wir das Heil zu erwarten haben. [...] / Dann aber verbin-
det Dilthey mit gewissen Vorzügen [...] nicht jene Klarheit und Schärfe des 
Denkens, von der, bei philosophischen Untersuchungen, der Erfolg am 
wesentlichsten bedingt ist".476 Zur Kritik an der formalen Gestalt des Buch-
texts tritt die bedeutsamere hinzu am Wissenschaftsverständnis Diltheys : 
die vermittelnde (aber zugegeben : unbequeme) Position Diltheys wird in 
die Zange genommen durch eine Polemik gegen dessen Metaphysikskep-
sis auf der einen sowie einer Parteinahme für eine den Naturwissen-
schaften nachgebildete Methodologie der Staatswissenschaften auf der 
anderen Seite. 

48. Kommentar zu den Kapiteln 12 und 13 des ersten Buchs von Wilhelm 
Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" − Recht und Sitte. − Die 
intensive Befassung WILHELM DILTHEYs mit dem Phänomen des Rechts 
setzt ein im Kapitel 12 über die "Wissenschaften von den Systemen der 
Kultur" des einleitenden Buchs "über den Zusammenhang der Einzelwis-

 
475 Daselbst, Seite 154. 
476 Franz Hillebrand: Rezension von Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaf-

ten (Leipzig: Duncker & Humblot, 1883), abgedruckt bei Hans-Ulrich Lessing: Die zeit-
genössischen Rezensionen von Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883 
bis 1885), in: Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaf-
ten (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht), hrsg. von Frithjof Rodi u.a., Band 1 (1983), 
Seiten 91ff., 167ff., 169 (erstmals in: Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der 
Gegenwart, Band 11 [1885], Seiten 632ff.). 
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senschaften des Geistes" der "Einleitung in die Geisteswissenschaften".477 
Dilthey trifft eine Unterscheidung zwischen "Systemen der Kultur" (Sprache, 
Religion, Kunst, Wissenschaft/ Philosophie) und der "äusseren Organisation 
der Gesellschaft" (der Struktur der Gemeinschaftsbildungen, dem Staat), je 
nachdem ob ein dauernder Zweck "psychische Akte in den einzelnen Indi-
viduen in Beziehung zueinander setzt", oder ob dauernde Ursachen 
"Willen zu einer Bindung in einem Ganzen vereinen".478 Er kommt dabei 
zum Ergebnis, dass demzufolge auch zwei Klassen von Wissenschaften 
voneinander zu unterscheiden seien, dass aber ein Verweisungszusam-
menhang innerhalb der Klassen bestehe, und entwickelt die These, dass 
das Recht als Mittelglied zwischen den Systemen der Kultur und der äusseren 
Organisation der Gemeinschaften aufzufassen sei, der Staat hingegen als Regu-
lator der zweckgesteuerten Handlungen in der Gesellschaft. Dieses "korrelative 
Verhältnis zwischen dem Zweckzusammenhang des Rechts und der äus-
seren Organisation der Gesellschaft" sei nachfolgend im einzelnen ausge-
führt : 

a) Mit seinem Eintreten in die Welt findet sich der Mensch hinein-
geworfen in den Zusammenhang der sich in ihren Wirkungen überschnei-
denden Systeme der Kultur. Für Dilthey begründet diese existentielle 
Erfahrung die, wie er sagt : "massive" Objektivität dieser Systeme. Das 
Recht nun fasst Dilthey auf als die Bedingung des teleologischen Zusammen-
hangs der eigenständigen, aber wechselwirkenden Systeme von Sprache, Reli-
gion, Kunst und Wissenschaft : 

"Die Beziehungen, in denen die Systeme der Kultur und die äussere 
Organisation der Gesellschaft in dem lebendigen Zusammenhang der 
geschichtlich-gesellschaftlichen Welt zueinander stehen, weisen auf eine 
Tatsache zurück, welche die Bedingung alles folgerichtigen Tuns der einzel-
nen bildet und in welcher noch beides, Systeme der Kultur und äussere 
Organisation der Gesellschaft ungeschieden zusammen ist. Diese Tat-
sache ist das Recht. In ihm ist in ungesonderter Einheit, was dann in 

 
477 Das Kapitel ist gegeliedert in die beiden Abschnitte über die "Beziehungen zwischen den 

Systemen der Kultur und der äusseren Organisation der Gesellschaft (das Recht)" und 
über die "Erkenntnis der Systeme der Kultur (Sittenlehre ist eine Wissenschaft von 
einem System der Kultur)". −   
Dazu und zum nachfolgenden siehe auch Nikolaus Kreissl: Das Rechtsphänomen in der 
Philosophie Wilhelm Diltheys (Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Heft 93), Basel/ 
Stuttgart: Helbing & Lichtenhahn, 1970, Seiten 42ff. (wenn auch nur nachvollziehend); 
sowie W. Kohl: Diltheys Lehre vom Wesen des Rechts (Dissertation), Darmstadt 1940, 
passim. 

478 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 
für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seite 43. 
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Systeme der Kultur und äussere Organisation der Gesellschaft ausein-
andergeht: so klärt die Tatsache des Rechts die Natur der Sonderung, 
die hier stattfindet, und der mannigfachen Beziehungen des Geson-
derten auf. / In der Tatsache des Rechts sind, als an der Wurzel des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens der Menschen, die Systeme der Kultur noch 
nicht von der äusseren Organisation der Gesellschaft getrennt".479

Das Recht erscheint als der Ort der ursprünglichen Einheit von Systemen der 
Kultur und der äusseren Organisation der Gesellschaft und vermag so die Bezie-
hungen zwischen den in der Folge geschiedenen Erfahrungsbereichen wie der sich 
damit befassenden Wissenschaften aufzuklären. Der so bestimmte Charakter 
von Recht bestimmt für Dilthey in direkter Weise die Funktion des Rechts : 
es existiert nur ausgerichtet auf die "äussere Bindung der Willen in einer 
festen und allgemeingültigen Abmessung, durch welche die Machtsphären der 
Individuen in ihrer Beziehung aufeinander und die Welt der Sachen, sowie 
auf die Gesamtwillen bestimmt werden".480 Im rechtsfreien Raum − wenn 
so etwas, weil hypothetisch, denn überhaupt vorstellbar ist − treten das 
Handeln im Interesse der einzelnen Glieder einer Gemeinschaft und die 
Leistungen des Gesamtwillens, eben : die Systeme der Kultur und die 
äussere Organisation der Gesellschaft zunehmend auseinander. In Sprache, 
Religion, Kunst und Wissenschaft ist eine fehlende institutionelle Ver-
schränkung festzustellen, die auch der weitgehenden Unabhängigkeit der 
Systeme voneinander entspricht. 

b) Infolge dieses Rechtsverständnisses ergeben sich für Dilthey offen-
bare Schwierigkeiten für die Einordnung des Rechts und der Sitten/ Sitt-
lichkeit in das System der zwei Klassen von Wissenschaften : beim Recht 
handelt es sich um eine Vereinigung von Eigenschaften beider Klassen, die 
Sittenlehre wird eingeschätzt als ein "unendlich verzweigtes Spiel von Wirkun-
gen und Reaktionen". Nach der Auffassung von Dilthey sind bei der regula-
torisch wirkenden Sittlichkeit die Perspektiven der Beurteilung und der 
Motivation auseinanderzuhalten und die Sittenlehre zu bestimmen als 
Wissenschaft von einem System der Kultur. Ausgangspunkt bei der Ein-
ordnung des Rechts wie der Sittenlehre ist die Gestaltung der einzelnen 
Systeme durch den menschlichen Geist, bevor sie als Gegenstände der 
Wissenschaft überhaupt in Erscheinung treten. 

"Es bildet sich in der Gesellschaft ein selbständiges System der Sitt-
lichkeit aus. Neben dem des Rechtes, das auf den äusseren Zwang 
angewiesen ist, reguliert es mit einer Art von innerem Zwang das Han-
deln. Und die Moral hat sonach in den Geisteswissenschaften nicht ihre 

 
479 Daselbst, Seite 54; mit meinen Hervorhebungen. 
480 Daselbst, Seite 55; zur Erscheinung des Gesamtwillens siehe die untenstehende Note 50. 
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Stelle als blosser Inbegriff von Imperativen, der das Leben des einzelnen regelt, 
sondern ihr Gegenstand ist eines der grossen Systeme, welche im Leben der 
Gesellschaft ihre Funktion haben. / An den Zusammenhang dieser Sys-
teme, welche in direkter Weise Zwecke verwirklichen, die in den 
Bestandteilen der menschlichen Natur angelegt sind, schliessen sich 
die Systeme von Mitteln, welche in dem Dienste der direkten Zwecke 
des gesellschaftlichen Lebens stehen. [...] / Diese Systeme erlangen in 
der Gesellschaft vermöge der beständigen Anpassung einer Einzel-
tätigkeit in ihnen an die andere sowie vermöge der einheitlichen 
Zwecktätigkeit der zu ihnen gehörigen Verbände eine allgemeine 
Anpassung ihrer Funktionen und Leistungen aneinander, welche ihrer 
inneren Beziehung gewisse Eigenschaften eines Organismus gibt. Die 
menschlichen Lebenszwecke sind Bildungskräfte der Gesellschaft, und 
wie vermittels ihrer Gliederung die Systeme auseinandertreten : bilden 
diese Systeme untereinander eine entsprechende Gliederung höherer 
Ordnung. Der letzte Regulator dieser vernünftigen Zwecktätigkeit in der 
Gesellschaft ist der Staat".481

In den Formulierungen Diltheys ist der unerklärte Wechsel zwischen der Ver-
wendung der Begriffe von Sitten, Sittlichkeit und Moral bezeichnend : seine 
Haltung gegenüber der traditionellen Unterscheidung verschiedener prä-
skriptiver Ordnungen ist denn auch einigermassen ambivalent.482 Ob zwei, 
drei oder gar vier Ordnungen unterscheidbar sind, kann hier dahingestellt 
bleiben; für eine abschliessende Bewertung des Rechts entscheidend ist 
nur, ob eine der Ordnungen − falls einsichtige Unterscheidungskriterien 
bezeichnet werden können − in Struktur und Funktion dem Recht gleich-
zusetzen ist. In einem weiten Sinn gefasst ist denn dies auch die Problem-
stellung der Naturrechtslehre, die am Punkt der Genese des positiven 
Rechts, an der Berührungsstelle zwischen politischer und Rechtsphiloso-
phie, wiederkehrt, von Dilthey aufgefasst als Prozess der "Objektivation 
des Geistes". Illustrativ ist in unserem Zusammenhang die Bestimmung 
des Verhältnisses von Recht und Sitten bei LUIS LEGAZ Y LACAMBRA : im 
Ergebnis führt er die Auseinandersetzung über den Charakter der Sitten weiter 
und spricht sich für die rechtliche Bewertung aus.483 Obwohl natürlich von 
der vorangehenden Unterscheidung von Moral und Recht abhängig, hat 
die Unterscheidung, um die es hier geht, eigenständige Bedeutung und hat 
in der genetischen Konstruktion von Recht und Gesetz aus den Sitten bei 

 
481 Daselbst, Seiten 63f. 
482 Siehe die weitere Besprechung der Problematik untenstehend im Paragraphen 10 in Teil 

IV. 
483 Luis Legaz y Lacambra: Rechtsphilosophie (Filosofía del Derecho), Neuwied/ Berlin: 

Luchterhand, 1965 (Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1961), Seiten 416ff. 
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CHARLES LOUIS DE SECONDAT, Baron de MONTESQUIEU et de la Brède denn 
auch ihre klassische selbständige Behandlung erfahren.484

49. Kommentar zu den Kapiteln 12 und 13 des ersten Buchs von Wilhelm 
Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (Fortsetzung I) −Die äussere 
Organisation der Gesellschaft. − In Anknüpfung an die obenbezeichnete 
Unterscheidung von zwei Klassen von Gegenständen und ihren Wissen-
schaften ist nachfolgend nun aus objektiver Sicht von der äusseren Organi-
sation der Gesellschaft die Rede. Deren psychologische Grundlage erblickt 
WILHELM DILTHEY in einem "Zusammenhang von Verhältnissen der Gemein-
schaft und Bindung, in welchen die Willen der Individuen eingefügt sind, 
gleichsam eingebunden" 485 und unterscheidet einen Gemeinsinn oder 
Geselligkeitstrieb als gemeinschaftsbildender Faktor von hierarchischen 
Herrschafts- oder Abhängigkeitsstukturen; alle Verbandsverhältnisse seien 
aus diesen Komponenten zusammengesetzt. Als zentrale Werte erscheinen 
demnach Dilthey Solidarität und Freiheit. Die Verschiedenheit von subjek-
tiver (Systeme der Kultur) und objektiver Sichtweise (äussere Organisation 
der Gesellschaft) erkennt Dilthey in der Unterscheidung einer Kulturge-
schichte von der politischen Geschichte. 

a) Um Missverständnissen vorzubeugen, ist an dieser Stelle ein Hin-
weis auf die Stellung von Geschichtswissenschaft (gemeint ist die 
Geschichtsphilosophie, nicht die Geschichtsschreibung) und Soziologie 
innerhalb der Geisteswissenschaften vorauszuschicken.486 Die Wissenschaf-
ten der äusseren Organisation der Gesellschaft umfassen sowohl geschichtliche wie 
auch gesellschaftliche Tatbestände. Die einzelnen Aspekte aber können nach 
Dilthey keiner wissenschaftlichen Behandlung zugeführt werden, weil sie 
ein zu hohes Mass an Schöpferischem bedingen : "Philosophie der 
Geschichte und Soziologie sind keine wirklichen Wissenschaften", weil 
"ihre Aufgabe unlösbar" ist.487

 
484 Charles Louis de Secondat, Baron de Montaigne et de la Brède: De l'esprit des lois ou du 

rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les 
moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc. (1748 bis 1750), in: Œuvres Complètes, 
hrsg. von Daniel Oster, Paris: Éditions du Seuil, 1964, Seiten 528ff., besonders Seiten 
641ff.; vgl. aber auch die vergleichbare spätere Behandlung des Staates bei Emer de 
Vattel: Le droit de gens ou principes de la loi naturelle − Appliqués à la conduite & aux 
affaires des nations & des souverains, 2 Bände, London 1758. 

485 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften, am angegebenen Ort, Seite 65; 
mit meiner Hervorhebung. 

486 Siehe die Paragraphen 7 bis 9 (Teil III). 
487 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften, am angegebenen Ort, Kapitel 

XIV. ("Philosophie der Geschichte und Soziologie sind keine wirklichen Wissenschaf-
ten"), Seiten 86ff. und Kapitel XV. ("Ihre Aufgabe ist unlösbar"), Seiten 93ff. 
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b) "Die psychischen Tatsachen von Gemeinschaft einerseits, von Herr-
schaft und Abhängigkeit andererseits (gegenseitige Abhängigkeit natürlich 
mit einbegriffen) durchströmen wie Herzblut in dem feinsten Adersystem 
die äussere Organisation der Gesellschaft. Alle Verbandsverhältnisse sind, 
psychologisch angesehen, aus ihnen zusammengesetzt".488 Es gebe nun, argu-
mentiert Dilthey, Zweckzusammenhänge, die nicht zu situativ wechseln-
den Gemeinschaften führten, sondern in eine dauernde Gemeinschaftsbil-
dung mündeten, die da seien : Staat, Wirtschaft und Kirche. Solche 
Gemeinschaften definiert Dilthey als Verbände : als "dauernde auf einen 
Zweckzusammenhang gegründete Willenseinheiten mehrerer Personen". 
Der Staat erfährt dabei eine besondere Qualifikation : 

"Der Staat erfüllt nicht etwa durch seine Willenseinheit eine Aufgabe, 
die sonst weniger gut durch Koordination von Einzeltätigkeiten 
besorgt würde : er ist die Bedingung jeder solchen Koordination. [...] 
Sonach ist das Recht eine Funktion der äusseren Organisation der Gesell-
schaft. Es hat in dem Gesamtwillen innerhalb dieser Organisation sei-
nen Sitz. Es misst die Machtsphären der Individuen im Zusammen-
hang mit der Aufgabe ab, welche sie innerhalb dieser äusseren Orga-
nisation gemäss ihrer Stellung in ihr haben. Es ist die Bedingung alles 
folgerichtigen Tuns der einzelnen in den Systemen der Kultur."489

Wie wir obenstehend begründet haben, ist "der letzte Regulator der vernünfti-
gen Zwecktätigkeit in der Gesellschaft der Staat".490 Das Recht als Bedingung 
der zweckmässigen Handlungen in den Systemen der Kultur erscheint als 
Funktion der äusseren Organisation der Gesellschaft, was jedoch nicht 
streng funktionalistisch verstanden werden darf. Es ist nicht etwa so, dass 
der Gesamtwille des Staatsverbands gleich Recht ist : das Recht hat im 
Gesamtwillen dieser Organisation nur seinen Sitz. So kommt es zu der 
Situation, dass das Recht zwischen den ausdifferenzierten Systemen der Kultur 
und der äusseren Organisation der Gesellschaft liegt, dass es als das bedingende 
Mittelglied aufgefasst werden muss, und dass in ihm die ursprüngliche Einheit 
des geschichtlich-gesellschaftlichen Lebens in Erscheinung tritt. Wohl wichtigste 
Konsequenz eines solchen Rechtsverständnisses ist es, dass die positive 
Rechtsordnung nicht einfach voluntaristisch aufgefasst werden darf als 
Verkörperung des Staatswillens. Dilthey formuliert diese Erkenntnis poin-
tiert mit Bezugnahme auf das dem Recht unabdingbar unterliegende 
Rechtsbewusstsein und schliesst diese Einsicht kurz mit seiner zeitgemäs-
sen Auffassung des Naturrechts : 

 
488 Daselbst, Seite 68. 
489 Daselbst, Seite 77. 
490 Daselbst, Seiten 63f. 
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"Der Zweckzusammenhang des Rechts hat besondere Eigenschaften, 
die aus dem Verhältnis des Rechtsbewusstseins zur Rechtsordnung 
fliessen. / Der Staat schafft nicht durch seinen nackten Willen diesen 
Zusammenhang, weder in abstracto, wie er in allen Rechtsordnungen 
gleichförmig wiederkehrt, noch den konkreten Zusammenhang in 
einer einzelnen Rechtsordnung. Das Recht wird in dieser Rücksicht 
nicht gemacht, sondern gefunden. So paradox es lautet : Dies ist der 
tiefe Gedanke des Naturrechts".491

c) An diesem Punkt kann nun auch das Verhältnis zwischen Recht und 
Staat und dasjenige zwischen Rechts- und Staatswissenschaften expliziert 
werden. Dilthey fasst es als wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis auf : 
"jeder Begriff in jenen [Rechtswissenschaften] kann nur vermittels der 
Begriffe in diesen [Staatswissenschaften] entwickelt werden und umge-
kehrt".492 Das Recht ist jedoch nicht apriorisch zu erkennen, sondern nur 
"in seinem lebendigen Zusammenhang mit dem Gesamtwillen innerhalb der 
Organisation der Gesellschaft", was deutlich zutage tritt in der historischen 
Entwicklung von Rechtsbegriffen und Rechtsinstituten. So zeigt sich Dilt-
hey die Wechselbeziehung zwischen Recht und Staat noch von einer ande-
ren Seite, von derjenigen der juristischen Begriffsbildung : "Jeder Rechts-
begriff enthält das Moment der äusseren Organisation der Gesellschaft in sich. 
Andererseits kann jeder Verband nur in Rechtsbergiffen konstruiert werden. Dies 
ist ebenso wahr, als dass das Verbandsleben der Menschheit nicht aus dem 
Bedürfnis der Rechtsordnung erwachsen ist und dass der Staatswille nicht 
erst mit seinen Rechtsordnungen das Rechtsbewusstsein geschaffen hat".493 
Trotz des festgestellten Abhängigkeitsverhältnisses von Recht und Staat 
sowie ihrer Wissenschaften spricht sich Dilthey deutlich für die Priorität des 
Rechts aus : 

"Auf dem Tatbestand, den das Naturrecht so auszudrücken versuchte, 
beruht die eine Seite des Verhältnisses zwischen Rechts- und Staats-
wissenschaften : die relative Selbständigkeit der ersteren. Das Recht ist 

 
491 Daselbst, Seite 78. 
492 Daselbst, Seite 80. 
493 Daselbst, Seite 80; mit meiner Hervorhebung; an anderer Stelle schreibt Wilhelm Dilthey, 

daselbst, Seite 72: "Die Grenze zwischen einem Vertrag, der sich auf ein einzelnes 
Geschäft oder eine Reihe von Geschäften bezieht, und der Begründung eines Verbands 
wird durch das Recht fixiert; sonach kann sie ihrer Natur nach nur juristisch auf ein-
deutige Weise ausgedrückt werden". −   
Nikolaus Kreissl: Das Rechtsphänomen in der Philosophie Wilhelm Diltheys (Basler Stu-
dien zur Rechtswissenschaft, Heft 93), Basel/ Stuttgart: Helbing & Lichtenhahn, 1970, 
Seite 46, bezeichnet die Konsequenz ganz in unserer Absicht: "Das heisst nun nicht 
weniger, als dass für Dilthey sich die gesamte äussere Organisation, mithin der Staat 
selbst, nur rechtlich auf eindeutige Weise ausdrücken kann". 
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Selbstzweck. Das Rechtsbewusstsein wirkt im Vorgang der Entstehung 
und Aufrechterhaltung der Rechtsordnung mit den organisierten 
Gesamtwillen zusammen. Denn es ist Willensinhalt, dessen Macht in die 
Tiefe der Persönlichkeit und des religiösen Erlebnisses zurückreicht. / Die 
Konzeption des Naturrechts wurde dadurch fehlerhaft, dass dieser 
Zweckzusammenhang im Recht losegelöst von seinen Beziehungen, 
insbesondere denen zum Wirtschaftsleben sowie zur äusseren Organi-
sation der Gesellschaft, betrachtet und in eine Region jenseits der 
geschichtlichen Entwicklung versetzt wurde. So nahmen Abstraktio-
nen den Platz der Wirklichkeiten ein; die Mehrheit der Gestaltungen 
der Rechtsordnung blieb der Erklärung unzugänglich".494

In dieser Gedankenentwicklung erkenntlich wird nun die bezwingende Idee 
eines vergeschichtlichten Naturrechts; jetzt erst wird auch verständlicher, was 
Dilthey meint, wenn er sagt, dass "das Problem, welches sich das Natur-
recht stellte", nur lösbar sei "im Zusammenhang der positiven Wissen-
schaften des Rechts".495 Verstehbar wird jetzt auch, warum sich Dilthey 
gegen die Reduktion der Staatswissenschaften seiner Zeit 496 zu einer 
Gesellschaftslehre nach dem Modell von LORENZ VON STEIN 497 zur Wehr 
setzt, wie noch vehementer gegen eine Gesellschaftswissenschaft (Soziolo-
gie) als einer grundlegenden Supra-Disziplin nach dem Muster von 
AUGUSTE COMTE. 

50. Kommentar zu den Kapiteln 12 und 13 des ersten Buchs von Wilhelm 
Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (Fortsetzung II) − Recht und 
Staat als Objektivationen des Lebens und der Gesamtwille. − An verschiedenen 
Stellen spricht WILHELM DILTHEY sinngemäss von einer Objektivierung des 
Geistes im Recht, in der Moralität und in der Sittlichkeit.498 Wenn er synony-
misch für diese Objektivierungen des Geistes auch den Begriff der Objekti-

 
494 Daselbst, Seite 79. 
495 Daselbst, Seite 79. 
496 Die in den Staatswissenschaften inkorporierte Statistik war damals noch keine eigentlich 

empirische, sondern eine in der Tradition der "Spiegel" das Gemeinwesen beschreibende 
Wissenschaft, die man in guten Treuen als Geisteswissenschaft bezeichnen konnte. 

497 Lorenz von Stein: System der Staatswissenschaft, Stuttgart/ Tübingen: Cotta, 1852/ 1856, 
besonders Band 2. 

498 Vgl. die Kennzeichnung einer Rechtskodifikation bei Heinrich Triepel: Vom Stil des 
Rechtes − Beiträge zu einer Ästhetik des Rechts, Heidelberg: Lambert Schneider, 1947, 
Seiten 44f.: "Ein Gesetzeskodex zum Beispiel ist 'objektiver Geist' wie ein Kunstwerk, 
wie etwa eine Dichtung. Er ist von diesem unterschieden nur durch den Inhalt, durch 
das Thema des 'lebenden objektiven Geistes', der sich in ihm objektiviert hat. Er muss 
also die Eigenschaften besitzen, die ihn mit anderen Arten des objektiven Geistes, also 
eben etwa mit dem Kunstwerk, gemeinsam sind. Dahin gehört auch die gleiche Art des 
'Aufnehmens', das gleichfalls ein ästhetisches Schauen, ein Geniessen sein kann". 
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vationen des Lebens verwendet, so verweist dies darauf, dass das Konzept 
des objektiven Geistes für Dilthey einen sogenannten Lebensbegriff dar-
stellt, das heisst auf die lebensphilosophische Grundhaltung seiner Philo-
sophie verweist. Im Abschnitt über das Verhältnis von Lebenswelt und Sinn-
erfahrung wird das Konzept des objektiven Geistes eine eingehendere 
Behandlung erfahren 499 und es wird sich als von Bedeutung erweisen für 
die Weiterführung des Rechts- und Staatsdenkens Diltheys.500 Die nachfol-
genden Erörterungen seien deshalb darauf beschränkt, den Begriff des 
objektiven Geistes einzuführen, eine besondere Deutung des objektiven 
Geistes als eines Gesamtwillens herauszuheben und Diltheys Verständnis 
des Allgemeinen Landrechts, des preussischen Gesetzbuchs von 1794, als 
objektivierten Geistes des Staates FRIEDRICHS DES GROSSEN nachzuzeichnen. 

a) Das Konzept der Objektivationen des Geistes dient Dilthey unter 
anderem dazu, den Gegenstandsbereich, die Objekte, der Geisteswissen-
schaften zu umschreiben : er umfasse "alles, worin der Geist sich objekti-
viert hat". Anschaulich spricht Dilthey etwa auch von "Manifestationen des 
Lebens" und von der "Mannigfaltigkeit gegliederter Ordnung", um deutlich zu 
machen, dass es sich beim objektiven Geist um die Gesamtheit der Men-
schenwerk gewordenen, zu wirklichen Objekten auskristallisierten 
geschichtlichen Lebenserfahrungen handelt. Im Abschnitt über "allgemeine 
Sätze über den Zusammenhang der Geisteswissenschaften" in der Abhand-
lung über den "Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissen-
schaften" prägt Dilthey sein Verständnis der Objektivationen des Geistes 
als Repräsentationen einer Gemeinsamkeit : 

"Die grosse äussere Wirklichkeit des Geistes ist eine Realisierung des 
Geistes in der Sinnenwelt vom flüchtigen Ausdruck bis zur jahrhun-
dertelangen Herrschaft einer Verfassung oder eines Rechtsbuchs. Jede 

 
499 Siehe die eingehende Behandlung des Lebensbegriffs des objektiven Geistes im Paragra-

phen 11 in Teil IV. 
500 Siehe die Weiterführung des Konzept von Objektivationen des Geistes bei Theodor Litt: 

Mensch und Welt − Grundlinien einer Philosophie des Geistes, Heidelberg: Quelle & 
Meyer, 2., durchgesehene Auflage (mit einem Anhang zur Anthropologie Arnold Geh-
lens) 1961 (1. Auflage 1948); ders.: Hegel − Versuch einer kritischen Erneuerung, Heidel-
berg: Quelle & Meyer, 1953, Seiten 95ff.; bei Hans Freyer: Theorie des objektiven Geistes − 
Eine Einleitung in die Kulturphilosophie, Leipzig/ Berlin: B. G. Teubner, 3. Auflage 1934 
(1. Auflage 1923; 2., teilweise durchgesehene und teilweise veränderte Auflage 1928); 
und bei Nicolai Hartmann: Das Problem des geistigen Seins − Untersuchungen zur 
Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften, Berlin/ Leip-
zig: Walter de Gruyter, 1933, Seiten 151ff. −   
Dazu die Ausführungen zur wirklichkeits- und strukturwissenschaftlichen Staatslehre 
Hermann Hellers im Paragraphen 15 in Teil V. 
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einzelne Lebensäusserung repräsentiert im Reich dieses objektiven Geistes 
ein Gemeinsames".501

Der Begriff des objektiven Geist trägt deutlich geschichtlichen Charakter; 
OTTO FRIEDRICH BOLLNOW hat ihn treffend bezeichnet als ein "Medium des 
Verstehens",502 als ein Allgemeines, in das alle "eingetaucht" sind, und das 
als Grundlage allen Verstehens fungiert. Auch wenn der objektive Geist 
geschichtlich geprägt ist, so ist der doch auf die Gegenwart ausgerichtet, auf 
vergegenwärtigendes Verstehen, da die Objektivationen des Lebens ihre Her-
kunftszeit überdauern und in die Jetztzeit hineinragen; im Abschnitt über 
das "Verstehen anderer Personen und ihrer Lebensäusserungen" der "Ent-
würfe zur Kritik der historischen Vernunft" fasst Dilthey diesen Aspekt so : 

"Im objektiven Geist ist die Vergangenheit dauernde beständige Gegenwart 
für uns".503

b) Eine andere Bedeutung hat der Begriff des objektiven Geistes bei 
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL : in der "Phänomenologie des Geistes" 
steht der objektive Geist in der Entwicklungsreihe vom "wahren Geist" 
(Sittlichkeit), dem "sich entfremdeten Geist" (Bildung), dem "sich seiner 
selbst gewissen Geist" (Moralität) zum "absoluten Geist" (Wissen).504 Der 
Staat wird von Hegel denn als der "sittliche Geist als der offenbare, sich selbst 
deutliche, substantielle Wille" verstanden, als "die Wirklichkeit der sittlichen 
Idee".505 Die Auseinandersetzung Diltheys mit dieser Hegelianischen 
 
501 Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften 

(Gesammelte Schriften, Band 7), Leipzig/ Berlin: B. G. Teubner, 1927, Seite 146. 
502 Otto Friedrich Bollnow: Dilthey − Eine Einführung in seine Philosophie, Schaffhausen: 

Novalis, 4. Auflage 1980 (1. Auflage Berlin/ Leipzig: B. G. Teubner, 1936), Seite 194. 
503 Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, am 

angegebenen Ort, Seite 208. 
504 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes (Philosophische Bibliothek, 

Band 414), hrsg. von Hans-Friedrich Wessels und Heinrich Clairmont, Hamburg: Felix 
Meiner, 1988, Seiten 288ff., 320ff. 394ff. und 516ff. −   
Dazu mit umfassendem Anspruch die Weiterführung von Hegels Unternehmen einer 
Phänomenologie des Geistes bei Wolfgang Cramer: Grundlegung einer Theorie des Geis-
tes (Philosophische Abhandlungen, Band 14), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
4., unveränderte Auflage 1999. −   
Zum subjektiven Geist, wie er in der Encyklopaedie Hegels erarbeitet wird, siehe Ros-
sella Bonito Oliva: La "magia" dello "spirito" e il "gioco" del "concetto" − Considerazioni 
sulla filosofia dello spirito soggettivo nell'Enciclopedia di Hegel, Milano: Guerini e 
Associati, 1995. 

505 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts (Philosophische 
Bibliothek, Band 483), hrsg. von Johannes Hoffmeister, Hamburg: Felix Meiner, 5., neu 
durchgesehene Auflage 1995, Paragraph 257, Seiten 207f. −   
Für eine Auseinandersetzung mit dem Hegelschen absolut-idealistischen Begriff der 
Idee siehe Carl August Emge: Über verschiedene Bedeutungen von "Idee", Jena: From-
mannsche Buchhandlung, 1924. 
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Konzeption des objektiven Geistes bringt nun eine Differenz in der Auffas-
sung der Sittlichkeit zum Vorschein : während diese für Hegel transzen-
dent als absolute Idee angelegt ist, erscheint sie Dilthey durch die Dynamik 
der historischen Entwicklung relativiert.506 So bemerkt RUDOLF A. MAKKREEL 
zu Diltheys Begriff des objektiven Geistes im Vergleich zu demjenigen 
Hegels folgendes : 

"Mit Hilfe von Diltheys Bestimmung des objektiven Geistes können 
wir Hegels These, der Geist müsse sich selbst absolut erkennen, 
dahingehend neu formulieren, dass die Menschen sich selbst geschichtlich 
nur durch die vom objektiven Geist bewirkten Gemeinsamkeiten erkennen 
können".507

Dilthey ist nun aber genug Idealist, um Mittel und Wege zu finden, die 
trotz der Geschichtsunterworfenheit der Sittlichkeit eine Grundlage für ver-
bürgtes Verstehen abgeben. Sein Konzept der Objektivationen des Geistes 
steht nun aber weniger in der idealistischen Tradition Hegels und JOHANN 
GOTTLIEB FICHTES, als vielmehr auf der Verbindungslinie der Historischen 
Schule, von WILHELM VON HUMBOLDT und JOHANN GOTTFRIED HERDER zu 
ERNST CASSIRER. Dies äussert sich bis in die Begrifflichkeit Diltheys, wo er 
die Objektivationen des Geistes mit seiner individualistischen Grund-
haltung konfrontiert. 

"Wenn die Seele in erster Linie als logischer Träger des Bewusstseins 
anerkannt wird, dann gibt es für Dilthey keinen Grund, warum Indi-
viduen, Gemeinschaften und Kultursysteme nicht auch als logische 
Träger des objektiven Geistes betrachtet werden können. Es ist daher 
nicht unangemessen, Ausdrücke wie Zeitgeist und Volksgeist zu 
gebrauchen, solange sie nicht anthropologisiert werden, indem man 
Geist und Seele ersetzt. Volksseele konnotiert eine kollektive Bewusst-
seinsform, wohingegen beim Volksgeist eine solche Setzung nicht 
erfolgt".508

So lässt sich in der Tat die Gemeinsamkeit des In-der-Geschichte-Stehens 
mit einem ernstgemeinten Bekenntnis zum Individualismus vereinbaren. 

c) Werden kollektive Äusserungen des Lebens als objektiver Geist auf-
gefasst und mit Namen wie "Volksgeist" besetzt, so verweist dies im Kon-

 
506 Siehe Giuseppe Cacciatore: Storicismo problematico e metodo critico (Filosofia e Sapere 

Storico), Napoli: Guida, 1993, Seiten 105ff. ("Spirito oggettivo e oggettivazione della 
vita : Dilthey e Hegel"). 

507 Rudolf A. Makkreel: Dilthey − Philosoph der Geisteswissenschaften (Dilthey − Philoso-
pher of the Human Studies), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991 (Princeton University 
Press, 1975), Seite 356 (Seite 309 der englischsprachigen Originalausgabe). 

508 Daselbst, Seite 360 (Seite 313 der englischsprachigen Originalausgabe). 
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text der moralisch-politischen Wissenschaften direkt auf die Figur des 
Gesamtwillens. Dilthey versteht unter dem Gesamtwillen einen "einheitli-
chen Willen einer Gesamtheit", der seinen Ort in der äusseren Organisation 
der Gesellschaft hat. Das Willensmoment ist dabei nicht im Sinn des Neu-
kantianismus voluntaristisch aufzufassen. Es sei hier ein Rückkommen auf 
die Bemerkung Diltheys erlaubt, dass das Recht sich im "korrelativen Ver-
hältnis zwischen dem Zweckzusammenhang des Rechts und der äusseren 
Organisation der Gesellschaft" nicht erschöpfe, weil der Begriff des 
Gesamtwillens in genau diesen Zusammenhang verweist : die Rechtsbil-
dung habe ihren Sitz im Gesamtwillen der Organisation oder des Ver-
bands, weil die willensbildenden Organe die Rechte der einzelnen Mitglie-
der bestimmten. 

"Es wirken in der Rechtsbildung der Gesamtwille, welcher Träger des Rechtes 
ist, und das Rechtsbewusstsein der einzelnen zusammen. Diese einzelnen 
sind und verbleiben lebendige rechtbildende Kräfte; auf ihrem Rechts-
bewusstsein beruht die Gestaltung des Rechtes einerseits, während sie 
andererseits von der Willenseinheit, die sich in der äusseren Organi-
sation der Gesellschaft gebildet hat, abhängt. Das Recht hat daher weder 
vollständig die Eigenschaften einer Funktion des Gesamtwillens noch voll-
ständig die eines Systems der Kultur. Es vereinigt wesentliche Eigen-
schaften beider Klassen von gesellschaftlichen Tatsachen in sich".509

In seiner Darstellung der "mittelalterlichen Metaphysik der Geschichte und 
der Gesellschaft" hebt Dilthey hervor, dass die herrschende Vorstellung 
einer "Ableitung der politischen Willenseinheit und des Rechtes der Herr-
schaft aus den Einzelwillen der zu einer Organisation verbundenen Perso-
nen" im Gegensatz zur theokratischen Auffassung der Herrschaft entstan-
den ist und in den auf dem Vertragsgedanken fussenden Korporatismus 
mündete.510

 
509 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 

für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seite 57. 

510 Daselbst, Seiten 346f., spricht Wilhelm Dilthey von einer positiv-rechtlichen Fortentwick-
lung des Naturrechts. "Unter der Hand der Kanonisten und Legisten war der Begriff der 
Korporation zu dem herrschenden auf dem Gebiet der äusseren Organisation der 
Gesellschaft geworden und wurde auf Staat wie Kirche angewandt. Die juristische Kon-
struktion dieses Begriffs liess aus einem konstituierenden Akte die einheitliche Rechts-
subjektivität der Korporation, vermöge deren sie Person ist, entspringen. So wurde die 
Konstruktion der Willenseinheit in einem politischen Ganzen durch einen solchen Akt 
Mittelpunkt jeder publizistischen Theorie, und die Mitwirkung oder die ausschliessliche 
Wirksamkeit der vereinigten Willen in dem Akte, durch welchen der Staat entsteht, 
gaben diesem den Charakter eines Vertrags". 
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d) In seiner Abhandlung über das Allgemeine Landrecht von 1794 511 
nimmt Dilthey dieses Werk der preussischen Gesetzgebung zum Beispiel 
für die Objektivierung des Geistes im Recht. Die Überschrift zur Einleitung 
lautet denn auch sinngemäss : "die Objektivierung des Geistes des Frideri-
zianischen Staates im Allgemeinen Landrecht Preussens".512 In den Aus-
führungen zur Geistesgeschichte von Preussen FRIEDRICHS DES GROSSEN 
hebt Dilthey die geschichtliche Dynamisierung des Naturrechts, das heisst die 
Abkehr von der vernunftrechtlich-statischen Naturrechtsidee, besonders 
hervor. Er erkennt darin die "Anfänge einer allgemeinen, von den Bedürf-
nissen des Augenblicks losgelösten, dynamischen Auffassung der politi-
schen Wirklichkeit".513 Dabei unterläuft ihm aber eine Verherrlichung von 
Friedrich, der "nicht nur ein Genie der Tat und politischer und historischer 
Schriftsteller, sondern auch Philosoph" 514 gewesen sei. 

"Friedrich denkt nicht juristisch, sondern politisch. Ihm geht es nicht 
um Abgrenzungen von Rechten, sondern um lebendige funktionelle Ver-
hältnisse. Denn er ist tief davon durchdrungen, dass es die lebendigen 
Kräfte des Interesses sind, die den Zusammenhang des Staates erwir-
ken".515

So weit könnte hier auch der nackten Staatsraison das Wort geredet sein. 
Diese Möglichkeit macht darauf aufmerksam, dass die Auffassung 
Diltheys vom Recht als einer Objektivation des Zeitgeistes im einzelnen 
durchaus problematisch ist.516 Ist die Kodifikation von Rechten (mit ihren 
Attributen der Vollständigkeit und Rechtsvereinheitlichung) als Objek-
tivierung wirklich richtig aufgefasst oder ist sie nicht eher zu verstehen als 
eine Formalisierung und Abstraktion, als eine "Entstofflichung" des leben-
digen Rechts ? 517 Immerhin erscheint die verunsichernde Bemerkung Dilt-

 
511 Zur neueren Literatur zum Allgemeinen Landrecht siehe Jörn Eckert: 200 Jahre Allgemei-

nes Landrecht für die Preussischen Staates, in: Der Staat, Zeitschrift für Staatslehre, 
Öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte (Berlin: Duncker & Humblot), Band 36 
(1997), Heft 4, Seiten 623ff. 

512 Wilhelm Dilthey: Zur preussischen Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 12), Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 5., unveränderte Auflage 1985, Seiten 131ff. 

513 Wilhelm Dilthey: Studien zur Geschichte des deutschen Geistes (Gesammelte Schriften, 
Band 3), Leipzig/ Berlin: B. G. Teubner, 1927, Seiten 176ff., 179. 

514 Daselbst, Seite 181. 
515 Daselbst, Seite 182. 
516 Genauso problematisch ist aus der Perspektive der marxistischen und sozialistischen 

Rechtstheorie die Rede vom Recht als einer Objektivation; vgl. Vilmos Peschka: Die Eigen-
art des Rechts (A Jog Sajátossága), Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989 (Budapest: Akadé-
miai Kiadó, 1988), Seiten 153ff. 

517 Pio Caroni: "Privatrecht" − Eine sozialhistorische Einführung (Das Recht in Theorie und 
Praxis), Basel/ Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhahn, 1988, Seiten 62ff.; zu den 
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heys interessant, für die Aufgabe einer Adaptation des Corpus iuris sei die 
damalige Jurisprudenz "überhaupt noch nicht reif" gewesen und erst 
FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY und RUDOLF VON IHERING hätten diese (Vor-) 
Arbeit zu leisten vermocht (sic !). Im Zusammenhang des Friderizianischen 
Staates und seiner Gesetzgebung erscheint jedenfalls Dilthey der Vorgang 
der Kodifikation als ein Ordnen der Lebensverhältnisse durch gesetztes Recht, 
welches "die Verwirklichung eines zweckentsprechenden Typus dieser Verhält-
nisse" bezweckt. Die Typisierung wird damit immerhin als ein autoritativer 
Vorgang erkannt und auch gleich am Anfang der Abhandlung ausge-
wiesen : 

"Der Friderizianische Staat wird Gesetzgeber. Der Geist, der diesen 
Staat erfüllt, der in seinen Organen vom König bis zum letzten Beam-
ten und Unteroffizier wirksam war, der in den Schriften Friedrichs, in 
Denkern wie Christian Wolff und Kant, in Juristen, Staatsrechtslehrern 
und politischen Schriftstellern einen freien literarischen Ausdruck 
fand, hat selber sein allgemeines und dauerndes Wesen im Landrecht 
ausgesprochen. Nicht ein einzelner spricht hier, sondern der Staats-
wille durch seine von ihm bestellten Organe. Er betrachtet das Leben 
nicht, sondern als höchster Wille ordnet er dasselbe. Und dies 
geschieht nicht in einzelnen Verordnungen oder Massregeln, sondern 
in einer Gesetzgebung, die sich auf alle Lebensverhältnisse erstreckt 
und sie allgemein regelt. Der vom Geist dieses Staates und dieses Zeitalters 
erfüllte Staatswille gebietet allgemeine Regeln des äusseren Handelns für die 
ihm unterworfenen Einzelnen und Gemeinschaften, durch welche die 
Bedingungen, deren das Zusammenleben auf seinem Boden bedarf, 
vermittels seiner Zwangsmittel realisiert werden. Das ist das Wesen des 
Rechts. In ihm stellt der Wille des Staates das Dauernde und Allgemeine in 
ihm als Macht über die ihm Unterworfenen heraus. Das ist die Art, wie das 
Recht den Geist des Staates objektiviert".518

Solchem Rechtsverständnis liegt erkenntlich die Auffassung des Staates als 
einer Gebietsherrschaft mit Gewaltmonopol zugrunde, die die Neuzeit seit 
ihrer theoretischen Bewältigung im Dogma der Souveränität bei JEAN 

 
humanistischen, naturrechtlichen, absolutistischen Komponenten der Kodifikationsidee 
siehe Seiten 53ff.; und zum Allgemeinen Landrecht Preussens siehe Seiten 77ff. −   
Zum "Lebenszyklus" der Kodifikationsidee siehe Franz Wieacker: Aufstieg, Blüte und 
Krisis der Kodifikationsidee, in: Festschrift für Gustav Boehmer, Bonn 1934, Seiten 34ff.; 
sowie weiterführend Csaba Varga: Codification as a Socio-Historical Phenomenon (A 
kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség), Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991 
(1979). 

518 Wilhelm Dilthey: Zur preussischen Geschichte, am angegebenen Ort, Seiten 131ff. 



6. – Fundament einer Lehre der politischen Vergemeinschaftung : „Historismus“ 435  

BODIN beherrscht 519 und wohl unverzichtbar ist.520 Es zeigt sich hier das 
allgegenwärtige Spannungsverhältnis zwischen der Auffassung des gesetzgeben-
den Staates als der historischen Manifestation des Geistes und dem Anspruch 
jeder Rechtsordnung darauf, überzeitliche Vernünftigkeit zu positivieren. Diese 
Polarität wird von Dilthey, wie wir gesehen haben, nicht nur bis in den 
Begriff des Rechts hineingetragen, sondern unter Hinweis auf die relative 
Konstanz der Rechtsinstitute und der juristischen Begriffsbildung auch zu 
überbrücken gesucht : 

"Sein [des gesetzgebenden Staates] Geist kommt im Landrecht zum 
Ausdruck. Aber in jedem historischen Recht, in den Verhältnissen, die es 
regelt, gelangt doch ein immer gleiches, in der Natur menschlicher Verhält-
nisse und in der Kraft der Vernunft sie zu ordnen Gründendes zum Aus-
druck. [...] In den Institutionen des Rechts liegt die Wahrheit des 
Naturrechts. Und da die Bestimmung ein Zweck ist, ein immerwäh-
render Typus, so enthält es in irgendeinem Grade einen Zug zur Reali-
sierung des Rechtsideals".521

e) Im Allgemeinen Landrecht sieht Dilthey auch die Rechtsstaatsidee 
im Ansatz verwirklicht. In einer Bestimmung der Kodifikation erfolgt eine 
Zusammenfassung der naturrechtlichen Bestimmungen im Satz über die allgemei-
nen Rechte des Menschen : "Die allgemeinen Rechte des Menschen gründen 
sich auf die natürliche Freiheit, sein eigenes Wohl ohne Kränkung der 
Rechte eines anderen suchen und befördern zu können". Das letztlich noch 
absolutistische Gesetzeswerk führt auch eine juristische Konstruktion von 
Recht und Staat durch in den Gedanken von der Institution des Amtes, der 
Pflichtstellung der Obrigkeit ("frühe Rechtsstaatsidee") und der Sittlichkeit 
als der Grundlage der Rechtsordnung.522 Dilthey sieht darin die Frucht der 
Naturrechtslehre, die bei CHRISTIAN THOMASIUS sich von jeder theologi-
schen Lehre losspricht, und die den Staat nach SAMUEL VON PUFENDORF aus 
einen natürlichen Ordnung der menschlichen Pflichten ableitet und damit 
säkular legitimiert : 

"Sie [die naturrechtliche Theorie] verweltlicht den Staat, indem sie sei-
nen Zweck im äusseren Frieden findet, sie sondert zum ersten Male rein-

 
519 Jean Bodin: Sechs Bücher über den Staat (1576/ 1586), hrsg. von Peter Cornelius Mayer-

Tasch, München: C. H. Beck, 1981/ 1986, besonders Band 1, Seiten 205ff. 
520 Vgl. meine Dissertation: Souveränität in Frage gestellt − Die Souveränitätslehren von 

Hans Kelsen, Carl Schmitt und Hermann Heller im Vergleich, Baden-Baden: Nomos, 
1995. 

521 Daselbst, Seite 132. 
522 Daselbst, Seite 155: "Die Macht ist nicht Besitz sondern Amt. Im Amt aber sind die 

Rechte an die Pflichten gebunden. Die Obrigkeit besitzt daher ihre Rechte zur Erfüllung 
ihrer Pflichten. Die sittliche Ordnung ist die Grundlage der Rechtsordnung". 
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lich die sittliche Bindung von dem erzwingbaren Recht, aber in der sittli-
chen Ordnung, in der gegenseitigen Verpflichtung erkennt sie das 
sittliche Band an, welches von altersher in den germanischen Staaten 
zwischen ihren Gliedern, zwischen der Obrigkeit und den Untertanen 
bestanden hatte".523

Auch die Erweiterung des Staatszwecks vom Rechtszweck auf die allge-
meine Wohlfahrt durch CHRISTIAN WOLFF wird auf dem Umweg über die 
Souveränitätslehre zum Prinzip des Landrechts erhoben. So nimmt sich 
das Allgemeine Landrecht für Dilthey als Manifestation der Ideen der 
Rechtsstaatlichkeit und der Verfassungsstaatlichkeit aus : "Das Landrecht 
bezeichnet einen wichtigen Moment auf dem Weg zur Realisierung des Rechts-
staates. Wie der souveräne und der Wohlfahrtsstaat, so bezeichnet auch der 
Rechtsstaat eine Vollkommenheit, die sich allmählich in der Geschichte 
realisiert, ohne je zu völliger Vollendung zu gelangen. [...] In dem Recht 
selbst sind Anforderungen an dessen Vollkommenheit enthalten, die zur Ver-
wirklichung des Rechtsstaates und Verfassungsstaates hinführen".524

51. Wilhelm Diltheys Kritik am Naturrecht und seine Rehabilitierung des 
Naturrechts − Eine Lebensphilosophie des Rechts am Horizont. − Eine Beurtei-
lung der Behandlung, die das Naturrecht bei WILHELM DILTHEY erfährt, hat 
anzuknüpfen an die pointierte Aussage, dass das Problem des Naturrechts 
nur im Zusammenhang der positiven Wissenschaften des Rechts lösbar sei, und 
dass es also keine spezielle Philosophie des Rechts gebe. In dieser Auffassung 
tritt uns kein dogmatisches Verständnis eines materialen Naturrechts ent-
gegen, vielmehr fasst Dilthey die Naturrechtslehre als eine bestimmte, 
nämlich metaphysische Theorie der Gesellschaft auf; es handelt sich also um 
eine methodologische Neuinterpretation der Naturrechtslehre. Die nachfolgen-
den Erörterungen schliessen ebenfalls an das Bekenntnis Diltheys zum 
Vorrang der Rechtswissenschaft vor der Staatslehre an, auch wenn, wie 
obenstehend entwickelt, zwischen diesen ein Verhältnis der Korrelation 
besteht. 

a) Eingangs seien die wiederholten Hinführungen zum Naturrecht 
synoptisch zusammengezogen : Dilthey postuliert 

 
523 Daselbst, Seite 157. 
524 Daselbst, Seite 199; unter Hinweis auf die Bestimmung des Allgemeinen Landrechts, 

dass "die Gesetze alle Mitglieder des Staates ohne Unterschied des Standes, Ranges und 
Geschlechts binden", und dass "jeder Einwohner des Staates den Schutz desselben für 
seine Person und sein Vermögen zu fordern berechtigt ist". 
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 eine Bestimmung des Problems des Naturrechts als die Verbindung 
von geschichtlicher und psychologischer Analyse und Idee eines verge-
schichtlichten, dynamischen Naturrechts;525 und er fordert, dass 

 eine Grundlagenwissenschaft der Geisteswissenschaften, deren Aufgabe 
die Koordination der Leistungen der einzelnen Gesellschaftswissen-
schaften ist, die Stelle des Naturrechts einnehme. 

 Nach Dilthey hat die Naturrechtslehre die juristische Konstruktion der 
Gesellschaft zum Gegenstand, handelt nicht von einer genetischen 
Erklärung des Staates, sondern hat es mit seiner idealen Form zu tun; 
und sie ist 

 ein Anwendungsfall deduktiver Methoden auf Erscheinungen, geht zwar 
von Tatsachen aus, entwickelt diese aber nach ihren eigenen Gesetz-
mässigkeiten, um sich zuletzt durch eine konstruierte Wirklichkeit 
bestätigt zu sehen. 

 Das positive Recht fixiere das natürliche System des Rechts (Natur-
recht) zu einer nationalstaatlich bestimmten Ordnung, was zu zwei 
unterschiedlichen Methoden der Analyse des Rechts führt. Schliesslich 
vertritt Dilthey die Auffassung, dass 

 das Vermächtnis des Naturrechts die Einsicht sei, dass Recht nicht 
gemacht, sondern gefunden wird, dass der Staatswille die Zweckzusam-
menhänge des Rechts nicht beliebig generiert, sondern sie nur objekti-
viert (positiviert), und dass 

 die Wahrheit des Naturrechts in den Institutionen des Rechts (Rechts-
institute, juristische Begriffsbildung) liege : gleichbleibende Typen 
garantierten eine fortwährende Realisierung des Rechtsideals in der 
historischen Rechtsordnung. 

Dies sind Thesen für eine aktualisierte Naturrechtslehre, die in einer Situa-
tion dynamischer Entwicklung der positiven Rechtsordnung am Vorrang 
der Rechtsidee vor einem arbiträren Staatswillen festhalten, und die eine 
Kontrolle durch eine Grundlagenwissenschaft für die positiven Wissen-
schaften der Phänomene der geschichtlich-gesellschaftlichen Lebenswelt 

 
525 Grundlegend in diesem Zusammenhang Diethelm Klippel: Die Historisierung des Natur-

rechts − Rechtsphilosophie und Geschichte im 19. Jahrhundert, in: Recht zwischen Natur 
und Geschichte (Ius Commune, Sonderheft 100), hrsg. von Jean-François Kervégan und 
Heinz Mohnhaupt, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1997, Seiten 193ff.; und 
Gaetano Calabrò: Dilthey e il diritto naturale − Giusnaturalismo e storicismo nell'intreccio 
della loro problematica più viva (Athenaeum, Band 12), Napoli: Morano, 1968; siehe 
dazu die nächstfolgende Note 52. 
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postulieren. In einem Satz : "in dem Recht selbst sind Anforderungen an dessen 
Vollkommenheit enthalten".526 Die von Dilthey unter dem Thema des Natur-
rechts behandelte drängende Problematik betrifft den Fortbestand der Idee 
eines Naturrechts angesichts eines Niedergangs der Metaphysik. 

b) In den "Vorarbeiten zur Abhandlung von 1875" findet sich eine auf-
schlussreiche Passage zum Verständnis des Naturrechts : Dilthey mahnt 
dort, es könnte sich zeigen, 

"dass die methodische Frage keineswegs so einfach liegt, als man heute 
annimmt, und dass die gegenwärtige völlige Verurteilung des Natur-
rechts vielleicht voreiliger als billig war".527

Diese Aussage steht allerdings neben einer richtiggehenden Dekonstruk-
tion verschiedener herkömmlicher Auffassungen des Naturrechts. Dieser 
Umstand lässt bewusst werden, dass Naturrecht nicht gleich Naturrecht ist : 
Das Naturrecht der katholischen Rechts- und Sozialphilosophie 528 ist 
wesensverschieden vom Vernunftrecht des Achtzehnten Jahrhunderts, so 
auch das Recht der sogenannten "Natur der Sache" undsoweiter und 

 
526 Wilhelm Dilthey: Zur preussischen Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 12), Göttin-

gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 5., unveränderte Auflage 1985, Seite 199. 
527 Wilhelm Dilthey: Die Wissenschaft vom handelnden Menschen, in: Gesammelte Schriften, 

hrsg. von Helmut Johach und Frithjof Rodi, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, 
Band 18, Seiten 19ff., 27. −   
Zum Naturrechtsverständnis Diltheys vgl. Nikolaus Kreissl: Das Rechtsphänomen in der 
Philosophie Wilhelm Diltheys (Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Heft 93), Basel/ 
Stuttgart: Helbing & Lichtenhahn, 1970, Seiten 76ff. (wenn auch nur nachvollziehend). 

528 Dessen Normen wollen direkt angewendet werden und das staatliche positive Recht 
ersetzen oder doch wenigstens als Vorgabe für die Rechtspolitik gelten; vgl. den 
Anspruch von Johannes Messner: Das Naturrecht − Handbuch der Gesellschaftsethik, 
Staatsethik und Wirtschaftsethik, Innsbruck/ Wien/ München: Tyrolia, 5., neubearbei-
tete und erweiterte Auflage 1966, Seiten 221ff. −   
Dass diese dualistische Konzeption von zwei konkurrierenden Ordnungen hermeneu-
tisch unhaltbar ist, darauf hat hingewiesen Joachim Hruschka: Das Verstehen von Rechts-
texten − Zur hermeneutischen Transpositivität des positiven Rechts (Münchener Univer-
sitätsschriften, Reihe der juristischen Fakultät, Band 22), München: C. H. Beck, 1972, 
Seite 54: "Dualistisch ist diese Konzeption, weil die Naturrechtslehren explizite oder 
implizite die theoretische und praktische Konkurrenz zweier Rechtssysteme − des 
sogenannten 'positiven' und des Naturrechts − annehmen, die inhaltlich und von der 
Legitimation her zwar verschieden, doch prinzipiell als auf derselben Ebene stehend 
anzusehen sind (denn anders kann eine Konkurrenz garnicht gedacht werden)"; gerade 
weil der "Sache Recht" nie ein Ort unter den wirklichen Gegenständen zugewiesen 
werden könne, weil jeder Rechtstext nur Objektivation von etwas sei, das die Auslegung 
von hinzuzuziehenden Rechtsauffassungen bereits miteinschliesst, seien in der Perspek-
tive eines strengen Begriffs von Positivität weder der gängige Rechtspositivismus noch 
die Naturrechtslehren aufrechtzuerhalten. 
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schliesslich steht die Idee einer Naturphilosophie des Rechts im Raum.529 
Wieter finden sich in den "Einleitungen zu Untersuchungen über die 
Geschichte des Naturrechts" um 1874 interessante wissenschaftstheoreti-
sche Äusserungen Diltheys zur "Naturrechtslehre der Sophisten". Es macht 
dem unausgeführten Manuskript nach zu schliessen fast den Anschein, als 
hätte die Problematik des Naturrechts für Dilthey eine zentrale Funktion in 
Erörterungen "über das Studium der Geschichte der Theorien vom Men-
schen, der Gesellschaft und dem Staat". 

c) Nebst den diesbetreffenden Passagen in der "Einleitung in die 
Geisteswissenschaften" hat Dilthey mehrere Anläufe zu einer Behandlung 
des Naturrechts unternommen, es jedoch zu keiner ausgeführten Abhand-
lung gebracht. Es finden sich so in den "Gesammelten Schriften" nach 
derzeitigem Stand eine kurze Vorrede ("Einleitung in die Geschichte der 
egoistischen Theorien vom Menschen, der Gesellschaft, dem Staat und der 
Geschichte in dem 16. und 17. Jahrhundert"), ein ebensokurzes Anfangs-
fragment "über das Studium der Geschichte der Theorien vom Menschen, 
der Gesellschaft und dem Staat" und eine 14seitige Einleitung "über das 
Naturrecht der Sophisten".530 Diltheys "historische Untersuchungen in 
philosophischer Absicht" zum "Naturrecht der Sophisten" sind Teil einer 
nie zuendegeführten Untersuchung, die die "Gesamtentwicklung der 
Theorien zum Gegenstand hat, die aus der Selbsterhaltung den Inbegriff der 
Gemüts- und Willensbewegungen des Individuums ableiten [und] aus diesem 
die Entstehung der Gesellschaft, des Rechts und des Staates". Demnach 
versteht Dilthey das Naturrecht in einem sehr weiten Sinn und prägt die 
Auffassung, die Naturrechtslehre verfolge die Idee der Ableitbarkeit der 
normativen Ordnung des Handelns von Menschen in Gemeinschaft aus Wissen 

 
529 Paul Foriers / Chaïm Perelman: Natural Law and Natural Rights (1973), in: La pensée 

juridique de Paul Foriers (Travaux du Centre National de Recherches de Logique), Bru-
xelles 1982, Band 2, Seiten 721ff., machen 120 [!] mögliche Kombinationen der Konzepte 
von Natur und Recht aus, dies unter Bezugnahme auf Erik Wolf: Das Problem der 
Naturrechtslehre − Versuch einer Orientierung (1955) (Freiburger Rechts- und Staatswis-
senschaftliche Abhandlungen, Band 2), Karlsruhe, 3. Auflage 1964, Seiten 27ff., der 12 
verschiedene Bedeutungen von Natur und 10 verschiedene Bedeutungen von Recht 
unterscheidet. −   
Vgl. die Beiträge bei Jean-François Kervégan / Heinz Mohnhaupt (Hrsg.): Recht zwischen 
Natur und Geschichte − Deutsch-französisches Symposion vom 24. bis 26. November 
1994 an der Universität Cergy-Pontoise (Ius Commune, Sonderheft 100), Frankfurt am 
Main: Vittorio Klostermann, 1997. 

530 Wilhelm Dilthey: Einleitungen zu Untersuchungen über die Geschichte des Naturrechts 
(um 1874), in: Die Wissenschaft vom Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte − 
Vorarbeiten zur Einleitung in die Geisteswissenschaften (1865 bis 1880), hrsg. von Hel-
mut Johach und Frithjof Rodi (Gesammelte Schriften, Band 18), Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1977, Seiten, 38ff., 40ff., beziehungsweise 42ff. 

 



440 II. − Geschichtliche Vernunft und lebendige Anschauung : Wilhelm Dilthey 

von der Natur; das heisst die Naturrechtslehre umfasst etwa auch die Theo-
rien vom Gesellschaftsvertrag. Gegen den Schluss der fragmentarischen Ein-
leitung skizziert Dilthey die Bedeutung der Fragestellung des Naturrechts : 

"Eine fundamentale Frage ist das natürliche Recht und seine Gliede-
rung. Wir haben eine voranschreitende naturrechtliche Theorie. Sie ist nur 
Abstraktion aus römischem Recht".531

Die Frage der Berechtigung des Naturrechts beschlägt in der Auffassung 
Diltheys also des weiteren die Problematik einer selbständigen juristischen 
Begriffsbildung; der Philosoph sieht sich damit konfrontiert, dass − in der 
Geschichte des römischen Rechts jedenfalls − eine Rechtspraxis vor der 
wissenschaftlichen Systembildung zu bestehen scheint.532 Es steht für 
Dilthey zumindest fest, dass das positive Recht vor seiner erfahrungswis-
senschaftlichen Behandlung bestand; dabei ist daran zu erinnern, dass 
Dilthey RUDOLF VON IHERING darin zustimmt, dass von Anbeginn der 
römischen Rechtspflege eine wissenschaftliche Behandlung der Rechtspra-
xis festzustellen sei.533 Dilthey geht davon aus, dass die Begriffe und actio-
nes "das Ergebnis bewusster, verstandesmässig geschulter Kunst", das Ergebnis 
"harter Arbeit juristischen Denkens" seien, und dass "juristisches Denken 
durch eine im Rechtsleben sich selbst vollbringende bewusste geistige Arbeit" die 
juristischen Begriffe und Institute erschaffe. Konsequenterweise fordert er 
für die Rechtswissenschaft eine Grundlagenwissenschaft für die praktische 
Jurisprudenz und keine spezielle Philosophie des Rechts, kurz : eine Theorie der 
Praxis.534 Wie um sich zu vergewissern, hält Dilthey ganz am Schluss der 
 
531 Daselbst, Seite 54; mit meiner Hervorhebung. 
532 Die Gleichursprünglichkeit des Rechts und seiner Pflege mit allen anderen Erscheinun-

gen der Kultur ist ein wichtiges Element in der Naturrechtslehre schon von Giovanni 
Battista Vico: De Universi Iuris uno principio, et fine uno, Liber Unus, Neapoli: Felix 
Musca, 1720; und ders.: Liber Alter qui est de Constantia Iurisprudentis, Neapoli: Felix 
Musca, 1721; vgl. auch dens.: Principj di una scienza nuova d'intorno alla communa 
natura delle nazioni − Per la quale si retruovano i principj di altro sistema del diritto 
naturale delle genti, Napoli 1725 (2. Fassung Napoli 1730). −   
Dazu siehe Dino Pasini: Diritto, società e stato in Vico, Napoli: Jovene, 2. Auflage 1980 (1. 
Auflage 1970). 

533 Siehe obenstehend, Note 46l. 
534 José Ortega y Gasset: Der Mensch und die Leute − Nachlasswerk (El hombre y la gente), 

Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1957 (Madrid: Revista de Occidente, 1957), Seite 37 
(meine Hervorhebung), hat diese Forderung des Primats der vita activa vor der vita con-
templativa aphoristisch postuliert: "Wir leben nicht, um zu denken, sondern umgekehrt : wir 
denken, um am Leben zu bleiben". −   
Vgl. Rudolf von Ihering: Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft ? Iherings Wiener Antritts-
vorlesung vom 16. Oktober 1868, aus dem Nachlass hrsg. und mit einer Einführung, 
Erläuterungen sowie einer wissenschaftsgeschichtlichen Einordnung versehen von Okko 
Behrends, Göttingen : Wallstein, 1998, Seiten 83ff. und 90f., besonders die Quintessenz, 
Seite 91: "In dieser Weise können und sollen beide : Theorie und Praxis einträglich neben 
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"Einleitung in das Naturrecht der Sophisten" fest, dass die Abstraktion aus 
vorhandenen Gesetzen älter sei als das wissenschaftliche Verfahren der 
Induktion : 

"Die ersten Regeln des Handelns für den Einzelnen, Regeln des Han-
delns von seiten der Gesellschaft zur Einschränkung der Einzelnen, 
mochten sie der Gesetzgebung in ziviler oder krimineller oder politi-
scher Beziehung angehören, wurden entwickelt, bevor wissenschaftli-
che Wahrheiten auf diesem Gebiete da waren. [...] Auf dem Gebiet dieser 
Wissenschaften [besonders der Rechtswissenschaft] waren demgemäss die 
Wahrheiten bedingt durch die praktischen Richtungen".535

In einem weiteren Fragment über das Naturrecht in den "Vorarbeiten zur 
Abhandlung von 1875" unterscheidet Dilthey drei Stadien der Erkenntnis 
des unbedingten Grundes der Gültigkeit von Recht, Gesetz und der staatli-
chen Ordnung.536 Dilthey war offenbar der Ansicht, alle naturrechtlichen 
Versuche liessen sich unter ein gemeinsames Problem bringen,537 aber an dieser 
Stelle bricht sein Diktat jäh ab. Substantielle Aussagen zur Naturrechts-
problematik finden sich in der "Einleitung zu den Geisteswissenschaften"; 
sie stehen jedoch unter dem Gesichtspunkt der Entwicklungsgeschichte 
der Metaphysik : 

d) In der griechischen Antike bis Aristoteles ist das Naturrecht für 
Dilthey Inbegriff der Metaphysik der gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit, 
eine Theorie der Gesellschaft als eines Organismus. Zu bedenken ist, dass das 
Recht in der Antike noch nicht die Funktion einer Koordination der 
Freiheit aller Bürger hat, dass der Staat vielmehr ein Herrschaftsverhältnis 
darstellt, und dass die Freiheit in einem grösseren oder kleineren Anteil an 
dieser Herrschaft besteht. Bis zu den Sophisten der zweiten Generation sei 
Politik ein freies Spiel um die Herrschaft; mit EURIPIDES setzt Dilthey die 
Wende an zu einem radikalen Naturrecht, zu einer "metaphysischen Kos-
mogonie der sittlichen und gesellschaftlichen Ordnung : 

"Die Grenzen dieses Naturrechts sind bedingt durch die Schranken des 
griechischen Menschen und der griechischen Gesellschaft. Nirgends 

 
einander wirken, die Praxis handelnd und fortschreitend, die Theorie ihr nachfolgend 
und das, was jene gewonnen, in die richtige Form bringend". 

535 Wilhelm Dilthey: Einleitungen zu Untersuchungen über die Geschichte des Naturrechts, 
am angegebenen Ort, Seite 56; mit meiner Hervorhebung. 

536 Wilhelm Dilthey: Vorarbeiten zur Abhandlung von 1875, in: Die Wissenschaft vom 
Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte − Vorarbeiten zur Einleitung in die 
Geisteswissenschaften (1865 bis 1880), hrsg. von Helmut Johach und Frithjof Rodi 
(Gesammelte Schriften, Band 18), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, Seiten 
17ff., 27ff. 

537 Daselbst, Seite 35. 
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handelt es sich im griechischen Naturrecht um die subjektiven Rechts-
sphären der in der Gesellschaft zusammenwirkenden Individuen; nir-
gends ist das Ziel dieses Naturrechts die Freiheit in solchen Verstande. 
Das Streben des Individuums ist nach diesen radikalen Schriften nur 
auf den Anteil der gesellschaftlichen Atome an der Macht und dem 
Nutzen der so entstehenden Ordnung gerichtet".538

Von dieser Epoche des radikalen Naturrechts an, das den egoistischen 
Kampf um Herrschaft mit einem Herrschaftsvertrag zu bändigen suchte, 
erblickt Dilthey eine relative Konstanz der Naturrechtsidee : in diesem 
Keim des Naturrechts scheinen ihm verschiedene Übertragungen in andere 
gesellschaftliche Verhältnisse angelegt, wenn nicht inhaltlich, so doch im 
Prinzip. Dieses Prinzip liegt für Dilthey darin, dass die Naturrechtslehre 
eine Metaphysik der Gesellschaft postuliere : 

"Das Naturrecht kann als eine Metaphysik der Gesellschaft bezeichnet 
werden, wenn der Ausdruck Metaphysik in diesem engeren Sinne 
gestattet wird, in welchem er eine Wissenschaft ausdrücken würde, die 
den ganzen objektiven, inneren Zusammenhang der gesellschaftlichen 
Tatsachen in einer Theorie darstellt. Von Metaphysik in vollem Verstande 
unterscheidet sich das Naturrecht eben dadurch, dass seine Absicht nur auf 
die Konstruktion des inneren Zusammenhangs der Gesellschaft gerichtet ist; 
daher es gerade in seiner vollkommensten Gestalt nicht einen objek-
tiven inneren Zusammenhang aller Erscheinungen dem Studium der 
Gesellschaft zugrunde legt, sondern diesen Gegenstand selbständig 
behandelt. In diesen Grenzen hat es die Eigenschaften einer Meta-
physik. Es analysiert nicht die Wirklichkeit, sondern setzt sie aus 
abstrakten Teilinhalten von Individuen als aus veris causis zusammen 
und betrachtet den so entstehenden Zusammenhang als die reale 
Ursache der gesellschaftlichen Ordnung".539

Die Auffassung des Naturrechts als eine limitierte Metaphysik abstrahiert 
nach dem Verständnis Diltheys von der Einheit von äusserer Organisation 
der Gesellschaft und den Kultursystemen. Die Entdeckung der unabänderli-
chen Gehalte sittlicher Begriffe durch SOKRATES verändere die Ausgangslage, 
indem erst damit ein Wissen um das Gute ermöglicht wird, und mache 
überhaupt erst eine angemessenen Unterscheidung von Natur- und Geis-
teswissenschaften möglich. Von da aus konstruiere PLATON einen idealen 

 
538 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften, am angegebenen Ort, Seite 223. 
539 Daselbst, Seite 224; mit meiner Hervorhebung. 
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Staat als Kunstwerk als ein Gegenbild des äusseren Kosmos, ohne die der 
Gesellschaft inhärente Zweckmässigkeit zu berücksichtigen.540

e) An die Stelle des Staates als eines Tropus versuche ARISTOTELES eine 
Formel zu setzen, aber der fundamentaler Begriff der sozialen Metaphysik, 
kritisiert Dilthey, widerstrebe der Auflösung in einfache, klare Gedankenele-
mente. So gelange die organizistische Auffassung dazu, den Staat als ein 
Ganzes vorzustellen, das logisch vor den Individuen und Gemeinschaften 
bestehe, und das systemische Zusammenwirken dieser Einzelnen zu 
erklären mit dem Verhältnis von Teilen zu einem Ganzen. 

"So bereitet sich in Aristoteles die Auffassung des Staates als eines 
Organismus vor, welche eine so verhängnisvolle Rolle in der 
Geschichte der politischen Wissenschaften gespielt hat. Der Begriff des 
Organismus ist in seiner Art das letzte Wort dieser Metaphysik des 
Staates. Und zwar ist derselbe, wie jeder Begriff der Staatseinheit, wel-
cher diese nicht analytisch aus der Wirklichkeit des Staatslebens bis zu 
einem gewissen Punkte aufklärt, eine metaphysische Begriffsdichtung. 
Was im sozialen Leben erfahren wird, kann die Analysis in einem gewissen 
Umfang zerlegen, aber nie vermag sie, in einer Formel den Reichtum des 
Lebens auszudrücken. Daher ist die Realität des Staates nicht in einer 
bestimmten Zahl begrifflicher Elemente darstellbar. Dies zeigt sich 
schon hier, bei Aristoteles, in der Dunkelheit des von ihm gebildeten 
Gedankens des Staates als eines organischen Ganzen, und diese Dun-
kelheit als in der Sache selber liegend ist nie überwunden worden".541

Dilthey hält dieser Spielart der Organismuslehre zugute, dass sie die 
grundsätzliche Fruchtbarkeit der vergleichenden Methode demonstriert habe 
(Vergleichung der Staatsverfassungen), die bei Aristoteles allerdings noch 
in eine Zergliederung der Verfassungen münde und damit in einen fal-
schen Gegensatz von Stoff und Form, von Politik und Staatsform. Zusam-
mengefasst stellt Dilthey die antike Entwicklung des Naturrechts dar als 

 
540 Daselbst, Seite 227; mit meiner Hervorhebung: "So wird hier ein Staat in die Luft gebaut. 

Es entsteht eine konzentrierteste, aber zugleich dem Spiele der Interessen gegenüber 
ohnmächtige Einheit. Dieser Mensch im grossen ist ein Tropus; die in diesem Tropus 
behauptete reale Einheit des Staates ist nicht nur unfassbar − das bleibt sie immer und 
überall, da sie eben Metaphysik ist −, es wird auch nicht versucht, den Tropus durch 
Begriffe aufzuklären. So folgenschwere inhaltliche Mängel verknüpfen sich mit einem 
allgemeineren Fehler methodischer Art. Der Staat soll verstanden werden, bevor die Inte-
ressen und Zweckzusammenhänge analysiert sind, welche seine Realität im Menschen bil-
den, vermöge deren er lebt und Kraft hat. Dieser Fehler hat zur Folge, dass an die Stelle 
des Zusammenhangs von Tatsachen (Zweckzusammenhängen, Interessen) das meta-
physische Fabelwesen des Menschen im grossen tritt". 

541 Daselbst, Seite 229; mit Verweisungen auf die Seiten 95ff. und 70ff.; mit meiner Hervor-
hebung. 
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eine solche von der Konstruktion aus egoistischen Teilen (atomistischer Perso-
nalismus) zum Organismus des harmonischen Ganzen (Überindividualismus); 
in seiner Terminologie bedeutet dies eine Verlagerung des Schwerpunkts 
von den Systemen der Kultur auf die äussere Organisation der Gesell-
schaft. 

52. Naturrechtslehre und Historische Schule bei Wilhelm Dilthey − Rechtsbe-
wusstsein in einer Zweckgemeinschaft und funktionale Betrachtung des Natur-
rechts bei Gaetano Calabrò. − GAETANO CALABRÒ, gewesener Professor der 
Rechtsphilosophie an der "Facoltà di Lettere dell'Università di Roma", 
bietet in seiner 146seitigen Monographie zum Thema des "Naturrechts bei 
Dilthey" eine geistesgeschichtliche Situierung des Zusammentreffens von Natur-
rechtslehre und Historischer Schule. Er benennt als wichtigste Fragestellung 
WILHELM DILTHEYs nebst derjenigen einer Grundlegung der Geisteswissen-
schaften die des Verhältnisses zwischen Theorie und Praxis, des Einflusses 
des Denkens auf die Lebensführung.542 Zwei in unserem Zusammenhang 
entscheidende Punkte seien nachfolgend besonders herausgegriffen : die 
Beschreibung der eigenen Verbindung von Rechtsbewusstsein und äusse-
rer Organisation des Staates mittels des Rechts in der Zweckgemeinschaft 
und die Kennzeichnung der funktionellen Betrachtung des Naturrechts als 
einer Kontinuitätsgarantie des Rechtsdenkens. 

a) Im Anschluss an die Bestimmung der Gemeinschaft als eines Zweck-
zusammenhangs steht eine Interpretation des Diktums Diltheys, dass das 
Recht nicht gemacht sondern gefunden werde : 

"Lo stato, con la sua semplice volontà, non può creare se non in astratto 
tale comunità di fini, poichè la sua funzione, per questo lato, è di 
ripresentare uniformemente la concreta connessione, quella che cioè 
scaturisce dal rapporto esistente tra coscienza giuridica e organizza-
zione giuridica, in una singola organizzazione giuridica, quale che sia. 
In altri termini, lo stato può porre quel rapporto tra la coscienza giuri-
dica e l'organizzazione giuridica stessa che produce, secondo Dilthey, 

 
542 In diesem Zusammenhang sei verwiesen auf Immanuel Kant: Über den Gemeinspruch: 

Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, in: Immanuel Kants 
Werke, hrsg. von Ernst Cassirer, Berlin: Bruno Cassirer, 1923, Band 6, Seiten 355ff., 357: 
"Dass zwischen der Theorie und Praxis noch ein Mittelglied der Verknüpfung und des 
Überganges von der einen zur anderen erfordert werde, die Theorie mag auch so voll-
ständig sein wie sie wolle, fällt in die Augen; denn zu dem Verstandesbegriffe, welcher 
die Regel enthält, muss ein Aktus der Urteilskraft hinzukommen, wodurch der Praktiker 
unterscheidet, ob etwas der Fall der Regel sei oder nicht; und, da für die Urteilskraft 
nicht immer wiederum Regeln gegeben werden können, wornach sie sich in der Sub-
sumtion zu richten habe (weil das ins Unendliche gehen würde), so kann es Theoretiker 
geben, die in ihrem Leben nie praktisch werden können, weil es ihnen an Urteilskraft 
fehlt". 
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il carattere specifico della comunità dei fini propria del diritto; in quanto 
il diritto si ricongiunge ai sistemi di cultura, esso produce in via auto-
noma il tipo di rapporto, volta a volta sussistente tra la coscienza giu-
ridica e l'organizzazione giuridica, intesa esclusivamente come fun-
zione dell'organizzazione sociale esterna".543

Der Staatswille ist hier dargestellt als gebunden, indem er das vorbeste-
hende konkrete Verhältnis zwischen Rechtsbewusstsein und der äusseren recht-
lichen Organisation der Gemeinschaft repräsentiert. In dieser Weise rückgebun-
den an die Kultursysteme verwirklicht die Rechtsordnung die konkrete geschichtli-
che Zweckgemeinschaft; das heisst nun auch, dass die Zweckgemeinschaft 
letztlich nicht unzeitlich-rational verstehbar, sondern geschichtlichem 
Wandel unterworfen ist. In diesem Licht gewinnt die Folgerung Diltheys, 
dass das Problem des Naturrechts nur im Zusammenhang mit der positi-
ven Wissenschaften des Rechts (und des Staates) lösbar sei, noch an Über-
zeugungskraft. Betreffend der Problematik der Objektivationen des Geistes 
− auf dem Gebiet des Rechts etwa das Corpus iuris und das Allgemeine 
Landrecht Preussens als Prototypen − erscheint der Vorgang der Positivie-
rung als Vergegenständlichung : Recht wird ins Werk gesetzt und damit 
eben auch in die geschichtliche Wirklichkeit hineingestellt. Damit werden 
nun aber das Spannungsfeld zwischen verschiedenen Weltanschauungen 
und einer möglichen allgemeinen Logik der Geisteswissenschaften nur 
noch geweitet und durch die Vorstellung einer Transformation der "Natür-
lichkeit" des Rechts zum Gegenstand einer Geisteswissenschaft eine Repräsenta-
tionstheorie besonderer Art herausgefordert. Diltheys Problemverständnis 
erweist sich von der aufklärerischen Anthropologie und von der Entwick-
lung der Vorstellungen von Wirklichkeit/ Realität in hohem Mass abhän-
gig. Diese Abhängigkeit ist jedoch nur Ausdruck der besonderen 
geschichtlichen Natur des Menschen.544

b) Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Dilthey das Naturrecht 
unter funktionalem Aspekt und nicht etwa unter inhaltlichen Gesichts-
punkten behandelt. Calabrò erblickt in diesem Ansatz den Aufweis der 
einmaligen Kontinuität des Rechtsdenkens, die Naturrechtsidee erscheint ihm 
so als die Gewährleistung der Kontinuität des Rechtsdenkens : 

"L'interesse maggiore di Dilthey s'accentra essenzialmente sulla fun-
zione del diritto naturale e, all'interno di tale funzione sistematica e 
storica, la sua alleanza con la moderna scienza naturale gli appare pro-

 
543 Gaetano Calabrò: Dilthey e il diritto naturale − Giusnaturalismo e storicismo nell'intreccio 

della loro problematica più viva (Athenaeum, Band 12), Napoli: Morano, 1968, Seite 36; 
unter Hinweis auf Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften, am angege-
benen Ort, Seiten 76f. 

544 Daselbst, Seiten 45ff.; siehe untenstehenden Paragraphen 7 in Teil III. 
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fondamente progressiva; la formazione delle grandi monarchie nazio-
nali e il rafforzamento del potere statale sono i maggiori risultati 
apportati dal razionalismo nelle sfere del diritto e dello stato".545

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der von Dilthey verfolgten 
realistischen Theorie des Rechts und des Staates eine gewisse funktionalis-
tische Inanspruchnahme der Naturrechtsidee in keiner Weise schadet, dass 
die vorgeschlagene Neuinterpretation des Naturrechts vielmehr recht gut 
zum Ausdruck bringt, worauf es Dilthey ankommt : auf eine Konzentra-
tion der wissenschaftlichen Anstrengungen auf die Modalitäten der Objek-
tivierung von Rechtsüberzeugungen zu staatlicher Ordnungsmacht, das heisst 
von Systemen der Kultur zur äusseren Organisation der Gemeinschaft und 
auf eine zutreffende Beschreibung der Funktion des Rechts sowie der Stellung 
der Rechtswissenschaft als zwischen diesen stehend und diese vermittelnd. 

53. Politik, Staat und Recht im Kontext des Historismus − Die Beiträge von 
Giuseppe Cacciatore. − GIUSEPPE CACCIATORE, derzeit Professor der 
Geschichte der Philosophie an der "Scuola degli Studi dell'Università 
Federico Secondo di Napoli (Dipartimento di Filosofia 'A. Aliotta')" und 
Autor einer zweibändigen wissenschaftstheoretischen Monographie und 
verschiedener Aufsätze über WILHELM DILTHEY,546 unterzieht den Zusam-
menhang von Politik, Staat und Recht einer Behandlung unter dem 
Gesichtspunkt der in diesen erscheinenden Lebensformen : das Leben ist 
der Gemeinplatz der konkreten Individualitäten, wo der Zusammenhang 
zwischen Erlebnis und Verstehen lokalisiert werden muss. Er charakteri-
siert die Position Diltheys mit den zwei Konzepten einer Hermeneutik des 
Lebens und der Formen der Geschichtswissenschaft und macht es sich zur Auf-
gabe, die Stellung Diltheys in der deutschen Historiographie des Neun-
zehnten Jahrhunderts und seine Bezüge zum italienischen Rinascimento 
aufzuzeigen. 

a) In Erinnerung an die Ausrichtung der von Dilthey inaugurierten 
Grundlagenwissenschaft der Geisteswissenschaften auf die praktischen 
Bedürfnisse des öffentlichen Lebens (das ist deren Orientierung an den 
"Handlungswissenschaften") bestimmt Cacciatore die Aufgabe der Grund-
legung in der Analyse der wechselseitigen Bedingtheit der in der 
geschichtlichen Erfahrung liegenden Gewissheiten. Das Kernproblem des 
Denkens Diltheys sei nun, wie ein Geltungsanspruch der geschichtlich-sozialen 
Äusserungen des Lebens angesichts des Ungenügens der natürlichen/ natu-
ralistischen "Legitimation" und angesichts des Misslingens jeder metaphy-
sischen Begründung gerechtfertigt werden könne. 

 
545 Daselbst, Seiten 120f. 
546 Giuseppe Cacciatore: Scienza e filosofia in Dilthey, 2 Bände, Napoli: Guida, 1976. 
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"Dilthey mostra la netta convinzione che la genesi delle scienze 'poli-
tico-morali' stia nella connessione con le 'tendenze pratiche' e che la 
possibilità di una scienza 'rigorosa' di quest'ambito dell'esperienza 
umana risieda nella fissazione e nell'analisi dei nessi di dipendenza 
reciproca delle 'verità' mostrate nei contenuti dell'esperienza storica. 
La necessità di costruire, in modo definitivo, un nesso sistematicho di scienze 
dell'uomo pratico risponde a un dichiarato objettivo di riconsiderare forme e 
strumenti della riflessione filosofica al cospetto delle inedite istanze poste 
all'organizzazione e alla regolamentazione della società attraverso i 
mutamenti che essa subisce e in presenza di un'esigenza di ricondurre 
i disarticolati campi di intervento delle singole scienze sociali a un 
insieme coordinato che sia in grado di fornire senso e valore all'agire 
dell'uomo".547

Damit ist ein Nexus zwischen den wichtigen Formen des praktischen 
Lebens und einer philosophischen Grundlegung der Geisteswissenschaften 
behauptet. 

b) In der Folge weist Cacciatore auf die Integration zum umfassenden 
Zweckzusammenhang des Staates hin, darauf dass bei Dilthey die Motiva-
tionen beziehungsweise Interessen im Zeichen einer finalen und nicht 
effektiven Kausalität stehen. Solcherart philosophisch gefasste Intentionalität 
(Zweckmässigkeit, Teleologie), die historische Konnotation und die epistemo-
logische Grundlage machten die drei Grundpfeiler für die intellektuelle 
Befassung mit der staatlich-rechtlichen Struktur der Gesellschaft aus. 
Besonders die Historizität des Nexus werde ausschlaggebend für eine von 
der naturwissenschaftlichen unterschiedliche Behandlung von Tatbestän-
den des politisch-historischen Lebens durch Jurisprudenz und Staats-/ 
Gesellschaftslehre als Geisteswissenschaften. Cacciatore erblickt darin 
einen engen Zusammenhang der von Dilthey geforderten genetischen 
Betrachtung mit der "evolutionären Jurisprudenz", das heisst der "naturhisto-

 
547 Giuseppe Cacciatore: Politica, diritto e Stato in Dilthey, in: Vita e forme della scienza 

storica − Saggi sulla storiografia di Dilthey (Collana di filosofia, Neue Serie Band 7), 
Napoli: Morano, 1985, Seiten 219ff., 226 (in der ersten Fassung in: Dilthey e il pensiero 
del novecento (Collana di filosofia delle scienze umane), hrsg. von Franco Bianco, 
Milano: Franco Angeli, 1985, Seiten 136ff., 136); mit meiner Hervorhebung; unter 
Bezugnahme auf Wilhelm Dilthey: Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft 
und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 18), Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 1977, Seite 10. −   
Zu wissenschaftstheoretischen Fragen der Philosophie Diltheys im Zusammenhang des 
Historismus umfassend siehe Giuseppe Cacciatore: Scienza e filosofia in Dilthey, 2 Bände, 
Napoli: Guida, 1976. 
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rischen Methode" der Rechtswissenschaft, von RUDOLF VON IHERING.548 Die 
theoretische Intention Diltheys sei es, 

"superare l'opposizione tra und concezione storica atomistica senza con-
nessioni con la totalità delle verità e dell'esperienze e una concezione 
astratta che stemperi nelle forme assolute del pensiero i contenuti par-
ticolari della realtà".549

Das systemtheoretische Konzept hat bei Dilthey nicht nur theoretische 
Bedeutung, sondern überwindet darüberhinaus die Beschränkungen des 
Erfahrungshorizonts der einzelnen, führt geschichtlich-soziale Beziehungen in 
einen finalen Gesamtzusammenhang hinein, welcher zu einer Affinität der 
Handlungen, zu arbeitsteiligen Prozessen und zu koorperatistischen Ele-
menten führt. Dabei erweise sich die Funktion des Rechts als zentral dafür, 
dass der Staat als Garant für die Verwirklichung des Finalnexus funktio-
nieren kann :550 es kommt zu der obenstehend mehrmals festgestellten rela-
tiven Eigenständigkeit der Rechtswissenschaft, trotz wechselseitiger 
Abhängigkeit von juristischer Begriffsbildung und der Positivierung des 
Rechts durch den Staatswillen. 

"Quel versante del diritto che dà vita alla scienza giuridica e all'insieme 
dei concetti giuridici che determinano la base dell'ordinamento dello 
Stato entra in diretta connessione con la scienza politica. Anche a pro-
posito della scienza dello Stato Dilthey insiste nel mantenere fluido il rapporto 

 
548 Siehe Klaus Luig: Recht zwischen Natur und Geschichte − Das Beispiel Rudolf von 

Ihering, in: Recht zwischen Natur und Geschichte (Ius Commune, Sonderheft 100), hrsg. 
von Jean-François Kervégan und Heinz Mohnhaupt, Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 1997, Seiten 281ff.; und Okko Behrends: Iherings Evolutionstheorie des 
Rechts zwischen Historischer Rechtsschule und Moderne − Wissenschaftsgeschichtliche 
Einordnung des Iheringschen Rechtsdenkens aus Anlass der Herausgabe der Wiener 
Antrittsvorlesung, in: Rudolf von Ihering, Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft ? Ihe-
rings Wiener Antrittsvorlesung vom 16. Oktober 1868, aus dem Nachlass hrsg. und mit 
einer Einführung, Erläuterungen sowie einer wissenschaftsgeschichtlichen Einordnung 
versehen von Okko Behrends, Göttingen : Wallstein, 1998, Seiten 93ff., 171ff. ("Der Wert 
einer Evolutionstheorie des Rechts heute"). 

549 Giuseppe Cacciatore: Politica, diritto e Stato in Dilthey, am angegebenen Ort, Seiten 238f. 
(Seite 142 der ersten Fassung); mit meiner Hervorhebung. 

550 Mit Verweisen ausser auf die obenbehandelte Monographie von Gaetano Calabrò noch 
auf Giuliano Marini: Dilthey e la comprensione del mondo umano (Pubblicazioni della 
Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa, Band 11), Milano: A. Giuffrè, 1965 
(zur zentralen Stellung der Gesellschaftstheorie, Staatslehre und Rechtsphilosophie auf 
dem Denkweg Diltheys siehe Seiten 92ff.); auf Norberto Bobbio: Teoria della Scienza Giu-
ridica, Torino: G. Giapichelli, 1950, Seiten 85ff.; auf Renato Samuele Treves: Diritto e cul-
tura, Torino 1947, Seiten 39ff.; auf Enrico Opocher: Lezioni di filosofia del diritto, Padova: 
CEDAM, 3. Auflage 1963, Seiten 34ff. (2. Auflage 1993); auf Giuseppe Fassò: Storia della 
filosofia del diritto, Bologna 1970, Band 3, Seiten 263ff.; und auf A. Villani: Studi di 
filosofia del diritto, Napoli 1973, Seiten 54ff. 
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tra forma scientifica dell'astrazione e totalità dei contenuti della realtà 
effetuale della vita. [...] A questa limitazione concettuale della scienza 
politica non a caso Dilthey fa seguire l'osservazione di un significativo 
elemento di differenziazione : quello tra società e Stato".551

Damit ist als Gegenstand von politischer Wissenschaft und Staatslehre 
gerade der Zusammenhang zwischen rational abstrahierten Formen und Reali-
tätsgehalten des Lebens bestimmt; und es ist gefordert, Recht und Staat nicht 
nur als Ordnungen, als wichtige Strukturen der äusseren Organisation, 
sondern als Kultursysteme zu behandeln. Zudem wird das analytische 
Verstehen als Aufgabe dieser Wissenschaften bestimmt. 

54. Vorläufige Konsequenzen für eine geisteswissenschaftliche Rechtsauffas-
sung − Die Verhältnisse des Rechts zur Moral und zur Gesellschaft. − Die fort-
schreitende Behandlung der Rechts- und Staatsauffassung WILHELM 
DILTHEYs hat auf verschiedenen Ebenen zu wegleitenden Aussagen 
geführt, die an dieser Stelle zunächst zu rekapitulieren sind : als systemati-
sches Ergebnis das Verständnis der Institutionen von Recht und Staat als 
Objektivationen des Lebens; als wissenschaftsgeschichtliches Ergebnis die 
Forderung nach einer unter dem Eindruck relativierender Geschichtlich-
keit und dem weltanschaulichen Vorverständnis stehenden Geisteswissen-
schaftlichkeit der normativen Disziplinen; als methodologisches Ergebnis 
die Feststellung einer Systematisierung der Verstehensleistungen durch die 
philosophische Hermeneutik; und als erkenntnistheoretisches Ergebnis die 
Identifizierung einer immanenten metaphysikfreien Teleologie im Wirkungs-, 
Struktur- und Bedeutungszusammenhang (des Staates als "des letzten 
Regulators der vernünftigen Zwecktätigkeit in der Gesellschaft" 552). Bei 
alledem vermeidet Diltheys Auffassung der Naturrechtslehre die Verbrä-
mung des Naturrechts als eines wirklichen Rechts − welche erst im Mittel-
alter in der Verbindung mit stoischem, christlichem und völkerrechtlichem 
Gedankengut erfolgte − und entwirft damit eine zeitgemäss aktualisierte, 
nämlich metaphysikfreie Naturrechtslehre. 

a) CHRISTOFER ZÖCKLER hat Diltheys Auseinandersetzung mit staats- 
und politisch-philosophischen Themen analysiert und hat in einer Unter-
suchung zusammengefasst, 

"in welchen Schritten Dilthey die Theorie der kulturellen und politi-
schen Praxis (den beiden Elementen der gesellschaftlichen Praxis) in 
dem 'Dualismus' der Geisteswissenschaften ausbildet. [...] Dilthey ver-

 
551 Giuseppe Cacciatore: Politica, diritto e Stato in Dilthey, am angegebenen Ort, Seite 255 

(Seiten 146f. der ersten Fassung); mit meiner Hervorhebung. 
552 Zur diesen Ansatz weiterführenden Transzendenz von symbolischen Formen im Sinn 

Ernst Cassirers siehe die Ausführungen im Paragraphen 11 in Teil IV, Note 87. 
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sucht, einem Dualismus zwischen der historischen und der systematischen 
('philologisch'-psychologischen) Methode nicht aufbrechen zu lassen, 
beziehungsweise − wo er unversehens aufgebrochen ist − ihn zu über-
brücken. Diese Integrationsbemühungen geschehen im Zusammen-
hang mit der Ausbildung einer homogenen historisch-politischen 
Theorie, in der alle divergierenden Momente in ihrer Beziehung zum 
Entstehungsprozess und Bewegungsgesetz der staatlich organisierten 
Nation erfasst und auf diese Weise zentriert werden".553

Unternimmt man eine zeitgeschichtliche Situierung der politischen 
Haltung Diltheys in der Kirchenfrage, so erweist sich bei zutreffender 
Betrachtung die Behauptung einer Aporie der Diltheyschen Hermeneutik 
zwischen staatlicher Macht und kultureller Freiheit des Individuums als 
ungerechtfertigt : die Staatsphilosophie Diltheys ist weitestgehend frei von jedem 
zeitpolitischen Anspruch und erweist sich als von einer Sicht des Staates und 
des Politischen geprägt, die durchaus kongruent mit seiner eigenständigen 
Rechtsphilosophie ausfällt. Recht und Staat sind durcheinander bedingt, 
da einerseits das positive Recht eine Funktion der äusseren Organisation 
der Gesellschaft ist, und da andererseits der Staat nur in Begriffen des 
Rechts konstruiert werden kann (also sind auch die beiden wissenschaftli-
chen Begriffsbildungen wechselseitig aufeinander bezogen und ist daher 
jeder Dualismus von Staat und Recht ungerechtfertigt). 

b) Es fragt sich als Reaktion auf einen entsprechenden Vorhalt HANS-
GEORG GADAMERs, ob Dilthey den Schlüssel für die Ermöglichung einer 
aporetischen normativen Disziplin ohne metaphysische Voraussetzungen im Rah-
men seiner Grundlegung der Geisteswissenschaften wirklich nicht gefun-
den habe.554 Wahrscheinlich ist die Existenz eines Schliessmechanismus 
betreffend praktischen Philosophie (insbesondere der normativen und 
dogmatischen Disziplinen) eine irreführende Vorstellung; es ist denn kein 
Abschluss/ Verschluss der fraglichen Wissensinhalte gegenüber dem ver-
stehenden Nachforschen festzustellen (und keine daher rührende Ferne/ 
Abwesenheit), sondern gegenteils ein offenes Daliegen der normativen Struk-
tur in der alltäglichen Handlungspraxis (Aporetik bedeutete dann, im Nach-
denken über das Verhalten von Menschen von deren offen geäusserten 
Verhaltenserwartungen Ausgang zu nehmen). Aporetisches Nachfragen ist 
eben nur möglich in Bezug auf aufgeschlossene, auf gemeinhin bewusste 
 
553 Christofer Zöckler: Dilthey und die Hermeneutik − Diltheys Begründung der Hermeneu-

tik als "Praxiswissenschaft" und die Geschichte ihrer Rezeption, Stuttgart: J. B. Metzler, 
1975, Seiten 239f.; mit meiner Hervorhebung. 

554 Vgl. die Ausführungen vor dem Hintergrund der Aristotelischen Konzeption der 
politisch-normativen Wissenschaften von Hans-Georg Gadamer: Dilthey tra romanticismo 
e positivismo, in: Dilthey e il pensiero del Novecento, hrsg. von Franco Bianco, Milano: 
Franco Angeli, 1985, Seiten 24ff., 35ff. 
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und nicht eigentlich problematische Inhalte. In diesem Zusammenhang 
stellt sich nun erneut die Frage nach den Folgerungen aus der induktiven/ 
abduktiven Vorgehensweise für die normativen (und dogmatischen) Wissen-
schaften (man vergleiche JOHN STUART MILL); Dilthey geht von einer inne-
ren Verbindung der verschiedenen Denkstrategien aus, wenn er sich in der 
"Einleitung in die Geisteswissenschaften" zur Tradition der römisch-klassi-
schen Naturrechtslehre äussert : 

"Die stoische Schule verknüpft nun eine vereinfachte teleologische Meta-
physik mit dem Gedanken des Rechtes der Natur, und in dieser dem 
praktischen Bedürfnis angepassten Zusammenfassung lag ein Haupt-
moment ihrer Wirkung. Durch die Römer vollzieht sich dann die epo-
chemachende Verbindung der Spekulationen über das Naturrecht mit 
der positiven Jurisprudenz. [...] Nun wird die Gesamtheit aller vernünf-
tigen Wesen als ein Staat betrachtet, in welchem die Einzelstaaten ent-
halten sind, wie Häuser in einer Stadt. Dieser Staat lebt unter einem 
Gesetz, das als allgemeines Naturgesetz über allen einzelnen politischen 
Rechtsordnungen steht".555

Dies kann nun quasi als Bestätigung für die eingangs gemachte 
Feststellung von der Verknüpfung der Wissenschaft des positiven Rechts mit 
einem aktualisierten Verständnis des Naturrechts und zugleich als das Pro-
gramm/ die Aufgabe der Jurisprudenz gelesen werden. Die Verbindung 
deduktiver, von der Urteilskraft angeleiteter, Denkleistungen mit der 
induktiven/ abduktiven Feststellung von Realien verweist direkt auf das 
Zusammendenken von positiver Rechtsordnung und Naturrecht, weil auf dem 
Gebiet des Rechts regelmässig Elemente der objektivierten/ positivierte 
äusseren Organisation mit den Mitteln des Rechts und Elemente des 
Rechtsdenkens im Sinn einer kulturellen Reflexionsleistung intrinsisch ver-
bunden werden (müssen). Die Berechtigung des zweiten Aspekts der wis-
senschaftlichen Behandlung des Rechts als eines Teils der Gesamtkultur 
(bezeichnet als zeitgemässes "Naturrechtsdenken") erscheint so als notwen-
dige Ergänzung der wissenschaftlichen Behandlung des positiven Recht als 
einer Funktion des Staates; wenn aber das Recht seinen Ort zwischen Sys-
temen der Kultur und äusserer Organisation hat, dann ergibt sich eine 
folgenreiche Koinzidenz mit der Ästhetik als der Regelung des Zusammenspiels 
von Vernunft- und Verstandesleistungen, die vor allem die Leistungen der 
Objektivation/ Transformation betrifft. Eine ähnliche Feststellung kann 
abschliessend über das Verhältnis von Recht und Moral getroffen werden, 

 
555 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 

für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seiten 244f.; mit 
meinen Hervorhebungen. 
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wie sie von Dilthey im Abschnitt zum Naturrecht in den "Untersuchungen 
zur Begründung einer generellen Wissenschaft des Menschen und der 
Geschichte" geäussert wird : 

"Recht und Moral erscheinen darin verwandt, dass sie zunächst 
Regelungen des Lebens durch ein Gedankenmässiges, Objektives sind, 
welches in der Moral als sittliche Gewohnheit und sittliches Urteil 
einen Zwang übt, welcher nur für denjenigen gilt, der in der Sphäre 
sittlicher Beziehungen unangefochten zu beharren das Bedürfnis hat, 
während das Recht eine äussere Erzwingbarkeit besitzt; beide aber in 
ihrem Gebiet entwickeln zunächst einzelne Normen des Handelns".556

Handlungstheoretisch gesehen (mit Blick auf ihren Ordnungszweck) domi-
nieren die Gemeinsamkeiten von Recht und Moral über ihre Verschiedenheit − das 
ist aber vor allem über die unterschiedliche Gewissheit betreffend das Ein-
treten einer Sanktion im Enttäuschungsfall einer normativ geschützten 
Erwartung. 

c) Zur immernoch zukunftsweisenden Gedanken eines Naturrechts 
ohne Metaphysik muss es bei zwei ergänzenden Bemerkungen sein Bewen-
den haben : Bei MAX WEBER findet sich nach dem Wegfall der religiösen 
Legitimation ein "naturrechtliches Axiom" der Historischen Rechtsschule 
aufgefunden; Naturrecht sei der "Inbegriff der unabhängig von allem positiven 
Recht und ihm gegenüber präeminent geltenden Normen, welche ihre Dignität 
nicht von willkürlicher Satzung zu Lehen tragen, sondern umgekehrt 
deren Verpflichtungsgewalt erst legitimieren".557 Ein solches Naturrecht sei 
legitim "kraft rein immanenter Qualitäten". − Viele Errungenschaften des 

 
556 Wilhelm Dilthey: Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften des Menschen, 

der Gesellschaft und dem Staat (ab 1871), in: Die Wissenschaften vom Menschen, der 
Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, hrsg. von Helmut Johach und 
Frithjof Rodi, Band 18), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, Seiten 19ff., 33f. 

557 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft − Grundriss der verstehenden Soziologie, hrsg. 
von Johannes Winckelmann, Tübingen: J. C. B. Mohr, 5., revidierte Auflage 1972, Seite 
497; mit meiner Hervorhebung. −   
Vgl. seine Charakterisierung des französischen Code civil, Seite 496 (mit meinen Her-
vorhebungen): "Die Plastik vieler seiner Sätze verdankt der Code der Orientierung zahlreicher 
Rechtsinstitutionen an dem Recht der Coutumes. Ihr ist an formal juristischen Qualitäten 
und auch an Gründlichkeit der materialen Erwägung manches geopfert. Das Rechts-
denken aber wird durch die abstrakte Gesamtstruktur der Rechtssystematik und durch 
die axiomatische Art zahlreicher Bestimmungen im ganzen doch nicht zu eigentlich 
konstruktiver Bearbeitung von Rechtsinstitutionen in ihrem pragmatischen Zusam-
menhang angeregt, sondern sieht sich meist darauf hingewiesen, jene nicht seltenen For-
mulierungen des Code, welche nicht den Charakter von Rechtsregeln, sondern von 'Rechtssätzen' 
an sich tragen, eben als 'Sätze' zu nehmen und an der Hand der Probleme der Praxis zu adap-
tieren". Hier liegt denn auch das Einfallstor für das "Naturrecht" im Gang der Rechts-
anwendung. 
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neuzeitlichen, modernen Rechts und des Staates sind überhaupt undenk-
bar ohne naturrechtliche Einträge; man vergleiche etwa die Entwicklung 
der Lehre von der Volkssouveränität, des Repräsentativprinzips, des Föde-
ralismus und des Rechtsstaates, wie sie sich bei OTTO VON GIERKE aus den 
Grundgedanken der "Politik" des IOHANNES ALTHUSIUS entwickelt fin-
den.558 Nichtsdestotrotz muss an dem Fazit festgehalten werden, dass der 
menschliche Geist jedenfalls keine Grundlage für irgendein Naturrecht abgibt,559 
weil gerade eine solche Auffassung die Gefahr einer Rückführung des 
Rechtsdenkens in vormoderne Kontexte aktualisierte. 

55. Im Dienst des Individualismus und Humanismus − Orientierung an den 
an der Ausbildung von Recht und Staat beteiligten intellektuellen Leistungen. − 
Anschliessend an die Anerkennung eines Verweisungszusammenhangs 
zwischen den Wissenschaften, die die Systeme der Kultur und solchen, die 
die äussere Organisation der Gesellschaft untersuchen verlangt eine lebens-
philosophische Grundlegung der Geistes- und Sozialwissenschaften fast zwin-
gend nach integrativen, ganzheitlichen und mithin − unter dem Eindruck 
der arbeitsteiligen Organisation der wissenschaftlichen Disziplinen − inter-
disziplinären Ansätzen. Dazu kommt, dass die Jurisprudenz sowie die 
Staatslehre nur insoweit das Individuum/ die Person in ihrem Mensch-
Sein zu respektieren vermögen (dies in der Tradition des Humanismus),560 
dass sie ihre wissenschaftliche Behandlung von Recht und Staat am Geist 

 
558 Otto von Gierke: Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staats-

theorien − Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik, Breslau: M. & H. 
Marcus, 3., durch Zusätze vermehrte Auflage 1913 (1. Auflage in: Untersuchungen zur 
Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Jahrgang 1880, Heft 7), Seiten 123ff., 211ff., 
226ff. und 264ff.; vgl. auch dens.: Naturrecht und deutsches Recht, Rede zum Antritt des 
Rektorats der Universität Breslau am 15. Oktober 1882, Frankfurt am Main: Rütten & 
Loening, 1883 (Nachdruck Aalen: Scientia, 1973). −   
Eine andere prominente Bezugnahme findet sich bei Carl Joachim Friedrich: Johannes 
Althusius und sein Werk im Rahmen der Entwicklung der Theorie von der Politik, Ber-
lin 1975. 

559 So Widar Cesarini Sforza: Rechtsphilosophie (Filosofia del Diritto), München: C. H. Beck, 
1966 (Milano: A. Giuffrè, 3. Auflage 1958), Seite 14 (Anmerkung): "Die Idee des Natur-
rechts wurzelt in der Tat nicht, wie manche annehmen, in einer kategorialen Notwen-
digkeit des menschlichen Geistes. Das kann man nur vom Recht im allgemeinen sagen 
(in welchem normativen System auch immer es sich manifestiere), und folglich auch 
vom Naturrecht, aber nur weil es 'Recht' ist, nicht weil es 'natürlich' ist". 

560 Vittorio Hösle: Zur Philosophie der Geschichte der Sozialwissenschaften; und ders.: 
Philosophische Grundlagen eines zukünftigen Humanismus, beide in: Die Philosophie 
und die Wissenschaften, München: C. H. Beck, 1999, Seiten 125ff. beziehungsweise Sei-
ten 166ff., hat in insgesamt sieben Aufsätzen die gegenwärtige Krise des Humanismus 
mit dem Verlust des Glaubens an den Menschen begründet und sich für einen zukünfti-
gen philosophischen Humanismus ausgesprochen, der allein eine Verbindung von 
Platonismus und universalistischer Ethikbegründung herzustellen vermöge. 
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als dem massgeblichen intellektuellen Vermögen und insbesondere der Urteilskraft 
als koordinierendem Vermögen orientieren. 

a) Dies ist die willkommene Gelegenheit für eine vorläufige Zusammen-
fassung der hauptsächlichen Ergebnisse des Rechts- und Staatsdenkens in der 
Nachfolge WILHELM DILTHEYs − so unangemessen eine Kondensierung des 
hohen Differenzierungsgrads der ihr zugrundeliegenden (wissenschafts) 
geschichtlich individualisierten Überlegungen auch immer sein mag − : 

 Die als Geisteswissenschaft konstituierte Jurisprudenz vermittelt das 
positive Recht als ihren Gegenstand der Philosophie; so gesehen gibt 
es keine spezielle Philosophie des (positiven) Rechts und die allge-
meine Rechtsphilosophie sieht sich in die Funktion einer Wissen-
schaftsphilosophie der Jurisprudenz gesetzt; 

 Von anderen Geisteswissenschaften die einzelne System der Kultur 
behandeln (Sprache, Religion, Kunst undsoweiter) unterscheidet 
sich die Jurisprudenz dadurch, dass sie eine Mittelstellung zwischen 
diesen Systemen der Kultur und der äusseren Organisation der Gemein-
schaft einnimmt; 

 Recht und Staat haben in der Grundlegung der Geisteswissenschaf-
ten bei Dilthey den Status von Objektivationen des Lebens, transfor-
mieren damit Geist in die Sphäre des Gegenständlichen (Positi-
vierung) und repräsentieren damit den ihnen zugrundeliegenden 
Gesamtwillen der politischen Gemeinschaft; 

 Das gesetzte Recht verweist nicht auf den Willen des historischen 
Gesetzgebers, vielmehr ist die positive Rechtsordnung zutreffend zu 
verstehen als eine Objektivierung der Rechtsüberzeugungen/ der Rechts-
praxis/ des Rechtsbewusstseins/ des Rechtslebens; der Gemeinwille 
repräsentiert die im objektiven Geist der staatlichen Gemeinschaft 
vorhandenen Gemeinsamkeiten; 

 Die geisteswissenschaftliche Theoriebildung, bezogen auf die Juris-
prudenz, lässt in besonderem Mass bewusst werden, dass Frageste-
llungen der Historischen (Rechts-)Schule weitergeführt und dabei prä-
zisiert werden; 

 Eine solche Deutung des positiven Recht lässt alles in allem eine apo-
retische Perspektive auf ein Naturrecht in modernem Verständnis nach 
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wie vor als berechtigt erscheinen (Ausdruck der Ahnung, dass Recht 
letztlich nicht "gemacht", sondern "gefunden" wird);561

 Steht die Dogmatik, wie sie die Jurisprudenz auszeichnet, dem 
Unternehmen ihrer Verwissenschaftlichung im Sinn einer wissen-
schaftsphilosophischen Kontrolle ihrer Behandlung des Rechts als 
eine Geisteswissenschaft scheinbar entgegen, so lässt sich die dog-
matische Struktur doch auch als System der juridischen Begriffsbildung 
verstehen und als solche kompatibilisieren mit einer Philosophie der 
Rechtswissenschaft (während sich immernoch konkurriert mit einer 
Philosophie des Rechts, falls denn eine solche ihre eigene Berechti-
gung überhaupt noch haben sollte);562

 Dogmatik und Verwissenschaftlichung der Jurisprudenz kollidieren 
daher nicht eigentlich; vielmehr geht es um eine adäquate Behand-
lung der juristischen Begriffsbildung (Typen, Institute), die von Kon-
zeptualisierungen anderer Geisteswissenschaften so verschieden 
nicht ist, und um eine Problematisierung der dabei produktiv betä-

 
561 Siehe die zusammenfassende Darstellung der Zwischenergebnisse betreffend Wilhelm 

Diltheys Beschäftigung mit der Naturrechtslehre in der obenstehenden Note 51a, die in 
den Satz münden: "in dem Recht selbst sind Anforderungen an dessen Vollkommenheit 
enthalten"; sowie die Interpretation des Zusammenhangs des Naturrechtsdenkens mit 
der Einstellung der Historischen Schule von Gaetano Calabrò in der vorstehenden Note 
52. 

562 Einen ersten ausgewiesenen Versuch in Richtung auf eine solche Wissenschaftsphiloso-
phie der Jurisprudenz hat geleistet Carl August Emge: Philosophie der Rechtswissen-
schaft (Erfahrung und Denken, Schriften zur Förderung der Beziehungen zwischen 
Philosophie und Einzelwissenschaften, Band 6), Berlin: Duncker & Humblot, 1961; seine 
Titelgebung kommentiert Emge wie folgt, Seiten 13 und 15: "Eine Begriffsverbindung, 
deren Aufhellung eine Zusammenarbeit akademischer Kommissionen verlangte ! [...] 
Die Frage der Beziehung der drei Momente : Philosophie, Wissenschaft, Recht, weckt 
verschiedene Gedanken auf. Zum Beispiel war es im Kreis der Neukantianer üblich zu 
sagen, was in der Wissenschaft wissenschaftlich sei, sei Philosophie. Wenn man durch 
diese Meinung nicht jeden Unterschied zwischen dem philosophischen und einzelwis-
senschaftlichen Vorgehen und entsprechend in den Ergebnissen beseitigen will, also per-
sönliche und soziale Phänomene simplifizieren, so kann durch diese unglückliche Wen-
dung die Möglichkeit angedeutet werden, noch einen Unterschied im Wissenschaftli-
chen selbst zu erkennen : den des üblichen wissenschaftlichen Betriebs von einem in 
Akademien der Wissenschaft gepflegten oder dem theoretischen Stoffe nach zwischen 
Erfahrungsmaterial und rationalem Material. Uns liegt es ebenso fern, Philosophie zur 
Wissenschaft im Sinn einer Einzelwissenschaft machen zu wollen, etwa 'exact', als auch 
der Rechtswissenschaft ihr Wesen als das einer Einzelwissenschaft (ihrer intentio nach) 
zu bestreiten. Wenn auch das Problem ihrer Wissenschaftlichkeit ein Hauptthema unse-
rer Arbeit ausmacht. Wir wollen nicht Rechtswissenschaft zu einer philosophischen Dis-
ziplin machen, wie es in Zeiten des alten Naturrechts nahe lag". 
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tigten Denkleistungen, womit Geltungsansprüche aufgeklärt werden 
können. 

b) Für Dilthey ergibt sich eine Art Interdisziplinarität schon allein aus 
der "Aussonderung der Einzelwissenschaften aus der geschichtlich-gesell-
schaftlichen Welt", wie er sich ausdrückt; es ergebe sich der wichtige Satz, 

"dass jede einzelne Wissenschaft des Geistes nur relativ, in ihrer Beziehung zu 
den anderen Wissenschaften des Geistes mit Bewusstsein erfasst, die 
gesellschaftlich-geschichtliche Wirklichkeit erkennt".563

Dieses Zugeständnis von Schranken der Autonomie der einzelnen positi-
ven Wissenschaften des Geistes zeigt eine auffällige Übereinstimmung mit 
dem anfänglich festgestellten Hang der geisteswissenschaftlichen Ansätze in 
der Jurisprudenz und in der Staatslehre zur Interdisziplinarität.564 Für das Ver-
hältnis der Geisteswissenschaften im engeren Sinn und den Sozialwissen-
schaften ergibt sich für Dilthey ein Verweisungszusammenhang unter den 
beiden Klassen von Wissenschaften, denjenigen der Systeme der Kultur 
und denjenigen der äusseren Organisation : "nie darf die Beziehung des so 
gewissermassen herauspräparierten Teilinhaltes auf den Organismus der Wirk-
lichkeit, in welchem allein das Leben selber pulsiert, vergessen werden, vielmehr 
kann das Erkennen nur von dieser Beziehung aus den Begriffen und Sätzen ihre 
genaue Form geben und ihren angemessenen Erkenntniswert zuteilen".565 Damit 
setzt der lebensphilosophische Ansatz in der Behandlung des Rechts und 
des Staates ein ganzheitliches Denken ins Werk, dies auf der Grundlage 
eines radikalen Individualismus, der historischen Einmaligkeit von Per-
sonen und Handlungen und eines unauslöschlichen Humanismus (bezo-
gen auf die Menschennatur, nicht kulturanthropologisch gemeint) : 

"Die Gleichartigkeit der Individuen ist die Bedingung dafür, dass eine 
Gemeinsamkeit ihres Lebensinhaltes da ist".566

 

 
563 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 

für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Gesammelte Schriften, Band 1), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9., unveränderte Auflage 1990, Seite 26; meine 
Hervorhebung. 

564 Siehe den Katalog im Paragraphen 4 in Teil II, Note 30. 
565 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften, am angegebenen Ort, Seite 49; 

meine Hervorhebung. 
566 Daselbst, Seite 49; meine Hervorhebung. −   

Vgl. den Vortrag von Slavomir Condanari: Humanismus und Rechtswissenschaft (Schrif-
tenreihe Ewiger Humanismus, Heft 8), Innsbruck 1947. 
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 VII 


"Es gehört zur Bildung, auf jedem Gebiet nur den Grad von 
Exaktheit zu erwarten, den die Natur des Gegenstands gestat-
tet".1  
(ARISTOTELES) 


"Inverting Aristotle's prudent dictum calling for a method 
appropriate to the subject under study, they [anglo-american 
philosophers] have sought a subject appropriate to the philo-
sophical method at hand. When that subject − in this case, poli-
tics − has resisted the method, it is the subject and not the 
method that has been adjusted. The result is a distortion of our 
sense of the political that has undermined our politics at least a 
little and our philosophical understanding a good deal more".2  
(BENJAMIN BARBER) 


"Non c'è scienza che possa surrogare la coscienza".3  
(PIETRO PIOVANI) 


  
1 Aristoteles: Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften, bearbeitet von Günther 


Bien, Hamburg: Felix Meiner, 1995, Band 3, Seiten 1094b., Zeilen 14 bis 16, hier nach der 
Übersetzung von Eduard Spranger: Lebensformen − Geisteswissenschaftliche Psychologie 
und Ethik der Persönlichkeit, Halle: Max Niemeyer, 7. Auflage 1930, Vorwort zur 5. Auf-
lage, Seite XV. 


2 Benjamin Barber: The Conquest of Politics − Philosophy Against Practice, in: The Con-
quest of Politics, Princeton: Princeton University Press, 1988, Seiten 3ff., 4f. 


3 Pietro Piovani: Giusnaturalismo ed etica moderna, Bari: Laterza, 1961 (neu hrsg. von 
Fulvio Tessitore, Napoli: Liguori Editore, 2000), Seite 33. 


   







VIII  


"Der Jurist hat nicht die Wirklichkeit seinen Begriffen unterzu-
ordnen, sondern diese der Wirklichkeit".4  
(SANTI ROMANO) 


"Es kommt für die Rechtsphilosophie alles darauf an, Simplifi-
kationen zu vermeiden".5  
(CARL AUGUST EMGE) 


  
4 Santi Romano: Die Rechtsordnung (L'Ordinamento Giuridico) (Schriften zur Rechtstheo-


rie, Heft 44), hrsg. von Roman Schnur, Berlin: Duncker & Humblot, 1975 (Pisa 1918; 2. 
Auflage Firenze 1946), Seite 51. 


5 Carl August Emge: Einführung in die Rechtsphilosophie − Anleitung zum philosophi-
schen Nachdenken über das Recht und die Juristen, Frankfurt am Main/ Wien: Hum-
boldt-Verlag, 1955, Seite 93. 
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 EINFÜHRENDES VORWORT 


"Die Geschichte der Ideen ist eine Geschichte von Missver-
ständnissen. Mit anderen Worten, eine Idee bewahrt ihre Inte-
grität und Weite nur so lang, wie sie der Verfestigung eines 
weithin sanktionierten Glaubens ermangelt. Vielleicht ist der 
Zeitraum ihres Anbeginns den Wahrheiten, auf die sie inmit-
ten der Zweifel zielt, am meisten transparent".6  
(SIEGFRIED KRACAUER) 


  
6 Siegfried Kracauer: Geschichte − Vor den letzten Dingen (History − The Last Things 


Before The Last), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973 (Oxford University Press 1969), 
Seite 19. 


   







XIV  


"Eine Hypothese ist nur unter der Bedingung tauglich, dass sie 
das beabsichtigte Ziel verfehlt, um ein anderes, unbekanntes 
zu erreichen".7  
(SIEGFRIED KRACAUER) 


 


  
7 Siegfried Kracauer: Ginster, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1963, Seite 37; meine Hervor-


hebung. 
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Die paar kurzen, in das Thema der vorliegenden Untersuchung einführen-
den nachfolgenden Bemerkungen haben anzuschliessen an das umgangs-
sprachliche Verständnis des einstigen Arbeitstitels : im Untertitel (eine 
Grundlegung von Jurisprudenz und allgemeiner Staatslehre als Geisteswissen-
schaften) wird ein weitreichender Anspruch erhoben, eine ambitiöse Ziel-
setzung genannt, die den Untersuchungsgegenstand kaum signifikant ein-
grenzt, nichtsdestotrotz den Rahmen abgibt und das Feld aufreisst, wo die 
Überlegungen ihren Platz haben und den auszufüllen/ das zu beackern sie 
beanspruchen; der Arbeitshaupttitel dagegen (Reflektierende Urteilskraft als 
Vermittlerin zwischen objektivem Geist, narrativer Geschichte und situativer 
Lebenspraxis) gibt das von der Untersuchung ins Zentrum gestellte Konzept 
an und reisst ein Spannungsfeld auf, innerhalb dessen die anschliessende 
Beschäftigung hauptsächlich stattfindet. Im intensiv geführten sogenann-
ten Werturteilsstreit wurde das Schwergewicht jeweils auf die Kompo-
nente des Wertens und der Werte gelegt; hier ist hingegen das Urteilen als 
die andere Komponente der Problematik ins Zentrum gerückt : gewisse Dis-
ziplinen − unter ihnen die Jurisprudenz − erweisen sich als Wissenschaften, in 
die ein grosses Potential an Urteilskraft miteingeschlossen ist und in denen 
geschichtlich-gesellschaftliche Urteile aufgehoben sind. Hierbei erweist sich das 
Fernziel als wegleitend, eine Rekonstruktion und Regeneration der Staats- und 
Rechtslehre als Geisteswissenschaften aus den Quellen der reflektierenden Urteils-
kraft zu intendieren, die zwischen dem objektiven Geist, der narrativen 
Geschichte/ Geschichtlichkeit und der situativen Lebenspraxis vermittelt, 
dies unter der Rahmenbedingung republikanischen Verfasstheit und recht-
lich normierter Ordnung. Ins Zentrum der Untersuchung gestellt werden 
somit die Transformationsleistungen zwischen absolutem Geltungsanspruch, 
geschichtlichem Wandel und fluktuierender Praxis;8 das Forschungsunterneh-
men läuft im Ergebnis auf einen Entwurf für eine nicht an Dogmen und 
Mythen orientierte ideengeschichtlich geprägte, sondern für eine geistes-
wissenschaftlich begründete − das heisst für eine von einer allgemeinen 
Wissenschaftsphilosophie kontrollierte − Jurisprudenz und Allgemeine 
Staatslehre hinaus und betrifft mithin das Gebiet der Grundlagenforschung 
auf den genannten Gebieten. Die angegangene Bearbeitung von Grund-
lagenfragen der Rechts- und Staatswissenschaften geschieht in syste-
matischer Absicht, aber vor epistemologischem und wissenschafts-
geschichtlichem Hintergrund (dies mit hermeneutischem, pragmatischem 
und lebensphilosophischem/ aporetischem Einschlag); ihren Ausgang 
nimmt die Untersuchung von der Wissenschaftsphilosophie von WILHELM 
DILTHEY (man vergleiche dessen epochemachende "Einleitung in die Geistes-
wissenschaften − Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesell-


  
8 Dazu siehe nachfolgend die Ausführungen unter littera a. 
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schaft und der Geschichte" von 1883 9) und schlägt den Weg einer Rekon-
struktion der Grundlagen der "Staatslehre" von HERMANN HELLER − dem 
allzufrüh verstorbenen Staatsrechtslehrer der Weimarer Republik − ein.10 
In einem weiteren Sinn dienen die getätigten Nachforschungen zugleich 
auch der Suche nach den Bedingungen für die Möglichkeit von republikanisch 
verfasster Demokratie, sie beschlagen mithin die Möglichkeit einer Philoso-
phie demokratischer Politik und einer solchen des positiven Rechts. Als 
Determinanten, die das Untersuchungsgebiet strukturieren − und damit als 
Leitmotive der Untersuchung − erweisen sich die politische Urteilskraft der 
Akteure, die in Erfahrung zu bringende historische Vernunft und die republikani-
sche Verfasstheit des Gemeinwesens; das Recht und die Verfassung werden so 
als Rahmenordnung für den Ausgleich der retrospektiven Geschichtsschau 
des Weltbetrachters und dem prospektiven Blick des politischen Akteurs 
wirksam. Der Staatslehre obliegt es demnach zu verstehen, wie der Staat 
(das heisst die Institution als Leistungs- und Wirkungseinheit) als politi-
sche Gemeinschaft (das heisst als republikanisches Gemeinwesen) im 
Spannungsfeld liegt zwischen : (1.) Verfassung, beziehungsweise Rechtsgesetz 
als objektiviertem Geist, (2.) historischer Bindung im Sinn von intersubjektiv 
geteilten Geschichten und (3.) politischer Autonomie, situativ-gerechter Lebens-
praxis, ja moralischer Spontaneität.11 


a) Für die infragestehende Thematik der vorliegenden Untersuchung 
erweist sich die (reflektierende) Urteilskraft als Schlüsselkonzept; im Anschluss 
an die Ausbildung und Weiterentwicklung des Konzepts eines eigenen 
mentalen Vermögens auf dem Gebiet der philosophischen Ästhetik gilt es, 
dessen Leistungen auch auf anderen Gebieten zu entdecken. Weitgefasst 
handelt es sich dabei um ein auf dem Gebiet der applikativen und epidig-
matischen Hermeneutik betätigtes, heuristisch wirksames intellektuelles 
Vermögen, um eine spielerisch vollzogene Koordinationsleistung von Verstand 
und Vernunft; sie tritt in vielfältiger Gestalt auf, entsprechend dem Gebiet 
ihrer Anwendung : so verweist sie etwa als eine Urteils- qua Schlusskraft 
auf die Logik, als ein Urteils- qua Unterscheidungsvermögen auf die Begriffs- 
und Systembildung, als das Urteil qua Judiz auf die Applikation einer Norm, als 
ein Urteilen qua Entscheidung auf die politische Philosophie, undsoweiter. Jede 
Behandlung der hier nur topisch eingeführten Vermögensleistungen hat 


  
9 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften − Versuch einer Grundlegung 


für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (1883), in: Gesammelte Schriften, 
Band 1, Leipzig/ Berlin: B. G. Teubner, 1922. 


10 Hermann Heller: Staatslehre, hrsg. von Gerhart Niemeyer, Leiden: A. W. Sijthoff, 1934 
(auch in: Gesammelte Schriften, hrsg. von Christoph Müller, Tübingen: J. C. B. Mohr, 2., 
durchgesehene und um ein Nachwort erweiterte Auflage 1992, Band 3, Seiten 79ff.). 


11 Für die Einführung in den näheren Kontext siehe die an den Anfang der jeweiligen Teile 
gestellten einleitenden Textabschnitte. 
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sich zu messen an dem Konzept der Urteilskraft, wie es in der "Kritik der 
Reinen Vernunft" von IMMANUEL KANT bestimmt wird als "das Vermö-
gen[,] unter Regeln zu subsumiren, das ist zu unterscheiden, ob etwas 
unter einer gegebenen Regel (casus datae legis) stehe oder nicht";12 in der 
"Kritik der Urteilskraft" prägt Kant dann die auch in unserem Zusammen-
hang entscheidende Unterscheidung der reflektierenden von der bestimmenden 
Urteilskraft : 


"Urtheilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthal-
ten unter dem Allgemeinen zu denken. Ist das Allgemeine (die Regel, 
das Princip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urtheilskraft, welche das 
besondere darunter subsumirt, (auch wenn sie als transcendentale 
Urtheilskraft a priori die Bedingungen angiebt, welchen gemäss allein 
unter jenem Allgemeinen subsumirt werden kann) bestimmend. Ist aber 
nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist 
die Urtheilskraft bloss reflectirend. / [...] Die reflectirende Urtheilskraft, 
die von dem Besondern in der Natur zum Allgemeinen aufzusteigen 
die Obliegenheit hat, bedarf also eines Princips, welches sie nicht von 
der Erfahrung entlehnen kann, weil es eben die Einheit aller 
empirischen Principien unter gleichfalls empirischen, aber höheren 
Principien und also die Möglichkeit der systematischen Unterordnung 
derselben unter einander begründen soll".13 


Für Kant ist das gesuchte Prinzip ein der Urteilskraft selbst immanentes, 
nämlich die Zweckmässigkeit, ein Prinzip der systematischen Reflexion "als ob 
ein Verstand den Grund der Einheit des Mannigfaltigen die empirischen 
Gesetze der Natur enthalte".14 Die von Kant durchgeführte Anwendungen 
der (reflektierenden) Urteilskraft auf das Kunstschöne (wie auch auf das 
Erhabene) und auf die organische Natur sind wohl nicht als abschliessend 
zu beurteilen; und so findet sich denn die Anwendung auf die Geschichte 
zumindest vorgezeichnet,15 für das Verständnis der Typisierungs- und Syste-
  
12 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (2., hin und wieder verbesserte Auflage 1787), 


in: Gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften, Berlin: Georg Reimer, 1911, Band 3, Seite 131 (B 171). 


13 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft (1790), in: Gesammelte Schriften, hrsg. von der 
Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: Georg Reimer, 1913, Band 
5, Seiten 165ff., 179/ 180 (A XXVI f.). 


14 Daselbst, Seite 181 (A XXVIII). 
15 Siehe Rudolf A. Makkreel: Differentiating Dogmatic, Regulative, and Reflective Approa-


ches to History in Kant, in: Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Mem-
phis 1995, hrsg. von Hoke Robinson, Milwaukee: Marquette University Press, 1995, Band 
1/ I, Teile 1/ 2, Seiten 123ff.; und dens.: Zweckmässigkeit in der Geschichte − Ihr Status 
bei Kant, Hegel, Dilthey und Habermas, in: Archiv für Begriffsgeschichte (Bonn: H. Bou-
vier), hrsg. von Gunter Scholtz, Band 39 (1996), Seiten 255ff.; zu der für diese Untersu-
chung wegleitenden Verbindung zwischen der Kritischen Philosophie Immanuel Kants 
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matisierungsleistungen der Jurisprudenz und der Staatslehre wird sie von dieser 
Untersuchung in den Raum gestellt 16 und als allgemeinstes Prinzip einer 
Wissenschaftsphilosophie der Geisteswissenschaften ist sie Gegenstand eines 
geplanten Kongresses.17 Während Kant in seinen explizit die Rechts-
anwendung betreffenden Aussagen − die jedoch alle in die vorkritische 
Zeit fallen (sic !) − die Auffassung zu vertreten scheint, die Anwendung der 
positiven Rechtsgesetze erfordere nurmehr Verstandes- und keine Ver-
nunftleistungen (beziehungsweise, die Rechtsanwendung beschränke sich 
auf Argumente mit bloss analytischen Sätzen und schliesse keine syntheti-
schen Sätze ein), wendet sich GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL entschie-
den gegen die Auffassung einer Selbstanwendung der Gesetze; in Gegen-
überstellung mit der "Selbstdurchführung des Staatsakts", macht Hegel, 
den Akt der Applikation charakterisierend, die richtige und wegweisende 
Feststellung, dass "das Gesetz nicht die Regel seiner Anwendung vollständig 
enthalten kann".18 Als begründungspflichtig und rechtfertigungsbedürftig 


  
und der "Kritik der historischen Vernunft" von Wilhelm Dilthey siehe dens.: Dilthey − 
Philosoph der Geisteswissenschaften (Dilthey − Philosopher of the Human Studies), 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991 (Princeton University Press, 1975; 3., verbesserte 
und mit einem neuen Nachwort versehene Auflage 1992); und dens.: Einbildungskraft 
und Interpretation − Die hermeneutische Tragweite von Kants "Kritik der Urteilskraft" 
(Imagination and Interpretation in Kant − The Hermeneutical Import of the "Critique of 
Judgment"), Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1997 (Chicago/ London: University of 
Chicago Press, 1990). 


16 Vgl. einführend den Aufsatz von Wolfgang Wieland: Kants Rechtsphilosophie der 
Urteilskraft, in: Zeitschrift für philosophische Forschung (Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann), hrsg. von Otfried Höffe, Band 52 (1998), Heft 1, Seiten 1ff.; sowie die im 
Paragraphen 3 in Teil I, Note 18, angegebene Literatur. 


17 In Vorbereitung bei Frithjof Rodi (Dilthey-Forschungsstelle der Ruhr-Universität 
Bochum, Deutschland), Rudolf A. Makkreel (Emory University, Atlanta/ Georgia, Verei-
nigte Staaten von Amerika) und anderen unter dem Arbeitstitel: "Reflektierende Urteils-
kraft in den Wissenschaften − Elemente einer allgemeinen Heuristik". 


18 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Fragmente einer Kritik der Verfassung Deutschlands 
(1802/ 1803), in: Gesammelte Werke, hrsg. von Manfred Baum und Kurt Rainer Meist, 
Hamburg: Felix Meiner, 1998, Band 5 ("Schriften und Entwürfe [1799 bis 1808]"), Seiten 
194f./196f. (mit meiner Hervorhebung): "Ein Act der von der Staatsgewalt ausfliesst ist 
ein allgemeiner und durch seine wahre Allgemeinheit enthält er zugleich die Regel sei-
ner Anwendung in sich, dasjenige, was er betrifft, ist ein allgemeines sich selbst gleiches; 
der Act der Staatsgewalt trägt eine freye und allgemeine Bestimmtheit hinein, und seine 
Ausführung ist zugleich seine Anwendung, sowie seine Anwendung, weil in demjeni-
gen, woran er sich anwendet, nichts unterscheidbares ist, in dem Akt selbst bestimmt 
seyn [muss], und kein spröder und ungleicher Stoff seiner Anwendung widersteht. [...] 
Wenn aber dasjenige, worauf sich das Gesetz anwenden soll, für dieses Gesetz selbst mannich-
faltig bestimmt ist, so kann das Gesetz nicht die Regel der Anwendung in sich vollständig enthal-
ten, sondern im Gegentheil, es gibt für jeden besondern Theil des Stoffs eine eigene Anwendung, 
und zwischen das Gesetz und seine Ausführung tritt der eigne Akt der Anwendung, welcher der 
richterlichen Gewalt zukommt. [...] Damit nun der Gedankenstaat für sich sey, muss die 
richterliche Gewalt, welche den Widerspruch aufheben, und das, was nur Gedanke ist, 







Einführung : Objektiver Geist, narrative Geschichte, situative Lebenspraxis XIX 


erweist sich somit nicht sosehr der Text des Gesetzes, sondern vielmehr die 
Funktion der Applikation dieses Texts auf die der rechtlichen Beurteilung 
zugängliche Lebenspraxis auf dem Weg der Rechtsprechung. Für die 
Behandlung dieser in der Tat wie für die nicht-alltägliche Rechtstheorie so 
für die tägliche Rechtspraxis entscheidenden Frage die (reflektierende) 
Urteilskraft als idée guidatrice zu erwählen, hat für das infragestehende 
Untersuchungsgebiet den entscheidenden Vorteil, dass die geschichtliche 
Gebundenheit nicht gegen die freie demokratische Entscheidung ausgespielt wer-
den kann, dass vielmehr gerade die Brücken zwischen dem geschichtsphilo-
sophischen und dem handlungstheoretischen Terrain zum Thema erhoben 
werden (können und müssen). Die reflektierende Urteilskraft wird sich in 
unserem Zusammenhang (1.) hermeneutisch als Vermögen erweisen, eine Regel 
auf einen Einzelfall anzuwenden (das Besondere als unter einer allgemeinen 
Regel zu denken), (2.) produktiv als Vermögen, von den nicht-relevanten Ein-
zelinteressen abzusehen und eine zu schaffende Norm zu beurteilen und (3.) 
historisch gesehen als Vermögen, in einer verflossenen Begebenheit das Zeitbe-
dingte von einem Verallgemeinerbaren zu unterscheiden. Damit erweist sich die 
Urteilskraft aber als ein vielgliedriger Topos, der mittels einer geeigneten 
Typologie eine Binnendifferenzierung erfahren muss, und es fällt die 
Aufgabe an, eine solche vorzuschlagen. Als Ansatz dazu hat sich folgende 
Unterscheidung als brauchbar erwiesen : die Urteilskraft tritt (1.) produktiv/ 
genetisch oder (2.) rezeptiv/ hermeneutisch auf; im ersten Fall (1.1) bezieht sie 
sich entweder auf Politik/ Staat/ Verfassung/ Recht und ist dann eine 
politische oder sie ist (1.2), bezogen auf die Geschichte, eine poetische (Nar-
rativität); im zweiten Fall (2.1), bezogen auf Normen des Rechts oder der 
Moral, ist sie eine artikulierend applizierende (reflektierend "subsumierende", 
nämlich eine, die das Besondere unter einer allgemeinen Regel stehend zu 
denken vermag) oder (2.2), bezogen auf die Geschichte, eine historische (ob 
jeweils bestimmend oder reflektierend, ist differenzierend zu beurteilen); 
während für die Jurisprudenz der Fall 2.1 im Vordergrund steht, bezieht 
sich die Staatslehre mit ihrem intrinsischen Bezug auf die politische 
Philosophie auf den Fall 1.1, aber gerade auch die Fälle 1.2 und 2.2 sind zur 
Vervollständigung der Überlegungen mit in den Horizont der Untersu-
chung zu stellen. Die Urteilskraft kann auch als eine Referenz auf den sensus 
communis/ Volksgeist aufgefasst werden und bezieht sich dann (1.) produktiv 
auf die erweiterte Denkungsart (intersubjektiv geteiltes Bewusstsein) oder (2.) 


  
auf die Wirklichkeit anwenden, ihn also realisiren, und die Wirklichkeit ihm gemäss 
machen wollte, so beschaffen seyn, dass auch ihre Anwendung nur ein Gedanke bleibt, 
und also die allgemeinen Ordnungen, durch welche das Land ein Staat wäre, in ihrem 
Übergang in die Realität gelähmt, und dieser Übergang selber zwar gesetzt und ange-
ordnet, denn die Ordnungen haben gar keinen Sinn, wenn sie nicht den Zweck haben 
ausgeführt zu werden, aber auch der Akt des Übergangs wieder zu einem Gedanken-
ding gemacht würde". 
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auf historische Erfahrung (öffentlich geteilte Geschichten).19 Ausgehend vom 
augenfälligsten Fall der richterlichen Urteilskraft, des Judizes, hat 
WILHELM SAUER festgehalten, die Kunst zu urteilen bestehe "in einer weisen 
Vereinigung der sämtlichen Lebensfunktionen zu einem einheitlich geschlossenen 
Urteilsakt".20 Wenn sich nun diese Vereinigung zu einem Ganzen nicht als 
ein Vorgegebenes, sondern als ein in jedem Anwendungsfall mittels ver-
nünftiger Reflexion neu Herzustellendes zeigte, könnte es sich erweisen, 
dass auch die Jurisprudenz und vielmehr noch die Staatslehre gerade nicht 
über ein Allgemeines verfügen, von dem sich ihre Begriffsbildungen 
bestimmend ableiten liessen, dass beide vielmehr auf ein Besonderes in Gestalt 
von (Un-)Rechtserfahrungen und Fall-/ Entscheidungsnormen verwiesen sind, 
von dem aus ihre System- und Begriffsbildung ausgehen müssen, dies unter 
Betätigung eben der reflektierenden Urteilskraft; ein solcher Schluss hätte 
tiefgreifende Folgen für die Bestimmung des Verhältnisses von Theorie 
und Praxis auf den infragestehenden Gebieten und es wäre darin ein Hin-
weis darauf enthalten, dass nur unter Einbezug der Problematik der Anwen-
dung/ Applikation der Rechtsnormen eine wissenschaftsphilosophische Grundle-
gung von Jurisprudenz und Staatslehre gelingen kann. Die hier nur skizzierte 
Alternative zu einem vergegenständlichten Rechts- und Staatsverständnis 
fordert dazu auf, die Rechtsordnung als angelegt auf ihre Verwirklichung 
zu versteht, und eine Übereinstimmung zwischen den positivierten Rech-
ten und Pflichten und dem Rechtsbewusstsein als proprium der Rechtsidee 
anzunehmen, wie dies etwa von EUGEN HUBER intendiert war : 


"Man pflegt sich das Recht als eine abstrakte Ordnung vorzustellen, 
die auf die konkreten Lebensverhältnisse zur Anwendung gebracht 
werden soll. Allein an einem solchen Gedankengebilde haftet unver-
meidlich die ganze Erdenschwere der menschlichen Unvollkommen-
heit, und von Rechtsverwirklichung kann nur dann gesprochen werden, 
wenn das tatsächliche und tätige Leben in der Rechtsgemeinschaft mit der 
Rechtsidee in Übereinstimmung gebracht ist".21 


  
19 Vgl. die aktuelle, pluralistische und heuristische Deutung, die der Volksgeist als common 


sense bei Philip Pettit erfährt: The Common Mind − An Essay on Psychology, Society, and 
Politics, Oxford: Oxford University Press, 1996 (1. Auflage 1993); vgl. im weiteren 
Zusammenhang auch dens.: Judging Justice − An Introduction to Conteporary Political 
Philosophy, London: Routledge & Kegan Paul, 1980. 


20 Wilhelm Sauer: Juristische Methodenlehre − Zugleich eine Einleitung in die Methodik der 
Geisteswissenschaften, Stuttgart: Ferdinand Enke, 1940, Seite 126; hier wird das Urteil 
schöpferisch und positional definiert als ein "Gestalten eines bestimmten Lebenstatbe-
stands durch begriffliches Denken zwecks Stellungnahme", Seite 127; meine Hervorhe-
bung. 


21 Eugen Huber: Recht und Rechtsverwirklichung − Probleme der Gesetzgebung und der 
Rechtsphilosophie, Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1921, Vorwort, Seite IX, mit meiner 
Hervorhebung; seine Intention ist es daher, Einleitung, Seite 2, "eine gedankenmässige 
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b) Die Intuition legt es uns nahe, dass die Werke der Künste unabhängig 
von der Einbettung in eine bestimmte Kultur, also interkulturell, wertgeschätzt 
werden können (was aber nicht unbedingt heisst, dass eine Orientierung 
an den Leistungen der reflektierenden Urteilskraft auf einen Intuitionis-
mus hinausläuft, der jedenfalls in der Moralphilosophie als problematisch 
zu werten ist); was liegt in dieser Situation näher, als die auf ästhetischem 
Gebiet vorangetriebene allgemein-philosophische Befassung mit der 
(reflektierenden) Urteilskraft daraufhin zu untersuchen, ob sie auch auf 
"Gegenstände" der staatlich organisierten Gemeinschaften anwendbar sein könn-
ten (Positivierung von Rechtsprinzipien als Menschenwerk, politische 
Institutionen als "Werke", nicht als Dinge, sondern als Vergegenständ-
lichungen). Diesen Weg einzuschlagen erweist sich aber nun als ein diffizi-
les Unterfangen, das in ein hochdifferenziertes System der Korrelationen zwi-
schen den Vermögen menschlicher Geistestätigkeit und dem kollektiven Handeln 
mündet und eröffnet ein nur schwierig zu bewältigendes Labyrinth von 
Verzweigungen und Verästelungen. Eingedenk dieser Situation ist eine 
topische Vorgehensweise angezeigt, die das Fehlen eines zwingenden 
Systems rechtfertigt. Sowieso : stellt man theoretische Überlegungen von 
der Praxis direkt verwertbaren Einsichten gegenüber, erweist sich die 
Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis als falsch gestellt; 
richtigerweise ist ohne weiteres auszugehen von einem unleugnenbaren 
Vorrang der Praxis vor aller Theorie in allen Anwendungswissenschaften (dies 
mit vielen guten Gründen, die man aber dem Theoretiker und nicht dem 
Praktiker beizubringen hat). Also kann es sich bei der vorliegenden 
Untersuchung nur um einen allgemeinen Teil handeln; den besonderen 
Teil liefern für die Jurisprudenz die Zeugnisse der Rechtspraxis sowie die 
daran geübten Methoden, für die Staatslehre müsste ein besonderer Teil 
wohl die Gestalt von Verfassungsgeschichten annehmen, die das norma-
tive Potential der politischen Erfahrung zu überliefern, beziehungsweise 


  
Zusammenfassung all dessen, was wir Recht nennen, herzustellen, und zwar mit dem 
Ergebnis, dass diese Gesamtanschauung mit unserem Rechtsbewusstsein sowohl in der 
rechtlichen Beurteilung der Dinge als auch in der Richtung unseres rechtlichen Willens 
übereinstimmt". Die Gesamtheit des Bewusstseins und die Einheit der Persönlichkeit 
sowie jede Herstellung einer Einheit beruhen, Einleitung, Seiten 1 und 8 (mit meiner 
Hervorhebung am Schluss), "auf der gesuchten Einheit des Bewusstseins. [...] Die 
Erkenntnis ist stets eine Funktion der Vernunft selbst, es soll eine in unserem vernünfti-
gen Bewusstsein begründete Einheit hergestellt werden, eine Einheit also als Ergebnis 
wissenschaftlicher Erkenntnis. [...] Überall haben wir als Ziel jenes gesuchte Ganze im 
Auge, das sich mit unserem Bewusstsein, in Bezug auf das Dasein, den Grund und das 
Werden des Rechts, verknüpft. Was wir vom Rechte wissen und im Rechte wollen, das verei-
nigt sich in unserem vernünftigen Bewusstsein zu der höheren Einheit des Sollens, mit einer 
Bedeutung,  ohne die das Recht niemals als Recht gedacht werden kann". 
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die Bedingungen für eine solche Überlieferung auszumachen hätten.22 Die 
Inbezugsetzung von Recht und Schönheit hat unlängst eine parabolische 
Behandlung bei meinem akademischen Lehrer PETER SALADIN gefunden : 


"'Warum soll die Wahrheit − was immer darunter zu verstehen ist − 
nicht schön sein ?', fragte das Einhorn, 'ganz abgesehen davon, dass 
Wahrheit als Ziel einer normativen Wissenschaft − als welche sich die 
Rechtswissenschaft wohl überwiegend begreift − sicher nicht genügt. 
Gerechtigkeit und Klarheit verdienen als Ziele doch gewiss beigefügt, 
ja vorangestellt zu werden. Gerechtigkeit ist Harmonie, und Klarheit 
Licht, darum sind sie schön ! Nun bestreite ich keineswegs, dass viele 
von Euch mit Eurer Wissenschaft Gerechtigkeit und Klarheit anstreb-
ten und damit auch Schönheit. Aber Ihr macht Euch diesen Zusam-
menhang zu wenig bewusst !'" 23 


Auch ist kürzlich ein einziger, wenn auch enttäuschender, französischer 
Sammelband zu den rechtsphilosophischen Themenkreisen "schönes/ poe-
tisches Recht", "Ästhetik der Gerechtigkeit" et cetera, kurz : "droit et esthéti-
que" ("Recht und Ästhetik") erschienen.24 Hier zeigt sich besonders 
schmerzlich, dass auf der Ebene der konstituierten Disziplinen der Ästhe-
tik, der Ethik und der Rechtserkenntnis die Behandlung in der Tat bei der 
Feststellung allgemeiner Verhältnisse (Ähnlichkeiten/ Vereinbarkeiten, 
Verschiedenheiten/ Unverträglichkeiten) stehen bleibt, und dass also ein 
Vordringen zum Zusammenfunktionieren der verschiedenen intellektuellen/ men-
talen Vermögen, wo allein fruchtbare Wechselwirkungen studiert werden 
können, regelrecht herausgefordert wird (Identifizierung der Rechtsidee mit 
der Harmonie zwischen dem Rechtsbewusstsein und dem Rechtsleben). 
Allein für das Gebiet der politischen Philosophie ist es unter dem Namen 


  
22 Es ist geplant, die hier gewonnen Einsichten an historischem Anschauungsmaterial mit 


aktueller Absicht auf die derzeit laufende Schweizerische Verfassungsreform exemplifi-
zieren. 


23 Peter Saladin: Schönheit und Recht − Gespräch mit einem Einhorn, in: De la constitution 
− Études en l'honneur de Jean-François Aubert, hrsg. von Piermarco Zen-Ruffinen und 
Andreas Auer, Basel/ Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhahn, 1996, Seiten 181ff., 
182 (auch in: Die Wirklichkeit des Einhorns − Geschichten, Bern: Stämpfli, 1997, Seiten 
11ff.). 


24 Droit et esthétique (Archives de Philosophie de Droit, Band 40), Paris: Sirey, 1996; vgl. 
die Einführung von Gérard Cornu: Droit et esthétique − Présentation, daselbst, Seiten 8ff.; 
sowie die Beiträge von Valentin Petev: Connaissance en droit et esthétique, daselbst, 
Seiten 96ff.; Alexis Philonenko: Le juste et le beau chez Kant, daselbst, Seiten 56ff.; Rainer 
Rochlitz: Critériologie du juste et du beau, daselbst, Seiten 64ff.; und von Jean-Marc 
Trigeaud: Le mythe du héros et l'esthétique de la justice, daselbst, Seiten 34ff. −   
Dabei hätte es gerade in der französischen Tradition der jurisprudence générale einen für 
die Beschäftigung mit der Fragestellung fruchtbaren Ansatz gegeben, nämlich bei P. 
Fabreguettes: La logique judiciaire et l'art de juger, Paris 1914. 
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des common sense zu einer verbreiteteren Befassung mit dem Phänomen der 
Urteilskraft gekommen : So hat ERNST VOLLRATH eindringlich darauf 
hingewiesen, dass ein Einbruch der Ideologie in den politischen Bereich − 
das ist wenn (rationalistische) Theorie ohne die Urteilskraft sich seiner 
bemächtigt − zu einem allgemeinen Verlust der Urteilskraft führt und das 
Politische vollkommen zerstört : "aus der völligen Unerfahrenheit mit dem 
politischen Bereich setzt die weltlose Vernunft die theoretischen Kon-
strukte an die Stelle der ruinierten Urteilskraft".25 Anhand einer Analyse des 
demokratischen Bewusstseins, wie sie in der Theorie ALEXIS DE TOCQUEVILLEs 
entgegentritt (Strukturanalyse des politisch-gesellschaftlichen Bewusst-
seins) hat in gänzlich anderer Grundhaltung KARL-HEINZ VOLKMANN-
SCHLUCK die politische Praxis als "geleitet von dem in sich reflektierten 
Denken, dem Sich-Vorstellen" 26 charakterisiert und die Forderung nach 
Reflexion erhoben, "die auf das Bewusstsein selbst in seiner Beziehung 
zum Gegenstand geht, so dass der Gegenstand des Denkens und Wollens 
das Bewusstsein selbst mit allen seinen Bestimmungen und Gegenständen 
ist".27 In einem weiteren Zusammenhang könnte auch die englische/ schot-
tische common sense-Philosophie von Interesse sein : die aufklärerischen 
praktischen Philosophien von THOMAS REID,28 ADAM FERGUSON, DUGALD 
STEWART, und anderen etwa, bis hin zu GEORGE EDWARD MOORE (man ver-
gleiche das Buch "Defence of Common Sense" aus dem Jahr 1925).29 Als ver-
wandt erweist sich beispielsweise auch GEORGE SANTAYANAs pragmati-
scher Ansatz einer "Reason in Common Sense" 30 und auch die Verbindung 
eines holistischen Individualismus mit einem Konzept der republikani-
schen Freiheit, bei PHILIP PETTIT benannt mit "Common Mind",31 trägt zu 
  
25 Ernst Vollrath: Die Rekonstruktion der politischen Urteilskraft, Stuttgart: Ernst Klett, 


1977, Seite 138., mit Verweis auf die Bestätigung der These Alexis de Tocquevilles vom 
Niedergang der Urteilskraft bei Reinhart Koselleck: Kritik und Krise − Eine Studie zur 
Pathogenese der bürgerlichen Welt, 1973. 


26 Karl-Heinz Volkmann-Schluck: Politische Philosophie − Thukydides, Kant, Tocqueville, 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1974, Seite 198. 


27 Daselbst, Seite 227. 
28 Siehe Thomas Reid: An Inquiry Into the Human Mind on the Principles of Common 


Sense, hrsg. von Derek R. Brookes, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997. 
29 Vgl. Manfred Kuehn: Scottish Common Sense in Germany (1768 bis 1800), Montreal: 


McGill-Queen's University Press, 1987; Knud Haakonssen: Natural Law and Moral Phi-
losophy − From Grotius to the Scottish Enlightenmeht, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1996; und Franco Restaino: Scetticismo e senso comune − La filosofia scozzese 
da Hume a Reid, Bari: Laterza, 1974; sowie die Beiträge bei Vincent Hope (Hrsg.): Phi-
losophers of the Scottish Enligtenment, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1984. 


30 George Santayana: The Life of Reason − Reason in Common Sense, 1905. 
31 Philip Pettit: The Common Mind − An Essay on Psychology, Society, and Politics, 


Oxford: Oxford University Press, 1993 (Postscript − A Common Mind in Three Senses, 2. 
Auflage 1996, Seiten 340ff.). 


   







XXIV Recht und Staat als Objektivationen des Geistes in der Geschichte 


einer Situierung der politisch-philosophischen Problematik entscheidend 
bei. Bereits in GIOVANNI BATTISTA VICOs "Nuova Scienza" aus dem Jahr 1725 
(zweite Auflage von 1730) jedoch ist eine Wissenschaft des sensus communis 
für das Gebiet der geschichtlich-gesellschaftlichen Welt inauguriert;32 dazu 
führt DONALD PHILLIP VERENE näher aus : 


"Vicos neue Wissenschaft zielt auf eine Geschichte [narratio vera] des 
Gemeinsinns, der Modifikationen innerhalb des sensus communis, wie 
sie die Entwicklung der Menschheit in ihrem Fortschreiten bis hin zur 
Autorität des Naturrechts markiert haben. Das Wahlverhalten des 
Menschen, die Entscheidungen, durch die die menschliche Welt 
geordnet worden ist, gründet in keinem rationalen Schlussverfahren 
aus Regeln oder Gesetzen, sondern vollzieht sich im Handeln auf-
grund einer allen gemeinsamen Wirklichkeitserfahrung, aufgrund 
eines sensus communis".33 


Das Konzept des sensus communis erweist sich damit gewissermassen als 
Kumulation aller Gemeinplätze, letztlich des gesunden Menschenverstan-
des, der gesunden Vernunft, oder − topisch gesprochen − der mit den 
menschlichen Sinnen erfahrbaren loci; der sensus communis schlägt sich 
letztlich nieder in den "Sprechformen, im Gefühl und in der Deutungsperspektive, 
die die gemeinschaftliche Basis im Leben eines Volkes bilden".34 Ein soverstande-
ner Gemeinsinn ist legitimerweise unproblematisch vorauszusetzen, eben 
weil er Bedingung ist für die Möglichkeit einer öffentlichen Mitteilbarkeit 
dessen, was sich nicht auf Begriffe bringen und beweisen/ begründen, 
sondern was sich nur exemplarisch und argumentativ/ rhetorisch/ topisch 
veranschaulichen lässt. Eine Qualifizierung der Urteilskraft und der Einbil-
dungskraft (Differenz !) als "intellektuelle Tugenden" findet sich denn sogar 
bei THOMAS HOBBES, einem ausgesprochenen Konstrukteur der öffentlich-
politischen Sphäre (und zwar in dessen Anthropologie); also verbürgt am 
Ende nicht die Methode (zum Beispiel Reziprozität im Gesellschaftsvertrag 
oder die begriffliche Unterscheidung zweier aufeinanderfolgender Gesell-
schaftsverträge), sondern eine Tugend die Wissenschaftlichkeit von Argumenten 


  
32 Giovanni Battista Vico: Grundzüge einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur 


der Völker, mit deren Hilfe die Prinzipien eines neuen Systems des Naturrechts der Völ-
ker wiederhergestellt werden (Principj di una scienza nuova d'intorno alla communa 
natura delle nazioni − Per la quale si retruovano i principj di altro sistema del diritto 
naturale delle genti) (Philosophische Bibliothek, Band 418), hrsg. von Vittorio Hösle und 
Christoph Jermann, 2 Bände, Hamburg: Felix Meiner, 1990 (Napoli 1725; 2. Fassung 
Napoli 1730). 


33 Donald Phillip Verene: Vicos Wissenschaft der Imagination − Theorie und Reflexion der 
Barbarei (Vico's Science of Imagination) (Humanistische Bibliothek, Reihe 1, Band 44), 
München: Wilhelm Fink, 1987 (Ithaca: Cornell University Press, 1981), Seite 135. 


34 Daselbst, Seite 163; meine Hervorhebung. 
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in der neuzeitlichen politischen Philosophie. Dabei führe ein Unterschied in 
den Gemütsbewegungen der Menschen (eine unterschiedliche Geschwin-
digkeit der Auffassungsgabe) zu verschiedenem Geschmack : 


"Und während in dieser Folge der menschlichen Gedanken nichts an 
den Dingen wahrzunehmen ist, über die sie nachdenken, sondern nur, 
worin sie einander ähnlich sind oder worin sie einander unähnlich sind 
oder wozu sie dienen oder wie sie solch einem Zweck dienen, sagt man von 
Menschen, die ihre Ähnlichkeiten gut wahrnehmen, falls es solche 
sind, die andere nur selten wahrnehmen, sie haben einen guten Ver-
stand, womit hierbei eine gute Einbildungskraft gemeint ist. Aber von 
Menschen, die ihre Unterschiede und Unähnlichkeiten wahrnehmen, 
was man Unterscheiden, Erkennen und Beurteilen nennt, sagt man, wenn 
dieses Erkennen nicht leicht ist, sie haben ein gutes Urteilsvermögen; 
und besonders in bezug auf Unterhaltung und Geschäft, wo Zeiten, 
Orte und Personen zu unterscheiden sind, nennt man diese Tugend 
Umsicht. Die erstere, das heisst die Einbildungskraft, ohne die Hilfe des 
Urteilsvermögens, wird nicht als Tugend gelobt; aber die letztere, das 
heisst, Urteilsvermögen und Umsicht, wird um ihrer selbst willen, 
ohne die Hilfe der Einbildungskraft gelobt".35 


Die Tugend der Umsicht − man ist geneigt zu übersetzen : die Tugend der 
Urteilskraft − sei nötig in Bezug auf Zeiten, Orte und Personen, mithin zur 
Beurteilung der Anwendung auf einen bestimmten Kontext; die Anteile an 
Urteilsvermögen und Einbildungskraft in Dichtung, Geschichtsschreibung, bei 
Lobreden und Ermahnungen werden von Hobbes weiter wie folgt veran-
schlagt : 


"Bei Beweisführung, Beratung und jeder strikten suche nach Wahrheit 
tut das Urteilsvermögen alles; abgesehen davon, dass das Verständnis 
zuweilen mit einem angemessenen Gleichnis eröffnet werden muss; 
und dann besteht entsprechende Verwendung für die Einbildungs-
kraft. [...] Wo es also an Verstand mangelt, mangelt es nicht an Einbil-
dungskraft, sondern an Umsicht. Daher ist Urteilsvermögen ohne Ein-
bildungskraft Verstand, aber Einbildungskraft ohne Urteilsvermögen 
nicht".36 


c) Als ein möglicher anderer Ausgangspunkt für die vorliegende 
Untersuchung könnte die Tradition der Gattung der sogenannten Allge-


  
35 Thomas Hobbes: Leviathan (Philosophische Bibliothek, Band 491), hrsg. von Hermann 


Klenner, Hamburg: Felix Meiner, 1996, Seiten 56f. (Kapitel VIII: "Von den Tugenden, die 
man gewöhnlich intellektuelle nennt, und ihren entgegengesetzten Mängeln"). 


36 Daselbst, Seiten 58f. 
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meinen Staatslehre genommen werden;37 bereits einer sich Überblick ver-
schaffenden Bestandesaufnahme drängt sich der Eindruck gewissermassen 
auf, dass sich der überlieferte Bestand der Themen schlecht einfügt in die 
derzeit in der politischen Philosophie und Gesellschaftstheorie geführten 
Debatten, dass also dringlich eine Selbstbesinnung und eine Transformation 
der Gattung der Staatslehre/ Verfassungslehre angesagt ist. Solches im Kontext 
der Wissenschaftstheorie der Geisteswissenschaften zu tun, heisst zugleich 
von der Überzeugung auszugehen, dass für die Allgemeine Staatslehre der 
Staat und für die Jurisprudenz die positive Rechtsordnung nie der Rahmen 
ausmachen dürfen, dass diese vielmehr Untersuchungsgegenstände dar-
stellen, die in einem grösseren Rahmen untersucht, in einen weiteren Zusammen-
hang gestellt werden müssen (hier vorgeschlagen eben das Spannungsfeld 
zwischen objektivem Geist, narrativer Geschichte und situativer Lebens-
praxis, unter Einschluss des transformierenden Vermögens der reflektie-
renden Urteilskraft). Bestenfalls kann es einer solchen Erweiterung des 
Untersuchungsgebiets gelingen, eine kritische Distanz zu schaffen zu den 
geschichtlichen Objektivationen des Staates und des Rechts auf dem Boden 
einer auf Reflexionsleistungen der Vernunft angelegten politischen Philo-
sophie/ Geschichtsphilosophie. Im fach-/ literaturgeschichtlichen Zusam-
menhang ist eine eklatante Inkongruenz festzustellen zwischen den von der 
Gattung der Allgemeinen Staatslehre behandelten Gegenständen auf der einen 
Seite (dazu kommt noch eine weitgehende Zersetzung der Gattungsge-
schichte und der Problemkontinuität) und den einzelmonographisch dargestell-
ten Themen sowie den laufenden Debatten auf der anderen Seite (als Aus-
nahmen seien unter anderen die Werke von WILHELM HENKE,38 GÖRG 
HAVERKATE 39 und PETER PERNTHALER 40 genannt). Der auffallend zuneh-
mende persönliche Einschlag der Staatslehren der Nachkriegszeit zeugt 
gewiss von einer in Gang befindlichen Transformation der Literaturgattung, 
wobei aber neue Formen noch kaum erkennbar sind und sich wohl auch 
nicht ohne weiteres auskristallisieren werden. Dies könnte davon rühren, 
dass die Frage der Macht des Staates und der Macht im Staat nach wie vor 
für ein Anathema gehalten werden muss (MICHAEL THOMAS GREVEN 41); 


  
37 Vgl. die zu weiteren Nachforschungen anregende Zusammenstellung der diesbetreffen-


den Quellen im Paragraphen 15 in Teil V, Note 124d. 
38 Wilhelm Henke: Recht und Staat − Grundlagen der Jurisprudenz, Tübingen: J. C. B. Mohr, 


1988. 
39 Görg Haverkate: Verfassungslehre − Verfassung als Gegenseitigkeitsordnung, München: 


C. H. Beck, 1992. 
40 Peter Pernthaler: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, Wien/ New York: Sprin-


ger, 1986 (2. Auflage 1996). 
41 Michael Th. Greven: "Macht in der Demokratie" − Anathema in Politikwissenschaft als 


Demokratiewissenschaft und empirischer Politikforschung, in: Macht in der Demokratie 
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dabei ist jedoch die Genese der politischen Philosophie nur aus dem 
Kampf gegen die Tyrannei, beziehungsweise der Fragestellung nach der 
"guten Regierung" schlüssig zu erklären. Jedenfalls ist daran zu mahnen, 
dass die Diskussion betreffend die Entartung staatlicher Macht auch in der 
Staatsform der Demokratie nur scheinbar gebannt werden kann durch die 
Wiedererstehung des Naturrechts nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen 
mit dem damit einhergehenden Verfassungspatriotismus (die Vorstellung 
der Verfassung als auf die Rechtssphäre transzendierende, als auf vorposi-
tive Werte bezogene Ordnung birgt in mancher Hinsicht durchaus auch 
folgenschwere Gefahren). Anstatt Recht und Staat auf moralische/ ethische 
oder politische Grundentscheidungen zu beziehen, kann und muss − im 
Sinn einer Alternative − die Jurisprudenz und die Staatslehre als Geistes-
wissenschaften betreiben heissen : die relative Selbständigkeit der Rechts- und 
Staatswissenschaft anerkennen (gemässigter Positivismus und begriffliche 
Dogmatik wären dann nicht nur als vereinbar, sondern als Voraussetzun-
gen der geisteswissenschaftlichen Grundlegung der Jurisprudenz und der 
Staatslehre zu begreifen). Der Umgang der so begründeten neuen Wissen-
schaften mit dem ihnen vorliegenden Erfahrungsmaterial wäre zu kon-
trollieren durch eine Wissenschaftsphilosophie, die epistemologische, logische, 
ontologische, methodologische und andere Aspekte umfasste. 


d) Die vorliegende Untersuchung verbindet ein enger biographischer 
Entstehungszusammenhang mit der Dissertation "Souveränität in Frage 
gestellt", die die Souveränitätslehren der Weimarer Staatsrechtslehrer HANS 
KELSEN, CARL SCHMITT und HERMANN HELLER in einen weiteren Zusam-
menhang mit grundlegenden Fragen der Allgemeinen Staatslehre stellte; 
ein erster, noch vorwiegend von Vorahnungen geprägter Entwurf für die 
hier behandelte Thematik findet sich denn bereits im dortigen Schlusspara-
graphen.42 Zum regelrechten Ausgangspunkt der Nachforschungen entwi-
ckelte sich im Verlauf der Arbeit die schon dort favorisierte Position Hel-
lers, nämlich dessen Entwurf einer Staatslehre als Kulturwissenschaft, Wirk-
lichkeitswissenschaft und Strukturwissenschaft.43 Die vorgelegte Monographie 
verdankt Heller viel mehr und auch noch anderes als worauf verwiesen 
wurde und was explizit belegt werden könnte; deshalb sei sie dessen 
Gedenken gewidmet. Die Rekonstruktion der Grundlagen, auf denen Heller 
seine Staatslehre aufbaute führte wie selbstverständlich zum systematischen 
Ansatz der reflektierenden Urteilskraft, der dieser Untersuchung nun als 


  
− Denkanstösse zur Wiederbelebung einer klassischen Frage in der zeitgenössischen 
Politischen Theorie, Baden-Baden: Nomos, 1991, Seiten 107ff. 


42 Siehe meine Dissertation: Souveränität in Frage gestellt − Die Souveränitätslehren von 
Hans Kelsen, Carl Schmitt und Hermann Heller im Vergleich, Baden-Baden: Nomos, 
1995, Paragraph 28, Noten 135 bis 137, Seiten 652ff. 


43 Vgl. den letzten Paragraphen 15 dieser Untersuchung in Teil V. 
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roter Faden durchwirkt; wie von selbst offenbarte sich auch der Paradig-
menwechsel vom bonum commune zum sensus communis, wie er hier als Leit-
motiv in den Wissenschaften von den Formen menschlicher Gemeinschaf-
ten aufzuweisen und durch zahlreiche Feststellungen zu bekräftigen unter-
nommen wird (getreu einem wirkungsgeschichtlich-hermeneutischen 
Ansatz ist eine nachzeichnende Neuinterpretation zum Ziel erklärt, die es 
vermeidet, falsche genialische Originalität anzustreben). 


e) Die vorliegende Untersuchung bietet sich aber auch aus einem 
bemerkenswerten doppelten wissenschaftsgeschichtlichen Anlass an : 
einmal der philosophiegeschichtliche Anlass der Neuentdeckung der "ande-
ren" Kantischen politischen Philosophie, die auch und gerade zu einer Wie-
derbelebung eines verschütteten geisteswissenschaftlichen Ansatzes in der 
Jurisprudenz und in der Staatslehre führen muss (daher die Nachforschun-
gen nach der geisteswissenschaftlichen Methode der Staatslehre, der 
Gesellschaftslehre und der politischen Philosophie); und dann der zeitge-
schichtliche/ systematische Anlass der Neuinszenierung der philosophischen 
Ästhetik ausserhalb des Gebiets des Kunstschönen, die gewiss als Modeer-
scheinung bezeichnet werden darf (daher die Orientierung an den Leistun-
gen der philosophischen Ästhetik in der Absicht auf ihre Übertragung auf 
die Grundlegung der Geisteswissenschaften). Wenn auch die allgemeine 
Ästhetik in der postmodernen Theoriebildung unterdessen grosse Bedeu-
tung gewonnen hat, so ist es doch erklärtes Ziel dieser Arbeit, nachvoll-
ziehbar zu machen, dass der Ästhetik bereits in der Genese und Entwicklung der 
Moderne eine Schlüsselrolle zufiel, und dass diese − in ihrer klassischen Form 
und nicht als postmodernistische Ästhetisierung allen und jedes (sic !) − 
gerade in der politischen Philosophie − und damit für die Grundlegung 
der Staatslehre wie der Jurisprudenz, für eine sogenannte "Juristik" − eine 
zentrale Stellung innehat. 


f) Es gibt keine Kontinuität in der Wirksamkeit von Ideen, vielmehr 
muss jede Generation die geistige Kultur ihrer Vorfahren neuerlich errin-
gen : so ist der Wissenschafter konfrontiert mit einem grundsätzlich grösser 
werdenden Grundstrom von potentieller Erfahrung, aber nur vereinzeltem Auf-
scheinen dieser Erfahrung aus dem Prozess des Vergessens und Verlierens.44 
Diese Situation legt es einer nüchternen Betrachtung, die auf eine Verherr-
lichung von erfolgreichen Ideen verzichtet nahe, das Erinnern/ die Rezep-
tion als einen Glücksfall und das Sinnverstehen in komplexeren Zusam-


  
44 Diese Ahnung erscheint etwa in einem Aphorismus von Carl August Emge: Diesseits und 


jenseits des Ernstes, in: Konkrete Vernunft, Festschrift für Erich Rothacker, hrsg. von 
Gerhard Funke, Bonn: H. Bouvier & Co., 1958, S. 233ff., 236: "Geistreiche überschätzen 
oft ihre tatsächlichen Funde. Der Geist zeichnet hier nur eine neue Arabeske um ein altes 
Muster". 
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menhängen immer als prekär im Sinn von prekaristisch − das heisst : auf 
Abruf geliehen − aufzufassen (man vergleiche die Vorstellung des corso 
und ricorso bei GIOVANNI BATTISTA VICO). Eine solche wirkungsgeschicht-
lich und wissenssoziologisch geprägte Einschätzung wissenschaftlicher 
Traditionsbildung mag pessimistisch erscheinen,45 eröffnet aber auch Ver-
ständnischancen,46 dies nicht zuletzt deshalb, weil sie problemgeschichtliche 
Bemühungen der herkömmlich betriebenen Ideengeschichte voranstellt (in Erinne-
rung an die Mahnung von LORD ACTON : "study problems, not periods, and 
not sites" ist zunächst stets der Problem-, nicht sosehr der Zeit- und nicht 
primär der Orts- oder Personenbezug zu suchen, eben weil Ideen, obwohl 
ihre Erscheinungen eine Geschichte hat, einen unzeitlichen und ubiquen 
Charakter haben). Als hauptsächliche Folge dieser Umorientierung ist die 
Konzentration auf die Erfahrung hervorzuheben, das heisst auf das Erleb-
nis und auf die Systembildung mittels Symbolsystemen anstelle der 
Deduktion von spekulativen Ideen; dieses Postulat verweist unmittelbar 
auf einen lebensphilosophischen Umgang mit dem Vorrang der Praxis vor aller 
Theorie (unter Inkaufnahme eines gewissen Hangs dieser Auffassung zum 
Methodenskeptizismus). Es ist zu fordern, dass die bemühten konzeptuel-
len Vorstellungen unablässig dem Widerstand des zu untersuchenden Ge-
genstandes folgen, sich ihm gewissermassen anschmiegen;47 daraus resul-
tiert eine zunächst vielleicht befremdliche, weil vorsichtige, schwache und 


  
45 Bezeichnenderweise war es denn Arthur Schopenhauer, der in einem Aphorismus das 


Vergessen als eine positiv zu wertende Leistung auffasste: "Zu verlangen, dass einer 
alles, was er je gelesen, behalten haben sollte, ist wie verlangen, dass er alles, was er je 
gegessen hat, noch in sich trägt. Er hat von diesem leiblich, von jenem geistig gelebt und 
ist geworden, was er ist". 


46 Vgl. Erich Rothacker: Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte, in: Mensch und Ge-
schichte − Studien zur Anthropologie und Wissenschaftsgeschichte, Bonn: Athenäum, 
1960, Seiten 84ff., der die Konnexität von Problemgeschichte und lebensphilosophischem 
Ansatz herausstellt, dies unter Bezugnahme auf die Akademieabhandlung von Nicolai 
Hartmann: Der philosophische Gedanke und seine Geschichte, 1936. –    
Die Orientierung an der Problemgeschichte und nicht an der begriffsgebundenen Ideen-
geschichte findet sich an der Fragestellung der innerstaatlichen Höchstmacht exemplifi-
ziert bereits in meiner Dissertation durchgeführt, am angegebenen Ort. 


47 Dass der "Gegenstand", um den es hier geht, natürlich keine Wirklichkeit hat, sondern 
ein vermittels der Urteilskraft erst gebildeter Denkgegenstand ist, erscheint selbstver-
ständlich; siehe die Bemerkung über die amorphe Struktur der Gegenstände des Rechts-
denkens von Benjamin Nathan Cardozo: Die Paradoxien der Rechtswissenschaft (Colum-
bia University Press 1928), in: Ausgewählte Schriften, hrsg. von Margaret E. Hall, Frank-
furt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1957, Seiten 225ff., 271: "Jeder Gegenstand ist 
zusammenhängend (coherent) in Bezug auf ein vergangenes Unzusammenhängendes, 
und alles Unzusammenhängende steht mit einem zukünftigen Zusammenhängenden in 
Beziehung". 
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vage Hypothesenbildung, die ihr Ziel ruhig auch einmal verfehlen darf :48 
um diesem Eingeständnis gebührend Rechnung zu tragen, wird anstelle 
einer Makro- eine Mikro-Wissenschaft im Sinn SIEGFRIED KRACAUERs inten-
diert, die eine kostbare "Akuratesse im Approximativen" hervorbringt,49 und 
die damit die theoretische Wichtigkeit nicht nur des essentiale, sondern auch des 
accidentale konzediert (weil beides vom Autoren zum vorneherein nicht aus-
einandergehalten werden kann). In die Funktion der zu entgleiten drohen-
den methodischen Sicherheit tritt im Ergebnis eine Geschichten erzählende 
Wissenschaft und die Arbeitsmethodik gehört nun quasi zu den auszeich-
nenden Tugenden des Wissenschaftlers. Reduziert sich Wissenschaft kon-
sequenterweise auf ein Erzählen von Wissenschaftsgeschichten, das heisst wird 
sie zu einem antiquarischen und philologischen Geschäft, wenn der Praxis und 
ihrer Induktion beziehungsweise Klassifizierung die Vorrangstellung vor 
ideologisch aufgeladener Theorie eingeräumt wird ? Jedenfalls ist eine 
abstrakte kritische Distanz in dieser Situation nicht leicht aufrechtzuerhal-
ten; weil notwendig auf die geschichtliche Erfahrung verworfen, weist sich 
Kritik diesfalls als vorurteilslose Prüfung der geschichtlichen Objektivatio-
nen auf ihre erlebte Sinnhaftigkeit aus. Die vornehme Beschränkung auf ein 
Erzählen von Wissenschaftsgeschichten und auf eine Koordination der Erzählge-
genstände der einzelnen Disziplinen trägt es zudem in sich, dass sowohl das 
theoretische Erkenntnisinteresse wie auch das wissenschaftliche Selbstverständ-
nis sich auf Wissenschaftsgeschichte verlagern und damit vielleicht nicht mehr 
als genuin philosophisch anerkannt werden. In der Absicht auf eine den-
noch philosophische, wenn auch auf eine aporetisch begründete "Systematizität" 
manifestiert sich nichtsdestotrotz ein deutlicher Einschlag gegen eine prak-
tisch-philosophische Behandlung der Probleme der Staatslehre und der Jurispru-
denz (diese Disziplinen verstanden im Sinne von : théorie générale du droit/ 
de l'État, beziehungsweise general jurisprudence). 


g) Nach der obenstehend entwickelten diffuseren Auffassung von 
Ideengeschichte in Gestalt einer Problemgeschichte erweist sich der rezep-
tionsgeschichtliche Ansatz wenn auch verdienstvoll, so doch problematisch : 
in vielen Fällen erweist sich die Geschlossenheit (Konsistenz) der Argu-
  
48 Vgl. das vorangestellte Motto von Siegfried Kracauer: Ginster, Frankfurt am Main: 


Suhrkamp, 1963, Seite 37 (meine Hervorhebung): "Eine Hypothese ist nur unter der Bedin-
gung tauglich, dass sie das beabsichtigte Ziel verfehlt, um ein anderes, unbekanntes zu errei-
chen". 


49 Vgl. das vorangestellte Motto von Siegfried Kracauer: Geschichte − Vor den letzten Din-
gen (History − The Last Things Before The Last), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973 
(Oxford University Press 1969), Seite 19: "Die Geschichte der Ideen ist eine Geschichte 
von Missverständnissen. Mit anderen Worten, eine Idee bewahrt ihre Integrität und 
Weite nur so lang, wie sie der Verfestigung eines weithin sanktionierten Glaubens 
ermangelt. Vielleicht ist der Zeitraum ihres Anbeginns den Wahrheiten, auf die sie 
inmitten der Zweifel zielt, am meisten transparent". 
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mentation und Folgerichtigkeit (Stringenz) der Gedankenentwicklung 
innerhalb des Œuvres eines Autors grösser als die Stellung eines einzelnen 
Arguments im Gesamtzusammenhang, im Verhältnis zu einem "Stand der 
Forschung" oder in seiner Funktion im Kontext einer "fortschrittsgerichte-
ten Entwicklung" einer bestimmten Disziplin/ Richtung (was einen Vor-
rang von Werkinterpretation und Wissenssoziologie vor allen Versuchen 
der Verortung/ Einordnung und auch der Rezeptionsgeschichte insgesamt 
nahelegt). Zu oft aktualisiert sich in ideengeschichtlichen Untersuchungen 
die Gefahr der Konstruktion nie stattgefundener Zusammenhänge, die 
bestenfalls von einer verwandten Grundintuition der in Verbindung 
gebrachten Autoren und ihrer Werke zeugen, nicht jedoch von tatsächlich 
erfolgter Auseinandersetzung, und zu oft wird historischen Zeugnissen 
nicht mit der hermeneutisch aufgeklärten, nämlich wirkungsgeschichtlich sensib-
len Verstehenshaltung begegnet, wie es sich gehörte (man hüte sich daher 
doppelt vor der Auffassung einer quasi-notwendigen Entwicklungsge-
schichte auf dem Gebiet der Wissenschaften und vor billigen Massstäben 
für die Feststellung von Ähnlichkeiten). Die problemgeschichtliche und 
wirkungsgeschichtliche Veranlagung schlägt sich in der systematischen 
Anlage, in der Durchführung der Argumentation im einzelnen, wie in der 
textlichen Ausführung der Monographie nieder : die dadurch nahegelegte 
aporetische, ana-logische, pragmatische, exemplarische − das heisst die auf 
geschichtliche Erfahrung bezogene und deshalb quellenlastige − Methode der 
beschreibenden Darstellung grenzt bei dem Umfang des Werks so ziemlich 
an eine Zumutung; die daraus hervorgehende Textgestalt bietet aber allein 
einigermassen Gewähr, dass der eigene und der diesen nachvollziehende 
fremde Denkweg nicht vorwiegend selbstbezüglich beschritten werden 
und dass die Nachforschungen sich nicht über die Einsichten in die dem 
erkannten Problem angemessene Methode hinwegsetzen.50 


h) Je länger die Arbeit an einem wissenschaftlichen Werk dauert, desto 
deutlicher hat man sich zu vergegenwärtigen, dass der Buchtext nur einen 
relativ kleinen Anteil derjenigen Gedankengänge wiedergeben kann, die 


  
50 Von der Klage des Mangels an Kontinuität bis zur Gewissheit eines Fortschritts reicht 


die polare Auffassung der Rechtswissenschaft − in Analogiebildung zur Quantenmecha-
nik und in die Forderung mündend, das Problem habe die Methode zu bestimmen − bei 
Benjamin Nathan Cardozo: Die Paradoxien der Rechtswissenschaft (Columbia University 
Press, 1928), in: Ausgewählte Schriften, hrsg. von Margaret E. Hall, Frankfurt am Main: 
Europäische Verlagsanstalt, 1957, Seiten 225ff., 227f.: "Wir haben nach einer Formel 
gesucht, die mit einer gleichförmigen kontinuierlichen Bewegung vereinbar wäre. Das 
Kontinuum existiert nicht. Stattdessen gibt es Sprünge, von einem Punkt zum anderen. 
Wir sind durch das Ideal einer harmonischen Progression getäuscht worden. Es gibt 
Energiezentren, solche der Anziehung und solche der Abstossung. Dazwischen gibt es 
Landeplätze. Diese Landeplätze schaffen wir uns selbst, durch die Methode des 
Gerichtsverfahrens". 
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seinen Autor im Verlauf seiner Nachforschungen in nascendi überzeugen 
konnten und es immer noch tun. Der sequentielle Text zwischen den Buch-
deckeln vermag zudem die nuancierten Schattierungen der geistig ver-
netzten Synopse einer Vielzahl von Quellen immer nur unzureichend zu 
repräsentieren; er ist denn eigentlich nicht viel mehr als ein bescheidenes 
Zeugnis der vollzogenen geistigen Reflexionen. Das Bücherschreiben erweist 
sich denn als zugleich beglückende und schmerzliche Erfahrung : einige 
Argumentationszusammenhänge aus dem Gedankenkreis gerinnen zwar 
in mitteilbarer Gestalt und verdichten sich zu einem Werk der Fachlitera-
tur, noch viel mehr naheliegende Möglichkeiten und mitteilenswerte Ideen 
jedoch werden nicht aktualisiert und blitzen nur flüchtig auf oder verblei-
ben gänzlich im Verborgenen. Angesichts dieser nur schwerlich zu entrin-
nenden enttäuschenden Lage bleibt nurmehr die Hoffnung auf eine wohlwol-
lende Lektüre des Lesers im Kontext der wissenschaftlichen (historischen und 
systematischen) Umgebung bestehen, darüberhinaus eine allseitige Auf-
forderung zur Ergänzung, Relativierung und Berichtigung. Die höchstper-
sönliche Autorschaft − eine Vorstellung der Urheberschaft, die dem roman-
tischen Geniebegriff entspringt − ist sowieso nur bedingt zu beanspruchen 
in Anbetracht der fremden Quellen, die den Fortgang des Denkens mass-
geblich mitbestimmt haben; bescheidenerweise müsste man gar nur von 
einem verständnisvollen Dialog des Autors mit den Zitaten, mit denen er sich 
umgibt ausgehen, von einem Leben von der und mit der umgebenden Lite-
ratur. Und dennoch muss die Werkgestalt von ihrem Urheber verantwortet 
werden, was eine grosse Last ausmachen kann, gerade weil das wissen-
schaftliche Werk ein weiterhin vom Lebensweg des Autoren abgelöstes 
Schicksal erfährt; eine teilweise Entlastung ist wohl nur dadurch zu erhof-
fen, dass das Werk der Gemeinschaft seiner Interpreten überantwortet 
wird und sich sein Autor der autoritativen Interpretation seines Werks tun-
lichst enthält (von der intentio auctoris ist sowieso für die kunstgerechte 
Interpretation nichts zu erhoffen). Ein derzeit vermehrt schmerzlich erfahre-
nes Dilemma des wissenschaftlichen Arbeitens (Lesens, Denkens, Schreibens) 
ist schon von FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY in seiner "Vorlesung zur 
Methodologie" von 1809 mit aller Deutlichkeit festgehalten worden : 


"Vorher nur Weniges geschrieben und von diesem für Jeden nur sehr 
Weniges zu haben (Beyspiele von Classikern), dieses Wenige dann 
auch recht und mit Liebe und unzerstreut gelesen[.] − Jezt alles zu 
haben, besonders aber ungeheuer viel geschrieben, sehr wenige Meis-
terwerke, das meiste mittelmässig, oft doch brauchbar, ja unentbehr-
lich. / Durch diese Anzahl der Bücher, und noch mehr durch diesen 
ihren Charakter ist auch das Lesen viel unedler geworden − das eilfer-
tige, fabrikmässige Schreiben hat ein ähnliches Lesen fast nothwendig 
gemacht, man ist gesättigt und überfüllt von der Menge unoriginaler Bücher, 
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und die stille Ruhe des Gemüths, die zur eigenen Erfindung oder zum Stu-
dium und Genuss grosser Schriftsteller gehört, ist nicht zu finden".51 


Eingedenk der heutzutage verschärften Umstände bleibt nur eine gewun-
dene Entschuldigung der Unmöglichkeit einer Flucht vor den Zeitum-
ständen; man hat sich selber also auch über viele Umwege durchgelesen, 
hat manch Unnötiges mitgeschleppt und auch nicht gerade zur Verminde-
rung der einzuverleibenden Literatur beigetragen. Savigny hatte sich 
davon Beruhigung versprochen, dass ja jedes Buch nur einen "Punct in der 
ganzen Geschichte dieser Wissenschaft" darstellt; man möchte hinzufügen, 
dass die Not wenigstens durch eine sorgfältige Wiedergabe der − bittesehr 
auch ordentlich verdauten − Lektüre fremder Literatur gelindert werde. 
Die vorliegende Monographie leistet zugegeben nicht die umfassende Dar-
stellung eines erreichten Forschungsziels und allgemeinfasslichen Ergeb-
nisses, sondern trägt den Charakter einer Dokumentation eines themati-
schen Forschungsvorhabens : sie ist im Grunde genommen ein Forschungs-
bericht mit seiner auf schwierige Umstände zurückzuführenden formalen und 
inhaltlichen Unausgeglichenheit. Mit der eindringlichen Bitte um Nachsicht 
von Seiten des Nachwuchses muss hervorgehoben werden, dass, obwohl 
das bei guten akademischen Schriften empfohlen sein sollte, diese hier 
nicht unbedingt nachgeahmt zu werden verdient : anstelle einer imitations-
fähigen Methode der streng-nachvollziehbaren Wissenschaft ist sie geprägt 
durch einen Stil der Bearbeitung von Ahnungen und Intuitionen, der letztlich 
poetischen Ursprung hat.52 So mag denn manches zufällig, ja willkürlich 
ausgewählt erscheinen, selbst wo der exemplarische Charakter einer Argu-
mentation nicht deutlich hervorgehoben wird; anstelle von objektiv vorge-
gebenen, logisch-schlüssigen Sätzen ist der Sinn der Aussagen durchwegs 
getragen von einer topischen Darstellung subjektiver Überzeugungen, für die das 
beigebrachte historische Material nichts als Evidenzerfahrungen anzubieten hat. 
Nichtsdestotrotz erzählt das Buch von Begebenheiten, die sich in der 
Geschichte der Wissenschaft ereignet haben, die sogesehen "wahr" sind; in 
der kontrollierten Verbindung der Vorleistungen der Produkte wissenschaftlicher 
Beschäftigung und der reflektierten Verarbeitung spontaner Analogiebildung 


  
51 Friedrich Carl von Savigny: Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842 (Ius 


Commune, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, Sonderheft 63 und Savigniana, 
Texte und Studien, Band 2), hrsg. von Aldo Mezzacane, Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 1993, Seite 169; mit meiner Hervorhebung. 


52 Dies ganz im Sinn von Georg Simmel: Die Probleme der Geschichtsphilosophie − Eine 
erkenntnistheoretische Studie, München/ Leipzig: Duncker & Humblot, 5. Auflage 1923, 
Seite 157 (Fussnote zu Seite 156): "Die Methode hat viel Verwandtes mit dem Stil auf 
dem Gebiet der Kunst. Auch er ist ein allgemeines Verfahren, das der individuellen Leis-
tung Halt und Rechtfertigung gibt und ihr einen Teil der Selbstverantwortlichkeit 
abnimmt. [...] Von den grossen Denkern, die wir kennen, hat jeder seine eigene 
Methode, wie der grosse Künstler seinen eigenen Stil". 
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denn äussert sich der wissenschaftliche Charakter dieser Art von vergegenständli-
chender Behandlung. Es HANS KELSEN gleichzutun und die "Hauptprobleme 
der Staatsrechtslehre" aus geisteswissenschaftlicher Perspektive zu behandeln, 
erweist sich als äusserst beschwerlicher Weg; ein der "Reinen Rechtslehre" 
entsprechendes Buch zu schreiben,53 wird immer unmöglich bleiben − zu 
verschieden ist beiden entgegengesetzten Unternehmen der Zugang zu 
und der Umgang mit vorbestehenden Wissenschaftsmeinungen. Zusam-
men mit THEODOR LITT ist für die hier vorgelegten geisteswissenschaftli-
chen Nachforschungen zur Jurisprudenz und zur Staatslehre zu bedauern, 
dass eine namhafte Komplexitätsreduktion sich als nur beschränkt möglich 
erweist : 


"Man wolle doch nicht vergessen, dass etwas so unendlich Verwi-
ckeltes, wie es das gesellschaftliche Getriebe der Gegenwart nun ein-
mal ist, auf eine einfache Form bringen zu wollen gleichbedeutend 
wäre mit der Verfälschung dessen, was gerade aufgeklärt werden soll. 
Eine solche 'Vereinfachung' des Problems würde die grundfalschen 
Vorstellungen, die im Schwange sind, befestigen, statt sie zu beseiti-
gen. So schmerzlich es sein und so viel Schwierigkeiten es mit sich 
bringen mag, dass die Verflechtungen des Lebens, in deren Mitte wir 
stehen, so schwer zu entwirren sind, die Sachlage wird nicht dadurch 
gebessert, dass wir so tun, als seien sie leicht zu durchschauen und 
bequemlich zu ordnen. Hier wie anderwärts ist ein flacher Optimismus 
und ein alles säuberlich auseinanderlegender Rationalismus das genaue 
Gegenteil von dem, was uns aus den Nöten unseres Daseins heraushilft".54 


i) Der "säuberlich auseinanderlegende Rationalismus" zeichnet sich 
meist durch eine übermässige Verwendung von räumlichen Allusionen aus, von 
Überordnung, Gegensätzen, Identitäten, Gleichgewichten undsoweiter, die 
sich jedoch bei genauerem Hinsehen reduzieren auf Vorrangfragen, Fest-
stellungen von Verschiedenheiten oder Ähnlichkeiten, Beurteilungen der 
Gleichwertigkeit, undsoweiter. Die räumliche Vorstellungkraft erweist sich 
als dominant dogmatisch und doktrinär und verkörpert sozusagen den 


  
53 Hans Kelsen: Hauptprobleme der Staatsrechtslehre − Entwickelt aus der Lehre vom 


Rechtssatze, Aalen: Scientia, 1984 (2. Neudruck der 2., um eine Vorrede vermehrten 
Auflage von 1923; 1. Auflage 1911); und ders.: Reine Rechtslehre − Mit einem Anhang: 
Das Problem der Gerechtigkeit, Wien: Franz Deuticke, 1967 (Nachdruck der 2., vollstän-
dig neu bearbeiteten und erweiterten Auflage von 1960; 1. Auflage 1934). 


54 Theodor Litt: Individuum und Gemeinschaft − Grundfragen der sozialen Theorie und 
Ethik (ab der 2. Auflage: Grundlegung der Kulturphilosophie), Berlin/ Leipzig: B. G. 
Teubner, 1919 (2., vollständig veränderte Auflage 1923; 3., abermals durchgearbeitete 
und erweiterte Auflage 1926), Vorwort, Seite IV; mit meiner Hervorhebung. 
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Geist der euklidischen Geometrie für das rationale Denken;55 die musikali-
sche Vorstellungkraft dagegen, die sich in der zeitlichen Dimension klang-
lich entfaltet, liesse weitaus differenziertere Freiheitsgrade offen, gerade 
weil sie bewusst zu machen vermöchte, dass jede homogene Vorstellung 
von Raum und Zeit trügerisch ist.56 Ergo wäre zu fordern, für die wissen-
schaftliche Argumentation keine räumlichen Vorstellungshilfen als Allusionen 
und Stilmittel einzusetzen, sondern an ihrer Stelle eine musikalische Aus-
drucksweise zu verwenden; hierbei aber macht man die Erfahrung, dass 
der sprachliche Ausdruck bei diesem Transformationsgeschäft zuweilen an 
seinen Grenzen stösst und so nicht nur die Kunst der literarischen Herme-
neutik, sondern gar die ursprüngliche ästhetische Einbildungskraft selber 
herausgefordert. Denn an sich wäre die Musik der ideale Ort, wo systema-
tisch kosmologische Wahrheit (Universelles, Allgemeines), geschichtlich 
variable Norm (Stil, Ordnung, Schule) und einmalige Individualität (Beson-
derung, Klangereignis, musikalische Handlung) zusammentreffen. EDUARD 
SPRANGER hat in diesem Zusammenhang ein schönes Bild geprägt und ist 
zu einem methodischen Prinzip gelangt, das die geistigen Grundakte auffinden 
lässt und den Blick von der hochgradigen Komplexion frei macht : 


"Man muss sich gewöhnen, aus der rauschenden Symphonie des 
Lebens die begrenzte Anzahl von Leitmotiven herauszuhören, aus 
denen sie zusammengewoben ist. Manches Motiv drängt sich auf und 
kann nicht überhört werden. Andere aber sind vom Tondichter so mit 
den übrigen kompliziert, dass sie nur dann herauszufinden sind, wenn 
man sie erst einmal in ihrer nackten Einfachheit gehört hat".57 


Man kann in dieser Ahnung eine dunkle Einwirkung der neuplatonischen 
Einsicht erkennen, dass alles in allem enthalten sei ("Pan-...mus"); oder 


  
55 Vgl. dazu neuestens Jörg Paul Müller: Der politische Mensch − Menschliche Politik, in: 


Der politische Mensch, menschliche Politik − Demokratie und Menschenrechte im staat-
lichen und globalen Kontext, Basel/ München: Helbing & Lichtenhahn/ C. H. Beck, 
1999, Seiten 1ff. (auch in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart [Tübingen: J. 
C. B. Mohr], hrsg. von Peter Häberle, Neue Folge Band 37 [1988], Seiten 1ff.): "Das 
Bilderverbot und seine Konsequenzen für die Rechts- und Staatstheorie". −   
In allgemeiner Absicht vgl. Pirmin Stekeler-Weithofer: Bildgestütztes Folgern − Nietzsche 
und die metaphorische Tiefenstruktur von Sprache und Wissenschaft; und Klaus Chris-
tian Köhnke: Die Prägnanz von Bildvorstellungen, beide in: Dialektik, Zeitschrift für Kul-
turphilosophie (Hamburg: Felix Meiner), Jahrgang 2000, Heft 1, Seiten 53ff., bezie-
hungsweise Seiten 91ff. 


56 Vgl. die Herausstellung der räumlichen und bildlichen Orientierung des Rechtsdenkens 
bei Heinrich Triepel: Vom Stil des Rechtes − Beiträge zu einer Ästhetik des Rechts, Heidel-
berg: Lambert Schneider, 1947, Seiten 46ff. 


57 Eduard Spranger: Lebensformen − Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der 
Persönlichkeit, Halle: Max Niemeyer, 7. Auflage 1930, Seite 33. 
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man kann bedauern, dass die Forderung nach einem nach-euklidisch entgrenz-
ten wissenschaftlichen Vorstellungsraum nach wie vor unerfüllt geblieben ist. 


k) Von der Einsamkeit, den Mühen und Entbehrungen des Forschers in der 
Auseinandersetzung mit einem sperrigen Gegenstand soll hier nicht weiter die 
Rede sein (vom Ringen mit sich selbst um treffende Aussagen war schon 
die Rede); vielmehr ist hinzuweisen auf eine genuine Komponente allen 
Philosophierens, die darin besteht, genügend Zeit (Musse) zu haben für 
eine ernsthafte Beschäftigung mit den Gedankengängen hochkarätiger 
Autoren und für eine − weil von einem gesunden Verhältnis zwischen 
Aufwand und Ertrag absehende − nicht ökonomischen Gesetzen unter-
worfene reflektierte eigene Urteilsbildung, man könnte in Anlehnung an 
eine von FRIEDRICH NIETZSCHE in der "Fröhlichen Wissenschaft" 58 geäusserte 
Erfahrung auch sagen : auf positiv gewendete(n) Langeweile/ Zeitüber-
fluss (nicht unbedingt aber auf eine notwendig daraus resultierende 
Lebensferne [sic !], sondern nur als ein Argument für ein kontemplatives 
Wissenschaftsverständnis).59 Das dem Druck aller Umstände spottende 
produktive Moment des Zeitüberflusses bedeutet aber immer auch Einsamkeit und 
Vereinzelung des auf sich selbst gestellten Geisteswissenschafters;60 zwar sind 
viele Begegnungen und ist mannigfaltige Inspiration von aussen genauso 
unabdingbar wie eine Menge von Büchern als guten Freunden und als 
Vermittlern von Fremderfahrungen, letztlich erweist sich aber doch immer 
die Individualität/ Personalität des Forschers als unverzichtbare Voraussetzung 
für die ernsthafte Beforschung der Sozialnatur des Menschen.61 Als eine Kom-


  
58 Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, in: Kritische Studienausgabe, hrsg. von 


Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2., 
durchgesehene Auflage 1988, Band 3, Seiten 343ff., Seite 409 (1. Buch, Nummer 42): "Für 
den Denker und für alle erfindsamen Geister ist Langeweile jene unangenehme 'Wind-
stille' der Seele, welche der glücklichen Fahrt und den lustigen Winden vorangeht; er 
muss sie ertragen, muss ihre Wirkung bei sich abwarten: − das gerade ist es, was die 
geringeren Naturen durchaus nicht von sicher erlangen können !" 


59 Für eine populärwissenschaftliche Einführung in psychologische, pädagogische und 
medizinische Aspekte des langsamen Denkstils siehe Guy Claxton: Der Takt des Denkens 
− Über die Vorteile der Langsamkeit (Hare Brain Tortoise Mind), Berlin: Ullstein, 1998 
(London: Fourth Estate Ltd., 1997). 


60 Zur Einsamkeit als einer Bedingung für schöpferische Leistungen vgl. Anthony Storr: Die 
schöpferische Einsamkeit − Das Geheimnis der Genies, Wien 1990. 


61 Vgl. Giorgio Del Vecchio: Die Einsamkeit als ethisches und juristisches Prinzip, in: Grund-
lagen und Grundfragen des Rechts − Rechtsphilosophische Abhandlungen, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1963 (erstmals in: Österreichische Zeitschrift für öffentliches 
Recht [Wien: Springer], Band 11 [1961], Heft 1), Seiten 40ff., 45/ 47 (mit meiner Hervor-
hebung): "Auch ausserhalb des religiösen Raums verlangt die philosophische und wis-
senschaftliche Tätigkeit bekanntermassen eine lange und ausdauernde Konzentration 
des Geistes, um wirklich schöpferisch zu sein. Das soll nicht heissen, dass nicht Daten 
der äusseren Welt Anlass und Elemente der wissenschaftlichen Arbeit sein könnten; 
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bination von antiker melancholia (Aristotelisch) und mittelalterlicher acedia 
(THOMAS VON AQUIN) weist sich die Langeweile in der Moderne aus (so 
etwa bei Nietzsche, SØREN KIERKEGAARD und WALTER BENJAMIN 62), wobei 
die fraglichen Phänomene in der Mitte zwischen leiblichem Symptom und 
geistig-seelischer Stimmung schweben. Früh schon ist insbesondere für die 
Rechtswissenschaft eine entsprechende Disposition festgestellt worden : 
Ausgehend von der schieren Unmöglichkeit der Bewältigung des Gegenstands 
des Rechts handelt PETER GOODRICH von der Genealogie des Rechts, von 
Apologie und Metaphorik des Rechts sowie von Allegorien des Rechts, 
und er stellt die Critical Legal Studies als eine Wissenschaft von der Legalität des 
Kontingenten in den Raum. Auch erinnert er eindringlich an die tiefe 
Erfahrung des Entsagens/ Verzicht-Leistens auf ein glückliches normales 
Leben im Eintausch für ein Leben der juristischen Studien, das nach 
ABRAHAM FRAUNCE im Sechzehnten Jahrhundert in England "hard, harsh, 
unsavoury, unpleasant, rude and barbarous" gewesen sein soll − so wie es 
heute noch und überall so ist −, und für ein Leben mit juristischer Literatur, 
die nach WILLIAM FULBECKE "not pleasant to read, the words or terms harsh and 
obscure, the style no whit delightful, the method none at all" gewesen sein soll − 
und grösstenteils heute noch und fast überall so ist. 


"Melancholia is distinguished from mourning by the unconscious 
character of the lost love-object, and it is thus the first task of a juris-
prudence of melancholia to reconstruct the lost objects of legal life: for 
the individual these would probably be youth, vigor, manners, emo-
tions, the English tongue, and the various bodily hedonisms associated 
with a life beyond the library and its dusty aura of the texts of law. For 
the institution the losses are more complicated but would undoubtedly 
include the loss of its authentic sources, the pristine immemorial law 
which preceded the inventions of statue, the native common law in the 
Celtic and later Anglo-Saxon tongues that existed prior to the Danish, 
Roman, and Norman invasions, the true unwritten constitution which 


  
aber es steht fest, dass der wirklich schöpferische Akt nur ein zutiefst innerlicher sein 
kann. [...] Man kann sagen, dass es nichts Schönes und Grosses auf der Welt gibt, das nicht in 
der Einsamkeit hervorgebracht wurde. Wer nicht bereit ist, sich mit tiefen und strengen 
Gewissensübungen in sich selbst zurückzuziehen und sich ohne jedes ernsthafte Ziel 
ständig von äusseren Begegnungen und Vorfällen anziehen lässt und sozusagen sein 
Seelenleben in nichtigen weltlichen Beziehungen vertut, verurteilt sich zu einem sterilen 
und unedlen Leben, da er gerade das Gesetz, das allein dem Dasein einen Wert gibt, ver-
leugnet". 


62 Vgl. die sorgfältige Rekonstruktion bei Michael Theunissen: Vorentwürfe von Moderne − 
Antike Melancholie und die Acedia des Mittelalters, Berlin/ New York: Walter de Gruy-
ter, 1996. 
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represented an 'honest' England that preexisted Europe and its 
increasingly vocal call to a written law".63 


Diese existentiellen Aussagen haben, so scheint es, mutatis mutandis Gel-
tung für alle Rechts- und Verfassungsordnungen an verschiedenen Orten 
und zu verschiedenen Zeiten. Doch genug lamentiert ! 


l) Infolge der anspruchsvollen, die traditionelle Ideengeschichte in 
Richtung der Wissenschaftstheorie überschreitenden, Thematik orientiert 
sich die Untersuchung an einem doppelten Erkenntnisinteresse : einem wissen-
schaftshistorischen und einem eigentlich systematisch-theoretischen. So wurde 
denn bei der Auswahl der Quellen der Schwerpunkt auf die Beiträge der 
fraglichen Zeit gelegt, zugleich aber eine Aufarbeitung des aktuellen Dis-
kussionsstands angestrebt. Die verwendeten Quellen wurden fast durch-
wegs umfänglicher als üblich zitiert und zumeist auch vom Haupttext 
typographisch abgesetzt;64 es geschah dies im Wissen darum, dass Quel-
lentexte, auf die nur verwiesen wird, gemeinhin nicht parallel zum Haupt-
text in die Lektüre einfliessen, selbst wenn sie relativ gut zugänglich sind, 
etwa weil sie in einschlägigen Archiven Aufnahme fanden, oder weil 
Werkausgaben verfügbar sind. Die vorliegende Textgestalt ergab sich 
zudem fast zwangsläufig aus der Überzeugung, dass der Wissenschafts-
historiker nicht in gleicher Weise aus seinen Quellen erzählen dürfe, wie 
dies normalerweise in der Geschichtsschreibung geschieht. Diese Auffas-
sung geht aus von der Überlegung, dass die Wiedergabe von gedanklichen 
Konstrukten, von geistigen Vorstellungen, die es zu vergegenwärtigen gilt, 
eine andere, nämlich eine authentischere Darstellung verlangt als dies der 
Umgang mit historisch-realen Tatsachen fordert : Das Urteil über die Ange-
messenheit einer Theorie ruft gewissermassen nach einer qualitativ anderen Dar-
stellungsweise des Ausgangsmaterials − und auch nach einem anderen Stil der 
verarbeitenden Behandlung − als dies das Urteil über geschichtliche Tatsachen tut. 
Auf Nachweise von Stellen in Lehrbüchern wurde meist verzichtet, ebenso 


  
63 Peter Goodrich: Oedipus Lex − Psychoanalysis, History, Law, Berkeley/ Los Angeles/ 


London: California University Press, 1995, Seite 7; mit Verweis auf Abraham Fraunce: The 
Lawiers Logike, exemplifying the praecepts of logike by the practice of the common 
lawe, London: W. How, 1588; und auf William Fulbecke: Direction or Preparative to the 
Study of the Law − Wherein it is shewed what things ought to be observed and used of 
them that are addicted to the study of law, London: Clarke, 1599, Seite 2; vgl. die 
zusammenfassende Stellungnahme für die der Critical Legal Studies-Bewegung, Seiten 
223ff. 


64 Diesbezüglich schliesse ich mich der Entschuldigung von Benjamin Nathan Cardozo: Die 
Paradoxien der Rechtswissenschaft (Columbia University Press 1928), in: Ausgewählte 
Schriften, hrsg. von Margaret E. Hall, Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 
1957, Seiten 225ff., 283, an, dem Wunsch nämlich, "zu zeigen, dass hinter dem, was ich 
vertrete, etwas mehr steht, das stärker ist als mein eigenes, auf sich selbst gestelltes Den-
ken". 
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auf Hinweise auf die nächstgelegene monographische Literatur, die einen 
Gemeinplatz darstellt, dies beides zugunsten von Hinweisen auf zu Klassi-
kern avancierten Autoren und ihren Werken, auf monographische Forschungslite-
ratur und auf entlegenere thematische Aufsätze, die wichtige Differenzierungen 
leisten (es erfolgten hier nur typographische Berichtigungen in den Zitaten 
und es wurden nicht etwa auch orthographische Besonderheiten ausge-
merzt). Um den Umfang des Apparats in den Grenzen des Erträglichen zu 
halten, ist nur Literatur angemerkt, die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des 
Gedankengangs auch wirklich in die Arbeit am Haupttext eingeflossen ist 
(dies obwohl die nachträgliche Ausschmückung für Juristen anscheinend 
nicht unüblich ist), mit Ausnahme weniger und als solcher gekennzeichne-
ter bibliographischer Anmerkungen. Die gelegentliche Privilegierung von 
Beiträgen schweizerischer Autoren mit europäischem Bekanntheitsgrad 
(WALTHER BURCKHARDT, DIETRICH SCHINDLER, EUGEN HUBER, ALOÏS 
TROLLER, OSKAR ADOLF GERMANN und anderer 65) sei mit diesem aufklä-
renden Hinweis vom auswärtigen Leser zu entschuldigen als eine heimat-
liche Reminiszenz an die hochoriginelle alpenländische literarische Pro-
duktion auch auf rechts- und staatswissenschaftlichem Gebiet. Schliesslich 
sei um Nachsicht gebeten, wenn an einer bestimmten Stelle der Argumen-
tation einschlägige Beiträge übergangen worden sind : je tiefer man ein-
dringt in die Fülle der Fachliteratur und je vollständiger man sie zu bespre-
chen, zu berücksichtigen oder wenigstens nachzuweisen versucht, desto 
bewusster wird einem, an wievielen Beiträgen man achtlos vorübergegan-
gen sein muss. 


m) Die im Anhang I beigefügten Auswahlbibliographien verzeichnen zu der 
zitierten hinzu diejenige verarbeitete Fachliteratur, die aus darstellungs-
technischen Gründen nicht vollständig angemerkt werden konnte (in der 
Folge enthalten die Fussnoten im wesentlichen nurmehr Quellenangaben 
und nur wenige bibliographische Anmerkungen). Die Unterteilung in drei 
getrennte Bibliographien ist kurz zu erkläutern : 


• die erste, relativ kurze Abteilung verzeichnet Literatur zur politi-
schen und juridischen Urteilskraft als Leitmotiv von System- und 
Methodenproblemen der Rechtswissenschaft, also im wesentlichen 


  
65 Siehe meinen Aufsatz über die Beiträge von Schweizer Juristen zu aktuellen rechts-


philosophischen und staatstheoretischen Fragestellungen in ihrem geistes- und wissen-
schaftsgeschichtlichen Umfeld: Schweizer Juristen-Philosophen − Eine eigenständige 
schweizerische Tradition der Wissenschaftsphilosophie der Jurisprudenz und der 
Staatslehre in Auseinandersetzung mit ausgewählten Strömungen der Rechts- und 
Staatsphilosophie sowie der Wissenschaftstheorie in der ersten Hälfte des Zwanzigsten 
Jahrhunderts (Eine programmatische Skizze für ein interdisziplinäres Forschungsvorha-
ben), in: Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart (Tübingen: J. C. B. Mohr), 
hrsg. von Peter Häberle, Neue Folge Band 50 (2002), Seiten 69ff. 
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zu den Einführungen in den Untersuchungsgegenstand (Paragra-
phen 1 bis 3); 


• die zweite Abteilung enthält die Quellen und auch die weiterfüh-
rende Literatur zu den Hauptteilen der Untersuchung, also zu den 
Teilen "Geschichtliche Vernunft und lebendige Anschauung", 
"Rezeptive Hermeneutik und produktive Ästhetik" und "Lebenswelt 
und Sinnerfahrung" (Paragraphen 4 bis 12), jedoch exklusive der 
wissenschaftstheoretischen/ methodologischen Literatur; 


• die dritte Abteilung endlich verzeichnet separat die verarbeitete 
Literatur zu Themen der Wissenschaftstheorie und Methodologie 
(die zumeist nur unvollständig angemerkt werden konnte) sowie 
zur Neukantischen Rechtsphilosophie und zu den geisteswissen-
schaftlichen und kulturwissenschaftlichen Richtungen der Allge-
meinen Staatslehre (Paragraphen 13 bis 15). 


n) Ein freundlicher und zugleich nicht weniger persönlicher Dank ist 
auf diesem Weg zu richten an Professor FRITHJOF RODI von der Dilthey-
Forschungsstelle an der Ruhr-Universität Bochum (sowie auch an die asso-
ziierten Professoren HANS-ULRICH LESSING und GUY VAN KERCKHOVEN), an 
die Professoren FULVIO TESSITORE, GIUSEPPE CACCIATORE und GIUSEPPE 
CANTILLO vom Dipartimento di Filosofia "Alessandro Aliotta" dell'Univer-
sità degli Studi di Napoli "Federico II" sowie an die Forschungseinrich-
tungen der Fondazione Pietro Piovani, des Centro di Studi Vichiani und des 
Istituto Suor Orsola Benincasa, alle drei in Neapel. Ferner gilt mein Dank 
auch der Faculté de droit de l'Université de Toulouse, stellvertretend deren 
Doyen, Professor HENRI ROUSSILLON, und der für die dortigen Bibliotheken 
Verantwortlichen, Mme. PUZZO sowie dem Bibliothekar JEAN-CLAUDE 
SCLAUNICK, dem Board of Admission der Oxford University für die Zulassung 
zu den Lehrveranstaltungen und zu Vortragsreihen, meinem tutor Profes-
sor GEOFFREY MARSHALL, sowie der Leiterin der Bodleian Law Library und 
ihrer crew, und ganz besonders auch AGOSTINO CARRINO, der mich in 
seiner Besprechung meiner Dissertation auf die Bedeutung des Werks von 
RENATO TREVES für die soziologische Staatslehre aufmerksam gemacht 
hat.66 An dieser Stelle sei auch die finanzielle Unterstützung des For-
schungsvorhabens durch den Schweizerischen Nationalfonds für die Förderung 


  
66 Agostino Carrino: Michael W. Hebeisen, Souveränität in Frage gestellt, in: Diritto e 


cultura (Napoli: Edizioni Scientifiche), Band 6 (1996), Nummer 2, Seite 221; vgl. auch die 
nun in deutscher Übersetzung erschienenen Aufsätze dess. zur Reinen Rechtslehre: Die 
Normenordnung − Staat und Recht in der Lehre Hans Kelsens (Forschungen aus Staat 
und Recht, Band 121), Wien: Springer, 1998, besonders: Das Problem der Souveränität 
zwischen Ursprungslogik und positivistischem Mythos, Seiten 41ff.; und: Der Untergang 
der Souveränität, Seiten 73ff. 
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der wissenschaftlichen Forschung (SNF) im Rahmen eines Auslandstipen-
diums für fortgeschrittene Forscher sowie dessen grosszügiger Druckkos-
tenzuschuss verdankt (besonderer Dank gereicht hier dem Einsatz von 
BENNO G. FREY und von MICHEL DROZ). Ein besonderer Dank richtet sich 
an die Professoren MARCEL ALEXANDER NIGGLI und MARC AMSTUTZ für die 
Aufnahme der Monographie in ihre Reihe "Grundlegendes Recht". Last not 
least gebührt ein Dankeschön dem Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel und 
München, für die sorgfältige Herstellung und schnelle Drucklegung des 
umfangreichen Buchmanuskripts. 


o) Es ist nun noch hinzuweisen auf früher einer schmaleren oder breiteren 
Öffentlichkeit mitgeteilten Beiträge, die in die Untersuchung eingegangen sind : 


• Kernstücke der Teile II und IV bildeten Gegenstand eines Kollo-
quiums an der Ruhr-Universität Bochum und konnten am 23. Juni 
1997 im Kreis der Mitarbeiter und Freunde der dort angesiedelten 
Dilthey-Forschungsstelle auf ihre Resonanz erprobt werden (noch 
unveröffentlichtes Referat, betitelt : "Auf dem Weg zu einer geisteswis-
senschaftlichen Grundlegung der allgemeinen Staatslehre und der Juris-
prudenz − Politische Urteilskraft, narrative Geschichte, republikani-
sche Verfassung [unter besonderer Berücksichtigung des Problems 
der Applikation in der Rechtswissenschaft]"); 


• Bestandteile der in den Paragraphen 2, 8 und 9 enthaltenen Ausfüh-
rungen zur Hermeneutik und Semiotik finden sich in einen weiteren 
Zusammenhang gestellt in einer Art Koreferat zu verschiedenen 
Beiträgen zum Seminar "Les grands courants de l'herméneutique 
juridique" in Sion vom 1. bis zum 3. Oktober 1998, betitelt "Narrative 
Verfasstheit, Applikation und Epidigmatik, juridische Urteilskraft − Neu-
ere hermeneutische, semiotische und philosophisch-ästhetische Ent-
wicklungen und ihre Anwendung im Rechtsdenken"; 


• eine Bearbeitung der Note 95 des Paragraphen 12 zum Beitrag von 
PIETRO PIOVANIs Rechtsphilosophie zu den infragestehenden The-
men wurde unter dem Titel "La filosofia del diritto del maestro napole-
tano − Rivista di un giurista ultramontano" an einem dem Gedenken 
Piovanis gewidmeten internationalen Kongress in Neapel vorgetra-
gen;67 


  
67 Die Kongressakten sind inzwischen publiziert. −   


Vgl. meinen Beitrag: Note sulla filosofia del diritto di Pietro Piovani − Appunti di un giu-
rista ultramontano, in: Archivio di storia della cultura (Napoli: Liguori Editore), hrsg. 
von Fulvio Tessitore, Jahrgang 14 (2001), Seiten 289ff. 


   







XLII Recht und Staat als Objektivationen des Geistes in der Geschichte 


• Fragen im Kontext der Reinen Rechtslehre HANS KELSENs (Paragraph 
14) werden ausführlicher behandelt in meinem Referat zu einem 
Kolloquium an der Universität Tilburg (Holland) vom 10. und 11. 
Dezember 1998, abgehalten unter dem Motto "Kelsen, Competence, 
and Authority" und überschrieben mit "The Shift of Sovereignty, the 
Confer of Competences, and the Absence of Authority in Kelsen − 
Answered, Refused, Omitted, and Unsettled Questions within the 
'Reine Rechtslehre'";68 sowie in einer unveröffentlichten Bespre-
chung des Sammelbandes von MARIO G. LOSANO, betitelt „Die Reine 
Rechtslehre herausgefordert − Die Auseinandersetzung zwischen Hans 
Kelsen und Umberto Capagnolo über die grundlegenden Begriffe 
des Rechts, des Staates, der Souveränität und des Völkerrechts“;69 


• Überlegungen zu einer Philosophie der Rechtswissenschaft im 
Anschluss an FRIEDRICH NIETZSCHE und auf dem Pfad CARL AUGUST 
EMGEs finden sich im Referat "'An sich redet Alles, was ist, das Ja' − 
Zur Verwendung Nietzsches beim Rechtsphilosophen Carl August Emge", 
das auf Einladung der Stiftung Weimarer Klassik auf dem Kongress 
"Missbrauch, Ereignis und Kritik − Zur deutschen Nietzsche-Rezep-
tion zwischen 1933 und 1945" vom 18. bis zum 20. Juni 1999 gehal-
ten wurde;70 


• weiterführende Konsequenzen aus der entworfenen Rechts- und 
Staatsauffassung für die Verfassungstheorie wurden im Rahmen des 
Forschungskolloquiums der Schweizerischen Akademie der Geis-
teswissenschaften (SAGW) "Herausgeforderte Verfassung − Die 
Schweiz im globalen Kontext" vom 29. September bis zum 3. Okto-
ber 1997 in Gerzensee vorgetragen unter dem Titel : "Die Verfassung 
als Vermittlerin von Wert- und Gerechtigkeitsvorstellungen ? − Geistes-


  
68 Im Erscheinen in der Reihe: Thémis – Centre d'Études de Philosophie, de Sociologie et 


de Théorie du Droit (Genève), hrsg. von Nicoletta Bersier Ladavac. –   
Vgl. die Beiträge in: Kelsen, Authority and Competence, hrsg. von Stanley L. Paulson und 
Bert van Roermund, Law and Philosophy, An International Journal for Jurisprudence and 
Legal Philosophy (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers), Band 19 (2000), Nummer 2 
(März). 


69  Mario G. Losano: Hans Kelsen / Umberto Campagnolo, Diritto internazionale e Stato 
sovrano, Con un inedito di Hans Kelsen e un saggio si Norberto Bobbio, Milano: Giuffrè 
Editore, 1999. 


70 In: Widersprüche – Zur frühen Nietzsche-Rezeption, im Auftrag der Stiftung Weimarer 
Klassik hrsg. von Andreas Schirmer und Rüdiger Schmidt, Weimar: Hermann Böhlau, 2000, 
Seiten 291ff.; und in: Nietzsche und das Recht – Vorträge der Tagung der Schweizer Sek-
tion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie vom 9.-12. April 
1999 in Basel, hrsg. von Kurt Seelmann, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Stutt-
gart: Franz Steiner; ARSP), Beiheft 77 (2001), Seiten 219ff. 
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wissenschaftliche Überlegungen zum Wert der Verfassung als Hilfe 
auf dem Weg zum gerechten Zusammenleben von Menschen und 
Völkern";71 


• und schliesslich findet sich eine kurze selbständige Auseinander-
setzung mit der im Buch "Wozu noch Staaten ?" zusammen mit Pro-
fessor PETER SALADIN anlässlich eines Forschungsprogramms des 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) entwickelten Staatsauffas-
sung inzwischen in einem Sammelband publiziert.72 


Die Arbeit wurde im Frühjahr 1998 abgeschlossen und die Literatur, soweit 
möglich und zumutbar, bis zu diesem Zeitpunkt verarbeitet. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Habilitationsschrift von JOACHIM LEGE mit dem 
Titel "Pragmatismus und Jurisprudenz" hinzuweisen,73 die in ihrem Ansatz 
wie in ihrer Schlussfolgerung meine Auseinandersetzung mit der Geistes-
wissenschaftlichkeit von Jurisprudenz und Staatslehre hervorragend unter-
stützt und ergänzt. Nur noch in Verweise aufgenommen werden konnte 
die Beschäftigung mit den neuesten philosophischen Aufsätzen von 
JÜRGEN HABERMAS,74 zu den Themen des Fortschritts von der Hermeneutik 
  
71 16. Kolloquium (1977) der Schweizerischen Akademie der Geistes- und So-


zialwissenschaften, hrsg. von Beat Sitter-Liver, Freiburg im Üechtland: Universitätsver-
lag, 1999, Seiten 133ff. 


72 Siehe mein Referat: Nationalstaat wohin ? − Gedanken über die Zukunft des National-
staates aus der Sicht der Allgemeinen Staatslehre, Referat gehalten am 21. April 1997 auf 
dem Rechtspolitischen Kongress der Friedrich Ebert-Stiftung in Mainz, in: Recht schafft 
Gemeinschaft − Rechtspolitischer Kongress der Friedrich Ebert-Stiftung, hrsg. von 
Hertha Däubler-Gmelin u.a., Köln: Bund-Verlag 1997 (Vorstellung der Ergebnisse der Stu-
die von Peter Saladin: Wozu noch Staaten ? − Zu den Funktionen eines modernen demo-
kratischen Rechtsstaats in einer zunehmend überstaatlichen Welt, Bern/ München/ 
Wien: Stämpfli & Cie/ C. H. Beck/ Manz, 1995). 


73 Joachim Lege: Pragmatismus und Jurisprudenz − Über die Philosophie des Charles 
Sanders Peirce und über das Verhältnis von Logik, Wertung und Kreativität im Recht, 
Tübingen: J. C. B. Mohr, 1999. 


74 Jürgen Habermas: Hermeneutische und analytische Philosophie − Zwei komplementäre 
Spielarten der liguistischen Wende, Seiten 65ff.; Rationalität der Verständigung − 
Sprechakttheoretische Erläuterungen zum Begriff der kommunikativen Rationalität, 
Seiten 102ff.; Wahrheit und Rechtfertigung − Zu Richard Rortys pragmatischer Wende, 
Seiten 230ff.; Richtigkeit versus Wahrheit − Zum Sinn der Sollgeltung moralischer 
Urteile und Normen, Seiten 271ff.; und: Noch einmal − Zum Verhältnis von Theorie und 
Praxis, Seiten 319ff.; alle in: Wahrheit und Rechtfertigung − Philosophische Aufsätze, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999; diese Beiträge wie besonders auch die Einleitung 
("Realismus nach der sprachpragmatischen Wende", Seiten 7ff.), Ziffern 1 und 3 bis 8, 
Seiten 8ff., beziehungsweise Seiten 18ff., können den Zugang aufschliessen zu den theo-
retisch-philosophischen Grundlagen der konstruktiv-diskurstheoretischen Gesellschafts-
theorie und Rechtsphilosophie von Habermas, selbst wenn die Relevanz der herbeige-
führten Wende gerade für die Jurisprudenz und Staatslehre bedeutend relativiert wird 
(vgl. Seiten 55ff.). −   
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zur formalen Pragmatik, zur Stellung von Wahrheit in Diskurs und 
Lebenswelt sowie zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Ebenso erging 
es den jüngst erschienen Büchern von OLIVER ROBERT SCHOLZ zur 
Hermeneutik und zur Sprachphilosophie 75 und von STEPHAN MEDER zur 
Stellung der Urteilskraft in FRIEDRICH CARL VON SAVIGNYS Verständnis der 
Rechtswissenschaft.76 Im Zusammenhang mit der Diskussion des Historis-
mus und Neo-Historismus bedeutsam sind die Aufsätze zu Grundlagen-
fragen der Rechtsgeschichte, die von PIO CARONI und GERHARD DILCHER 
herausgegeben wurden 77 sowie die Auseinandersetzung mit der 
Geschichtlichkeit des Recht bei STEPHAN KIRSTE.78 Manche andere einschlä-
gige Neuerscheinungen mögen meiner Aufmerksamkeit entgangen sein, 
was diesmal aus Gründen der thematisch breiten Anlage dieser Untersu-
chung zu verzeihen sei; das trifft jedoch nicht zu auf die Sammlung von 
Aufsätzen "Über die Philosophie von Giambattista Vico" von GIUSEPPE 
CACCIATORE.79 Wichtige Texte für die Diskussion um die philosophische 
Hermeneutik finden sich nun in Auszügen vereinigt im Band von HANS-
ULRICH LESSING 80 und einige der ins Zentrum gestellten Aspekte werden 
auch diskutiert in einem Sammelband von Aufsätzen, der unlängst von 


  
Für die Grundlagenwerke siehe Jürgen Habermas: Faktizität und Geltung − Beiträge zur 
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1992; und dens.: Die Einbeziehung des Anderen − Studien zur politischen 
Philosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996; für die theoretisch-philosophischen 
Grundlagen siehe auch schon dens.: Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Aus-
druck − Philosophische Essays (Bibliothek Suhrkamp, Band 1233), Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1997. 


75 Oliver Robert Scholz: Verstehen und Rationalität − Untersuchungen zu den Grundlagen 
von Hermeneutik und Sprachphilosophie (Philosophische Abhandlungen, Band 76), 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1999. 


76 Stephan Meder: Urteilen − Elemente von Kants reflektierender Urteilskraft in Savignys 
Lehre von der juristischen Entscheidungs- und Regelfindung (Savignyana, Band 4; Ius 
Commune, Sonderheft 118), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1999. −   
Siehe auch Manfred Kugelstadt: Synthetische Reflexion − Zur Stellung einer nach Katego-
rien reflektierenden Urteilskraft in Kants theoretischer Philosophie (Kant-Studien, 
Ergänzungsheft 132), Berlin/ New York: Walter de Gruyter, 1998. 


77 Pio Caroni / Gerhard Dilcher (Hrsg.): Norm und Tradition − Welche Geschichtlichkeit für 
die Rechtsgeschichte ? (Fra norma e tradizione − Quale storicità per la storia giuridica ?), 
Köln/ Weimar/ Wien: Böhlau, 1998. 


78 Stephan Kirste: Die Zeitlichkeit des positiven Rechts und die Geschichtlichkeit des 
Rechtsbewusstseins − Momente der Ideengeschichte und Grundzüge einer systemati-
schen Begründung (Schriftenreihe zur Rechtstheorie, Band 183), Berlin: Duncker & 
Humblot, 1998. 


79  Giuseppe Cacciatore: Metaphysik, Poesie und Geschichte – Über die Philosophie von 
Giambattista Vico, hrsg. von Matthias Kaufmann, Berlin: Akademie-Verlag, 2002. 


80 Hans-Ulrich Lessing (Hrsg.): Philosophische Hermeneutik (Texte Philosophie, Band 7), 
Freiburg im Breisgau: Karl Alber, 1999. 
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RALF ELM, KRISTIAN KÖCHY und MANFRED MEYER herausgegeben wurde;81 
die Grundstrukturen des analogischen Denkens und Schliessens ist 
unlängst in Beiträgen bei KAREN GLOY und MANUEL BACHMANN beleuchtet 
worden.82 Schliesslich wurde die thematisierte Differenz zwischen gene-
rell-abstrakter Rechtsnormen auf der einen und der Summe der richter-
lichen Urteile in Anwendungsfällen auf der anderen Seite zugespitzt von 
EBERHARD HENKE 83 und in eher skeptischer Perspektive wurden Theorien 
der Moral und des Rechts, der präskriptiven Wissenschaften, in ihrer 
Struktur, ihrer wechselseitigen Beziehung und ihrer Eigenständigkeit 
untersucht im neuen Klassiker von RICHARD A. POSNER 84 sowie ein 
aktueller Versuch einer zeitgemässen Einführung in die Rechtsphilosophie 
gegeben von JULIAN ROBERTS.85 Unter den Aspekten der klassischen Institu-
tionentheorie, des amerikanischen Pragmatismus und des skandinavischen 
Rechtsrealismus sollen wissenschaftsphilosophische Essays der letzten 
Jahre, die einige Ansätze der vorliegenden Studie weiterführen, demnächst 
zum Druck gelegt werden.86 


p) Bevor ich nun den Leser in die Substanz des Buchs eintreten lasse, 
sei eine Bemerkung zu den oftmals schmerzlichen denkökonomischen Rahmen-
bedingungen der philosophischen und auch der (geistes-)wissenschaftlichen For-
schung erlaubt, für die ich mich gerne IMMANUEL KANT anschliesse : 


  
81 Ralf Elm / Kristian Köchy / Manfred Meyer (Hrsg.): Hermeneutik des Lebens − Potentiale 


des Lebensbegriffs in der Krise der Moderne, Freiburg im Breisgau: Karl Alber, 1999. 
82 Karen Gloy / Manuel Bachmann (Hrsg.): Das Analogiedenken − Vorstösse in ein neues 


Gebiet der Rationalitätstheorie, Freiburg im Breisgau: Karl Alber, 1999. 
83 Eberhard Henke: Die doppelte Rechtsordnung − Gedanken und Einsichten zur Überein-


stimmung des Rechts mit dem gerichtlichen Urteil (Schriften zum Bürgerlichen Recht, 
Band 213), Berlin: Duncker & Humblot, 1999. −   
Vgl. auch die Beiträge bei André Gouron / L. Mayali / A. Padoa Schioppa / Dieter Simon 
(Hrsg.): Error iudicis − Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum (Rechtsprechung, 
Band 12), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1998. 


84 Richard A. Posner: The Problematics of Moral and Legal Theory, Cambridge/ London: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 1999; dieses Buch wirft die cruciale 
Frage auf, Vorwort, Seite VIII, "whether, when the methods of legal positivism fail to 
yield a satisfactory resolution of a legal issue, the law should take its bearings from phi-
losophy or from science. And it answers, 'from science'". −  
Vgl. grundsätzlich dazu Pierluigi Chiassoni: Origini e diffusione dell'analisi economica 
del diritto negli Stati Uniti − Le indagini "positive" di Richard A. Posner, in: Analisi e 
diritto, Ricerche di giurisprudenza analitica (Torino: Giappichelli), hrsg. von Paolo 
Comanducci, Jahrgang 1991, Seiten 9ff. 


85 Julian Roberts: An Introduction to the Philosophy of Law, Cambridge: Polity Press, 1999. 
86  Siehe meinen Sammelband: Pragmatismus, Pluralismus, Realismus − Drei Abhandlungen 


zu den wissenschaftsphilosophischen Grundlagen für eine integrale Jurisprudenz, 
Zürich: Schulthess, 2004. 
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"Was die Sorgfalt, Abgemessenheit und Zierlichkeit der Ausführung 
anlangt, so habe ich lieber etwas in Ansehung derselben verabsäumen 
wollen als mich dadurch hindern zu lassen, sie zur gehörigen Zeit der 
Prüfung zu übergeben".87 


 


  
87 Immanuel Kant: Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen 


Theologie und der Moral − Zur Beantwortung der Frage, welche die Königliche Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin auf das Jahr 1763 aufgegeben hat, in: Werke, hrsg. von 
Ernst Cassirer, Berlin: Bruno Cassirer, 1922, Band 2: Vorkritische Schriften, hrsg. von 
Artur Buchenau, Seite 202. 
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Wissenschaft, N. 10, S. 91; Paul Johann Anselm Feuerbach : 
Positive Rechtswissenschaft als Kritik des natürlichen Rechts 
− Rechtsanwendung als Diktat des Verstandes, N. 11, S. 99; 
Gustav Hugo : Aporetische Philosophie des positiven Rechts 
− Jakob Friedrich Fries : Philosophische Rechtslehre und Kri-
tik aller positiven Gesetzgebung, N. 12, S. 102; Teleologie − 
Der Zweck im Recht bei Rudolf von Ihering, N. 13, S. 112; 
Regel und Anwendung, Theorie und Praxis − Juridische, das 
heisst anschauend-regelanwendende Urteilskraft, N. 14, S. 
133; Bildhaftes Denken und prozesshaftes Spiel − Politisches 
und juristisches Urteilen aus Anschauung, N. 15, S. 145; 
Heinrich Triepel : Stilkunde als Beitrag zu einer Ästhetik des 
Rechts ? − Hugo Marcus : Rechtswelt und Ästhetik, N. 16, S. 
152; Politische und juridische Urteilskraft im Spannungsfeld 
zwischen Regel und ihrer Anwendung sowie zwischen 
Privatmeinung und Gemeinsinn, N. 17, S. 165. 


3. Unzulänglichkeiten der bisherigen Behandlung 
der anschauenden Urteilskraft − Strukturen neu-
zeitlicher politischer Theoriebildung aus der Per-
spektive der philosophischen Ästhetik 183 − 248 


Immanuel Kant : Reflektierende Urteilskraft als eine Art Sen-
sus communis − Republikanische politische Philosophie und 
Rechtsanwendung, N. 18, S. 184; Friedrich Schiller : Staat 
des schönen Scheins − Das Spiel des ästhetischen Triebs als 
Erziehung des Menschen, N. 19, S. 195; Wilhelm von Hum-
boldt : Verflechtung der Sinnlichkeit mit der Mannigfaltigkeit 
der Lebenssituationen, N. 20, S. 204; Symbolische Politik − 
Die Ästhetisierung der politischen Sphäre als ideologische 
Verführung, N. 21, S. 207; Konstitution, Destruktion und 
Rekonstruktion der Urteilskraft − Handeln in der Republik 
nach Ernst Vollrath, N. 22, S. 215; "L'invention du goût à 
l'âge démocratique" − Der Homo aestheticus bei Luc Ferry, 
N. 23, S. 217; "The Concept of Political Judgment" im Ver-
ständnis von Peter J. Steinberger − Eine Brücke zwischen 
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regelangeleitetem und intuitivem politischen Entscheiden ? 
N. 24, S. 219; Marxistische Ideologiekritik der Ästhetik durch 
Terry Eagleton − Soziale Harmonie mittels sinnlicher 
Antriebe ? N. 25, S. 222; Eine "Kritik der gesellschaftlichen 
Urteilskraft" bei Pierre Bourdieu − Praktische Vernunften in 
der institutionalisierten Gesellschaft, N. 26, S. 225; Struktu-
ren moralischer Komplexität − Moralische und politische 
Urteilskraft bei Charles Larmore, N. 27, S. 231; Ästhetische 
Erfahrung und moralisches Urteil − Ein Programm integrati-
ver Ästhetik bei Josef Früchtl und Lutz Wingert, N. 28, S. 
234; Streiflichter auf ausgewählte Entwicklungen der philoso-
phischen Ästhetik − Moral versus Ästhetik ? N. 29, S. 240. 


II.  Geschichtliche Vernunft und lebendige Anschauung 
in der Konzeption der Geisteswissenschaften bei Wil-
helm Dilthey, mit Blick auf die Grundlegung von 
Jurisprudenz und Staatslehre 249 − 456 


4. "Einleitung in die Geisteswissenschaften" und 
Grundlegung der positiven Wissenschaften vom 
Geist − Zu Wilhelm Diltheys Projekt einer Kritik 
der historischen Vernunft 253 − 360 


Die Jurisprudenz als Geisteswissenschaft − Selbstverständ-
lichkeit und Problematik, N. 30, S. 253; Aus der Wissen-
schaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie der Geisteswis-
senschaften, N. 31, S. 269; Deduktive und induktive Logik − 
John Stuart Mill : "Von der Logik der Praxis oder Kunst, ein-
schliesslich der Moral und der Politik", N. 32, S. 284; Reprä-
sentieren, Sprechen, Klassifizieren, Austauschen − Michel 
Foucault : "Archäologie der Humanwissenschaften", N. 33, 
S. 286; Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften − 
Die Gegenüberstellung von Verstehen und Erklären, N. 34, 
S. 289; Grundzüge der Konzeption der Geisteswissenschaften 
bei Wilhelm Dilthey − Philosophie der Philosophie, Philoso-
phie des Lebens, Grundlegung der positiven Wissenschaften 
des Geistes, N. 35, S. 296; Zu Wilhelm Diltheys Projekt einer 
Kritik der historischen Vernunft − Erkenntnistheorie, Refle-
xion, Idealismus, Kritizismus, N. 36, S. 309; Zu Wilhelm 
Diltheys Projekt einer Kritik der historischen Vernunft (Fort-
setzung) − Einbruch der Geschichtlichkeit und Georg Wil-
helm Friedrich Hegels unkritische Lehre vom Weltgeist, N. 
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37, S. 323; Wissenschaftsphilosophische Grundlagen und 
Voraussetzungslosigkeit der Geisteswissenschaften − Zuver-
sicht und Schwierigkeiten für die geisteswissenschaftliche 
Forschung,* N. 38, S. 325. 


5. Angeleitet von Erich Rothacker : Die Funktion 
der Dogmatik in den Geisteswissenschaften und 
für den Historismus 361 − 394 


Bedeutet eine Verwissenschaftlichung zugleich eine Entdog-
matisierung der Jurisprudenz ? − Voraussetzungslosigkeit 
und Wertfreiheit der Geisteswissenschaften, N. 39, S. 361; 
Die Historische Schule : Geschichtlich unsensible Dogmatik 
am Beispiel der Rezeption von Instituten des römischen 
Rechts, N. 40, S. 367; Wilhelm Diltheys Lehre von den Welt-
anschauungen in der Rezeption durch Erich Rothacker − 
"Die dogmatische Denkform in den Geisteswissenschaften 
und das Problem des Historismus", N. 41, S. 369; Das 
Problem der Dogmatik in Theologie und Jurisprudenz − Kon-
trolle der hinter Geltungsansprüchen stehenden Überzeu-
gungen, N. 42, S. 376; Unentrinnbarer und unverzichtbarer 
Dogmatismus − Forderung nach einer induktiven Ausbil-
dung und unablässigen Überprüfung und Korrektur der beg-
riffsorientierten Systembildung in den normativen Wissen-
schaften, N. 43, S. 384. 


6. Eine Staats- und Rechtslehre Wilhelm Diltheys ? 
Fundament einer lebenspraktischen Lehre von 
den staatlichen Gemeinschaften 395 − 456 


Positivität des Rechts und Geisteswissenschaftlichkeit der 
Jurisprudenz zusammendenken − Ausgangslage und Pro-
gramm, N. 44, S. 396; Beschränkte Tragweite einer Untersu-
chung der Aussagen Wilhelm Diltheys zu Staat und Recht, 
N. 45, S. 404; Dennoch : Eine Übersicht über die Beschäfti-
gung Wilhelm Diltheys mit rechts- und staatsphilosophischen 
Themen im engeren Sinn, N. 46, S. 407; Die Rezensionen 
von Rechts- und Staatswissenschaftern der Zeit an Wilhelm 
Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften", N. 47, S. 


  
*  Diese Note enthält in littera a eine Zusammenfassung von Zwischenergebnissen. 







Substantiiertes Inhaltsverzeichnis der einzelnen Noten LIX 


418; Kommentar zu den Kapiteln 12 und 13 des ersten Buchs 
von Wilhelm Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaf-
ten" − Recht und Sitte, N. 48, S. 421; Kommentar zu den 
Kapiteln 12 und 13 des ersten Buchs von Wilhelm Diltheys 
"Einleitung in die Geisteswissenschaften" (Fortsetzung I) − 
Die äussere Organisation der Gesellschaft, N. 49, S. 425; 
Kommentar zu den Kapiteln 12 und 13 des ersten Buchs von 
Wilhelm Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" 
(Fortsetzung II) − Recht und Staat als Objektivationen des 
Lebens und der Gesamtwille, N. 50, S. 428; Wilhelm Diltheys 
Kritik am Naturrecht und seine Rehabilitierung des Natur-
rechts − Eine Lebensphilosophie des Rechts am Horizont, N. 
51, S. 436; Naturrechtslehre und Historische Schule bei Wil-
helm Dilthey − Rechtsbewusstsein in einer Zweckgemein-
schaft und funktionale Betrachtung des Naturrechts bei Gae-
tano Calabrò, N. 52, S. 444; Politik, Staat und Recht im Kon-
text des Historismus − Die Beiträge von Giuseppe Cacciatore, 
N. 53, S. 446; Vorläufige Konsequenzen für eine geisteswis-
senschaftliche Rechtsauffassung − Die Verhältnisse des 
Rechts zur Moral und zur Gesellschaft, N. 54, S. 449; Im 
Dienst des Individualismus und Humanismus − Orientie-
rung an den an der Ausbildung von Recht und Staat beteilig-
ten intellektuellen Leistungen,* N. 55, S. 453. 


III.  Rezeptive Hermeneutik und produktive Ästhetik − 
Geschichtliches Verstehen in wissenschaftsphilosophi-
scher Perspektive 457 − 701 


7. Das Erbe des Neunzehnten Jahrhunderts als 
Problemgeschichte der positiven Geisteswissen-
schaften − Historismus, Historische Schule, His-
torik und Geschichtsphilosophie 463 − 586 


Die Ausgangslage, eine Mahnung zur Problemstellung und 
eine Vorausbemerkung zum Idealismus, N. 56, S. 464; Das 
Verhältnis von Geschichtsdenken und Metaphysik bei Wil-
helm Dilthey, N. 57, S. 468; Nachvollziehender Kommentar 
zum zweiten Abschnitt von Wilhelm Diltheys "Aufbau der 
geschichtlichen Welt" − Leistungs- und Wirkungszusam-


  
*  Diese Note enthält in littera a eine Zusammenfassung von Zwischenergebnissen. 
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menhang als immanente teleologische Struktur, N. 58, S. 
476; Staat und Recht in die Universalgeschichte gestellt − 
Oswald Spengler und Arnold Joseph Toynbee, N. 59, S. 489; 
Historik gegen Historisierung, von Leopold von Ranke zu 
Johann Gustav Droysen − Zur Methodendiskussion der His-
toriographie im Neunzehnten Jahrhundert, N. 60, S. 500; 
"Problematischer Historismus" − Ernst Troeltsch und Fried-
rich Meinecke, N. 61, S. 515; Exkurs zum Neo-Historismus − 
Eine neue Kritik der historischen Vernunft (Jörn Rüsen und 
Gunter Scholtz), N. 62, S. 527; Von der Möglichkeit einer 
Geschichtsphilosophie, oder : Vorsehung in der Geschichte − 
Zwischen Karl Löwith und Paul Valéry, N. 63, S. 532; Situa-
tivität und Fluktuanz (Ein Exkurs zu Friedrich Nietzsche 
und Jacob Burckhardt) − Alles nur noch Geschichte ?, N. 64, 
S. 548; Die Geschichtlichkeit des Menschen und die Gegen-
wartsbedeutung von Geschichte bei José Ortega y Gasset und 
Karl Jaspers − "Jede Generation schreibt ihre Geschichte 
neu", N. 65, S. 557; Geschichte nicht nur als Nachvollziehen 
− Wilhelm Diltheys "Wiedererleben" und "Wiederbetätigen 
der Geschichte" bei Robin George Collingwood, N. 66, S. 568; 
Staat, Recht und Geschichte − Zur Geschichtlichkeit des 
staatlichen Ordnungsanspruchs, der positiven Rechts-
ordnung und der Rechtsgrundsätze, N. 67, S. 578. 


8. Philosophische Hermeneutik, hermeneutische 
Philosophie − Reflektierende Urteilskraft als 
Grundlegung der Geisteswissenschaften 587 − 655 


Zu Wilhelm Diltheys hermeneutischem Ansatz − Das 
unproblematische Erleben von Bedeutsamkeit und Sinnfülle, 
N. 68, S. 587; Zu Wilhelm Diltheys hermeneutischem Ansatz 
(Fortsetzung) − Exkurs zum Zirkel des Verstehens, N. 69, S. 
601; Ästhetische Inklination von Verstehen zwischen Imma-
nuel Kant und Wilhelm Dilthey, investigiert von Rudolf A. 
Makkreel, N. 70, S. 608; Juristische Hermeneutik als prototy-
pische ? Hans-Georg Gadamer versus Emilio Betti, N. 71, S. 
613; Applikation und epidigmatisches Verstehen in der Juris-
prudenz − Fallnorm (Wolfgang Fikentscher) und Entschei-
dungsnorm (Friedrich Müller), N. 72, S. 638; Die Funktion 
von Anschauung und Beschreibung in den positiven Wissen-
schaften des Geistes − Eine Mobilisierung der Leistungen des 
Common sense, N. 73, S. 648. 
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9. Geschichtlichkeit und Geschichten als anzuschau-
ende Erfahrung für gemeinschaftliches Handeln − 
Ästhetische Inklination der Historiographie, der 
Geschichtsphilosophie und der Geisteswissen-
schaften überhaupt 657 − 701 


"History and Theory" − Geschichte in Geschichten, oder : 
Über die Narrativität von Geschichte (Hayden V. White, 
Paul Ricoeur und Franklin Rudolf Ankersmit), N. 74, S. 658; 
Von der Narrativität von Theoriestrukturen allgemein, von 
solchen der Jurisprudenz im besonderen, N. 75, S. 672; 
Exkurs zur Gattung der Biographie − Lebensgeschichten und 
die narrative Struktur der Persönlichkeit, N. 76, S. 679; 
Benedetto Croces Kunstgriff : Geschichte, reduziert auf das 
allgemeine Konzept der Ästhetik, N. 77, S. 682; Die Namen 
der Geschichte − Geschichte als eine "Poesie des Wissens" ? 
(Jacques Rancière), N. 78, S. 694; Normativität und 
Geschichtlichkeit − Sprachlich strukturierte Erfahrung bein-
haltet normative Elemente,* N. 79, S. 697. 


IV.  Lebenswelt und Sinnerfahrung − Die geisteswissen-
schaftliche Jurisprudenz und Staatslehre und das 
Vorwissenschaftliche 703 − 942 


10. Objektiver Geist und konkret-praktische Lebens-
welt − Metaphysik und das Projekt einer Philoso-
phie des Lebens, der Philosophie und der Geis-
teswissenschaften 709 − 737 


Lebensphilosophie, élan vital, Vitalismus (Jean-Marie Guyau, 
Henri Bergson) − Bezugnahme auf die Eigenkraft des Lebens, 
N. 80, S. 710; Lebensphilosophie und die "Philosophie des 
Lebens" bei Wilhelm Dilthey − Nicht Irrationalismus, viel-
mehr : Das Leben als Bezugspunkt der Philosophie, N. 81, S. 
717; Lebensphilosophie und die "Philosophie des Lebens" bei 
Wilhelm Dilthey (Fortsetzung) − Das Leben und die positi-
ven Wissenschaften des Geistes, N. 82, S. 725; Das Unter-
nehmen Wilhelm Diltheys einer "Analyse des moralischen 
Bewusstseins" − Strukturanalyse des moralischen Regel-


  
*  Diese Note enthält in littera a eine Zusammenfassung von Zwischenergebnissen. 
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systems, N. 83, S. 729; Noch einmal : Der lebensphiloso-
phische Einschlag der Rechts- und Staatslehre − Die analy-
tische Jurisprudenz in der Genese, N. 84, S. 735. 


11. Objektiver Geist, Bewusstsein und beschreibende 
Psychologie im Hinblick auf eine politisch-philo-
sophische Anthropologie und auf eine Phänome-
nologie des Rechts 739 − 837 


Die Stellung der analytischen Psychologie bei Wilhelm 
Dilthey im Hinblick auf die Stellung des Rechtsbewusstseins, 
N. 85, S. 740; Eine Logik der Objektivationen des Geistes bei 
Wilhelm Dilthey und Georg Misch und die ontologische 
Analyse des objektiven Geistes bei Nicolai Hartmann, N. 86, 
S. 744; Ernst Cassirer : Zur Ausbildung der symbolischen 
Form − Eine Auseinandersetzung um transzendental-philo-
sophische Voraussetzungen, N. 87, S. 759; Sein und Eksis-
tenz − Eine existentialistische Philosophie des Rechts in Per-
spektive, N. 88, S. 779; Die phänomenologische Analyse des 
Rechts : Gerhart Husserl, Gerhard Leibholz, Aloïs Troller, N. 
89, S. 803; Exkurs zu Helmuth Plessner : Politische Relevanz 
der philosophischen Anthropologie − Eine Phänomenologie 
des Politischen und des Rechts ? N. 90, S. 823. 


12. Giovanni Battista Vico, Antonio Rosmini-Serbati, 
Benedetto Croce, Giuseppe Capograssi, Pietro 
Piovani und Renato Treves − Exkurs zur geiste-
swissenschaftlich orientierten italienischen 
Rechtsphilosophie 839 − 942 


 Italienische praktische Philosophie und Rechtsphilosophie − 
Hier : Befassung mit Gesellschaft, Staat und Recht in der von 
Wilhelm Dilthey angezeigten Richtung, N. 91, S. 839; Gio-
vanni Battista Vicos "Neue Wissenschaft" als anti-Cartesia-
nische Revolutionierung der Geisteswissenschaften − Kultur-
philosophische Verschränkung von zu erkennender Wahrheit 
und gewissem Menschenwerk, N. 92, S. 858; Antonio Ros-
mini-Serbati, der italienische Kant − Idealistische, aber anti-
rationalistische Staatsphilosophie, N. 93, S. 893; Der philoso-
phisch gelehrte Neo-Historismus von Giuseppe Capograssi − 
Historische Erfahrung von Recht und Staat als bewusstem 
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Handeln, N. 94, S. 900; Pietro Piovanis existentialistische 
Rechtsphilosophie − Ganzheitliche Erfahrung des Rechtsle-
bens, N. 95, S. 920; Renato Treves − Geisteswissenschaftlich-
kulturphilosophische Soziologie des Rechts, N. 96, S. 937. 


V.  Neukantische Rechtsphilosophie, geisteswissenschaftli-
che und kulturwissenschaftliche Richtungen der All-
gemeinen Staatslehre und Hermann Hellers wirklich-
keits- und strukturwissenschaftliche Staatslehre  943 − 1252 


13. Exkurs zum Verhältnis von Neukantianismus 
und Positivismus − Emil Lask, Hermann Cohen, 
Paul Natorp, Rudolf Stammler und Gustav Rad-
bruch 949 − 1081 


Neukantianismus und Positivismus, unter besonderer 
Berücksichtigung der Reinen Rechtslehre Hans Kelsens − Die 
bemühte Übertragung der "Kritik der reinen Vernunft" 
Immanuel Kants auf das Recht, N. 97, S. 950; Hermann 
Cohens "reine Rechtsphilosophie" − Die Ethik des reinen 
Willens und die systematische Stellung des Rechts, N. 98, S. 
981; Paul Natorps "evangelischer Sozialismus" − Praktische 
Philosophie, Rechtsphilosophie, Staatsphilosophie, N. 99, S. 
992; Rudolf Stammlers rechtsphilosophischer Kosmos − Rich-
tiges Recht in Perspektive, N. 100, S. 999; Rudolf Stammlers 
rechtsphilosophischer Kosmos (Fortsetzung I) − System des 
rechtsphilosophischen Voluntarismus, N. 101, S. 1009; 
Rudolf Stammlers rechtsphilosophischer Kosmos (Fort-
setzung II) − Kritik an der neukantischen Rechtsphilosophie, 
N. 102, S. 1016; Zur südwestdeutschen Schule des Neu-
kantianismus − Relativistische Kulturphilosophie des Rechts 
bei Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert, N. 103, S. 
1036; Emil Lasks Konzept des Irrationalen − Neukantischer 
Dualismus und Kulturphilosophie des Rechts, N. 104, S. 
1058; Zu Gustav Radbruchs "Formel" − Neukantisch 
begründeter rechtsphilosophischer Relativismus, N. 105, S. 
1063. 
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14. Uneinheitliche Ansätze einer geisteswissenschaft-
lich behaupteten Staatslehre − Erich Kaufmann, 
Günther Holstein und Rudolf Smend 1083 − 1138 


Der Methoden- und Richtungsstreit in der Staatslehre der 
Weimarer Republik − Verbindung naturrechtlich gefärbter 
Positionen gegen die Karikatur des Positivismus, N. 106, S. 
1083; Erich Kaufmann, Vertreter und Opponent des Neukan-
tianismus − Neigung zu einer objektiv-idealistischen Natur-
rechtslehre, N. 107, S. 1097; Günther Holstein, Historiker 
der Institutionen des Geistes − Staatsphilosophische Ideenge-
schichte, N. 108, S. 1105; Rudolf Smend, Phänomenologe der 
Institutionen − Eine Lehre von der Integration des Staates, 
N. 109, S. 1114; Hinweise für einer Wirkungsgeschichte der 
"geisteswissenschaftlichen Richtung" der Staatslehre , N. 
110, S. 1126. 


15. Staatslehre als Kulturwissenschaft, Wirklichkeits-
wissenschaft und Strukturwissenschaft − Her-
mann Hellers Entwurf einer geisteswissenschaft-
lichen Allgemeinen Staatslehre 1139 − 1252 


Als Ausgangspunkt − Die von Hermann Heller in seiner 
"Staatslehre" postulierte methodologische Position für die 
Staatslehre, N. 111, S. 1140; "Die Krisis der Staatslehre", 
und : "Politische Ideenkreise der Gegenwart", N. 112, S. 
1149; "Bemerkungen zur staats- und rechtstheoretischen 
Problematik der Gegenwart" − Die Stellungnahme Hermann 
Hellers im Richtungsstreit der Staatsrechtslehrer in der 
Weimarer Republik, N. 113, S. 1154; Die erkenntnistheoreti-
sche und methodologische Stellung der "Staatslehre" Her-
mann Hellers im einzelnen − Staatslehre als Kulturwissen-
schaft, nicht als Naturwissenschaft, N. 114, S. 1160; Die 
erkenntnistheoretische und methodologische Stellung der 
"Staatslehre" Hermann Hellers im einzelnen (Fortsetzung I) 
− Staatslehre als Wirklichkeitswissenschaft, nicht als "Geis-
teswissenschaft", N. 115, S. 1165; Die erkenntnistheoretische 
und methodologische Stellung der "Staatslehre" Hermann 
Hellers im einzelnen (Fortsetzung II) − Staatslehre als Struk-
turwissenschaft, nicht als Geschichtswissenschaft, N. 116, S. 
1174; Der Staat als gebietsherrschaftliche Organisation − 
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Staat, Recht, Gesellschaft, Gemeinschaft, N. 117, S. 1177; 
Eine Rekonstruktion der Beziehungen zur Gesellschaftstheo-
rie von Hans Freyer − Soziologische und kulturwissenschaft-
liche Bearbeitung des objektiven Geistes, N. 118, S. 1185; 
Eine Rekonstruktion der Beziehungen zur Gesellschafts-
theorie von Hans Freyer (Fortsetzung) − Objektiver Geist : 
Interpretation, Produktion und Konstruktion, N. 119, S. 
1194; Eine Rekonstruktion der Beziehungen zur Philosophie 
von Theodor Litt − Individuum und Gemeinschaft, N. 120, S. 
1200; Eine Rekonstruktion der Beziehungen zur Philosophie 
von Theodor Litt (Fortsetzung) − Eine Strukturanalyse des 
objektiven Geistes, N. 121, S. 1205; Ein vorurteilsfreier Blick 
auf die Rechts- und Staatslehre des Neo-Hegelianismus − 
Aktuelles Allgemeines und zeitgebundenes Besonderes, N. 
122, S. 1210; Fazit : Handlungstheoretische, idealtypische 
Begriffsbildung in der Rechts- und Staatslehre − Ein geistes-
wissenschaftlicher Ansatz für die Behandlung von Objekti-
vationen des Geistes, N. 123, S. 1222; Die zukunftsweisende 
Richtung des handlungstheoretischen Ansatzes für die 
Rechts- und Staatslehre bei Hermann Heller − Nachfolge in 
ein noch uneingelöstes Vermächtnis,* N. 124, S. 1242. 


Zusammenfassendes Nachwort ** 1253 − 1262 


VI. Anhang I − Auswahlbibliographien 1263 − 1560 


16. Zur politischen und juridischen Urteilskraft als 
Leitmotiv von System- und Methodenproblemen 
der Rechtswissenschaft − Zu den Einführungen in 
den Untersuchungsgegenstand (Paragraphen 1 
bis 3), Nummern 1 bis 287 1267 − 1287 


  
*  Diese Note enthält in littera c eine Zusammenfassung von Zwischenergebnissen. 
**  Diese Note enthält in littera b eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. 
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17. Zu den Teilen : Geschichtliche Vernunft und 
lebendige Anschauung − Rezeptive Hermeneutik 
und produktive Ästhetik − Lebenswelt und Sinn-
erfahrung (Paragraphen 4 bis 12, exklusive wis-
senschaftstheoretische/ methodologische Litera-
tur), Nummern 288 bis 1645 1289 − 1429 


18. Zur Wissenschaftstheorie und Methodologie − 
Zur Neukantischen Rechtsphilosophie und zu 
den geisteswissenschaftlichen und kulturwissen-
schaftlichen Richtungen der Allgemeinen Staats-
lehre (Paragraphen 13 bis 15), Nummern 1646 bis 
2806 1431 − 1560 


VII. Anhang II − Figuren, Personen- und Sachverzeich-
nisse 1561 − 1610 


19. Figuren 1565 − 1566 


20. Personenverzeichnis 1567 − 1602 


21. Sachverzeichnis 1603 − 1610 
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